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Vorwort 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

hohe Anwärterzahlen, große Lehrgruppen und vier verschiedene Standorte kenn-

zeichneten das Jahr 2013. Gleichwohl haben die Lehrenden der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in erheblichem Umfang über die Lehre hinaus 

Fachfortbildungen durchgeführt, Veröffentlichungen geschaffen und vielfältige Auf-

gaben zum Nutzen der Justiz Nordrhein-Westfalens erfüllt. 

Die Fachhochschule hat zudem mit verschiedenen Veranstaltungen, den Kontakt zur 

Öffentlichkeit aufrecht erhalten unter anderem mit Lesungen und Ausstellungen. 

Dafür dass sie im vergangenen Jahr 845 Anwärterinnen und Anwärter an der Fach-

hochschule für Rechtspflege und weitere 339 Anwärterinnen und Anwärter im ange-

gliederten Ausbildungszentrum der Justiz fachkundig und engagiert ausgebildet ha-

ben, danke ich den Professoren, Dozentinnen und Dozenten der Fachhochschule 

sowie den Lehrkräften des Ausbildungszentrums sehr. In gleicher Weise danke ich 

den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Einrichtungen in Bad Münster-
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eifel und Monschau herzlich für die Arbeit, die sie für Ausbildung, Fortbildung und 

Wohlergehen der uns anvertrauten Menschen geleistet haben. 

Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Dr. Corinna Dylla-Krebs, die als Direktorin der 

Fachhochschule dieses Jahr geprägt und am 21.12.2013 die Fachhochschule ver-

lassen hat, um sich als geschäftsführende Vertreterin des Präsidenten des Landes-

justizprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen neuen Aufgaben zu widmen. 

 

Sowohl die hohen Anwärterzahlen als auch das Engagement aller innerhalb der 

Fachhochschule Tätigen und die Unterstützung aller Verantwortlichen außerhalb der 

Fachhochschule – insbesondere der an der Ausbildung beteiligten Landesjustizein-

richtungen – zeigen, dass die Fachhochschule und das ihr angegliederte Ausbil-

dungszentrum auf einem guten und anerkannten Weg sind. 

 

 

Bad Münstereifel, im Juni 2013 

 

Die Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

In Vertretung: 
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1. 

Organigramm 

(Stand: 20. Dezember 2013) 
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2. 

Senat und Fachbereichsräte 

 

2.1 

Senat 

Dem Senat der Fachhochschule gehörten am 20. Dezember 2013 folgende Mitglie-

der an: 

 

I. Die Leiterin der Fachhochschule als Vorsitzende: 

Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege Dr. Corinna Dylla-Krebs 

 

II. Aus der Gruppe der Professoren, Dozentinnen und Dozenten: 

Aus dem Fachbereich Rechtspflege: 

Prof. Dr. Frank Els 

Oberregierungsrat Bernhard Gutschmidt 

Justizoberamtsrat Hans-Dieter Klos 

Professor Dr. Christoph Neukirchen 

Oberregierungsrat Robert Ramm  

Richter am Amtsgericht Professor Dr. Kai Schulte-Bunert 

Oberregierungsrätin Elfriede Walter  

Oberregierungsrätin Margret Wiesel (zugleich Gleichstellungsbeauftragte) 

 

Aus dem Fachbereich Strafvollzug: 

 Professor Dr. Peter Münster  

 Oberregierungsrat Ulrich Thimm  

 

III. Aus der Gruppe der Studierenden: 

Aus dem Fachbereich Rechtspflege 

Rechtspflegeranwärterin Nikola Gieseler 

 Rechtspflegeranwärterin Elisabeth Kurth 

Rechtspflegeranwärterin Aline Niesen 

Rechtspflegeranwärterin Jella Schiewerling 

 Rechtspflegeranwärter Lukas Seland 
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Aus dem Fachbereich Strafvollzug 

Regierungsinspektorenanwärterin Lena Ehlering 

 

IV. Aus der Gruppe der hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter: 

 Regierungsrätin Heike Romeike 

 Justizamtsinspektor Heinz Heck 

 

V. Mitglieder mit beratender Stimme: 

Richter am Oberlandesgericht Dr. Marc Hunke, 

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

Leitende Regierungsdirektorin Ulrike Cürten, 

Ständige Vertreterin der Direktorin der Fachhochschule 

Professor Dr. Frederik Roentgen,  

 Sprecher des Fachbereichsrats Strafvollzug 

Justizoberamtsrätin Marianne Brückner, 

 Deutscher Beamtenbund 

Justizoberinspektorin Jutta Dünnes,  

 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

 

Der Senat tagte an folgenden Tagen zu folgenden Themen: 

 

31.01.2013 

 

 

1. Besetzung der Personalkommission 

2. Besetzung der Evaluationskommission 

3. Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für das 

Jahr 2014 

a. Sach- und Investitionshaushalt 

b. Personalhaushalt 

4. Änderung der Evaluationsordnung der Fachhochschule für Rechts-

pflege Nordrhein-Westfalen  

a. im Hinblick auf die §§ 4 und 11 

b. im Hinblick auf die §§ 3 und 6 

5. Stellungnahme zu dem Entwurf einer Neufassung der saarländi-

schen Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beamtin-

nen und Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdiens-

tes an Justizvollzugsanstalten des Saarlandes (AOJ Vollz g. D.) 

6. Bericht der Direktorin der Fachhochschule über die „Prüfung des 

Vorbereitungsdienstes für den gehobenen Justizdienst - Fachbe-



 

6 

 

reich Rechtspflege" durch den Landesrechnungshof Nordrhein-

Westfalen vom 10. Dezember 2012 

  

06.06.2013 

 

1. Bericht der Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen 

2. Bericht der Personalkommission zur Besetzung der im Fachbereich 

Rechtspflege ausgeschriebenen Abordnungsstellen für Dozentin-

nen/Dozenten des gehobenen Dienstes 

3. Beschlussfassung über den Vorschlag der Personalkommission zur 

Besetzung der im Fachbereich Rechtspflege ausgeschriebenen 

Abordnungsstellen für Dozentinnen/Dozenten des gehobenen 

Dienstes 

4. Bericht der Evaluationskommission über den Entwurf standardisier-

ter Fragebögen für die Evaluation von Lehrveranstaltungen und von 

Fortbildungsveranstaltungen 

5. Beschlussfassung über den Vorschlag der Evaluationskommission 

zu standardisierten Fragebögen für die Evaluation von Lehrveran-

staltungen und von Fortbildungsveranstaltungen 

6. Beratung über eine Änderung der Geschäftsordnung für den Senat 

der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

7. Beratung über eine Änderung der Grundordnung für die Fachhoch- 

 schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

 

16.07.2013 

 

 

1. Bericht der Personalkommission zur Besetzung der im Fachbereich 

Rechtspflege ausgeschriebenen Abordnungsstellen für Dozentin-

nen/Dozenten des höheren Dienstes 

2. Beschlussfassung über den Vorschlag der Personalkommission zur 

Besetzung der im Fachbereich Rechtspflege ausgeschriebenen 

Abordnungsstellen für Dozentinnen/Dozenten des höheren Diens-

tes 

3. Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Ge-

schäftsordnung für den Senat der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen 

 4.   Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Grund- 

 ordnung für die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-

 Westfalen 

  

21.11.2013 
 

1.   Bericht der Personalkommission zur Besetzung der ausgeschrie-
benen Abordnungsstelle für eine Dozentin/einen Dozenten des hö-
heren Dienstes -  Fachbereich Strafvollzug -  

2.   Beschlussfassung über den Vorschlag der Personalkommission zur 
Besetzung der ausgeschriebenen Abordnungsstelle für eine Do-
zentin/einen Dozenten des höheren Dienstes – Fachbereich Straf-
vollzug 

3.   Verschiedenes 
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2.2 

Fachbereichsrat Rechtspflege 

Dem Fachbereichsrat Rechtspflege gehörten am 31. Dezember 2013 folgende Mit-

glieder an: 

 

Aus der Gruppe der Professoren, Dozentinnen und Dozenten: 

Richter am Amtsgericht Professor Dr. Kai Schulte-Bunert (Sprecher) 

 Professor Dr. Matthias Becker 

Oberregierungsrat Bernhard Gutschmidt 

 Professor Dr. Christoph Neukirchen  

 Oberregierungsrat Robert Ramm 

 Oberregierungsrätin Elfriede Walter 

 

Aus der Gruppe der Studierenden: 

 Rechtspflegeranwärter Lukas Seland 

 Rechtspflegeranwärterin Stephanie Bedra 

 Rechtspflegeranwärterin Driederike Büchter 

  

Vertreter der bei den Ausbildungskörperschaften tätigen Ausbildungsleiter  

oder Ausbilder: 

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Andreas Zingsheim, Oberlandes-

gericht Köln 

 

2.3 

Fachbereichsrat Strafvollzug 

Dem Fachbereichsrat Strafvollzug gehörten am 31. Dezember 2013 folgende Mit-

glieder an: 

 

Aus der Gruppe der Professoren, Dozentinnen und Dozenten: 

 Professor Dr. Frederik Roentgen (Sprecher) 

 Professor Dr. Peter Münster 

 Oberregierungsrat Ulrich Thimm 

 Regierungsoberamtsrat Michael Schäfersküpper  
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Regierungsdirektorin Beate Nolte-Gehlen 

 Regierungsoberinspektor Christof Zielezny 

 

Gruppe der Studierenden: 

 Regierungsinspektorenanwärter Roman Malasewski 

 Regierungsinspektorenanwärter Frank Reitnauer 

 Regierungsinspektorenanwärter Hans Jürgen Prümm 
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3. 

Mitglieder der Fachhochschule 

 

3.1 

Leitung 

Leiterin: Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege Dr. Corinna Dylla-Krebs 

Ständige Vertreterin: Leitende Regierungsdirektorin Ulrike Cürten 

 

3.2 

Professoren, Dozentinnen und Dozenten 

Die Professoren, Dozentinnen und Dozenten, die der Fachhochschule am 31. De-

zember 2013 angehörten, ergeben sich aus der Anlage 1. Die Dozentinnen und Do-

zenten sind teilweise nur mit einem Teil der vollen Arbeitskraft tätig. 

 

3.3 

Personalveränderungen im Bereich der hauptamtlich Lehrenden: 

 

3.3.1 

Beförderungen: 

Auf Planstellen der Fachhochschule wurde Frau Justizamtsrätin Heike Romeike zur 

Regierungsrätin (1. Januar 2013) und Herr Justizoberamtsrat Andreas Dormann zum 

Regierungsrat (24.  April 2013) befördert. Auf Planstellen der Oberlandesgerichte 

wurden Frau Justizamtfrau Elke Buttgereit zur Justizamtsrätin (21. August 2013) und 

Frau Justizamtfrau Barbara Dappozzo ebenfalls zur Justizamtsrätin (30. September 

2013) befördert. Alle Genannten sind Diplom-Rechtspflegerinnen (FH) bzw. Diplom-

Rechtspfleger (FH). 

 

3.3.2 

Versetzungen: 

Mit Wirkung 1. Oktober 2013 ist Herr Justizamtmann Michael Truckenbrodt von dem 

Amtsgericht Bonn an die Fachhochschule versetzt worden. Herr Diplom-

Rechtspfleger (FH) Truckenbrodt übt zugleich die Funktion des stellvertretenden Ge-

schäftsleiters der Fachhochschule aus. 
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Am 18. November 2013 ist Herr Justizoberamtsrat Bernhard Schröder an die Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen versetzt worden. Herr Diplom-

Rechtspfleger (FH) Schröder ist seit dem 2. November 2009 als Dozent an der Fach-

hochschule tätig. In der gerichtlichen Praxis war er zuletzt über viele Jahre bei dem 

Amtsgericht Lennestadt im rechtspflegerischen Dienst sowie als Geschäftsleiter ein-

gesetzt. 

 

3.3.3 

Abordnungen: 

Ihre Tätigkeit als hauptamtliche Dozenten bzw. als hauptamtliche Dozentin haben im 

Rahmen von Abordnungsverhältnissen am 1. August 2013 Herr Richter am Amtsge-

richt Dr. Gerd Kathstede vom Amtsgericht Aachen, Herr Richter Dr. Sebastian Fuhr-

mann, zuletzt Amtsgericht Köln, und Frau Justizoberinspektorin Diplom-

Rechtspflegerin (FH) Beate Bannert vom Amtsgericht Schleiden aufgenommen, fer-

ner am 15. August 2013 Herr Richter Dr. Roland Schlüter, zuletzt Amtsgericht Vier-

sen, am 10. September 2013 Herr Oberregierungsrat Dr. Stefan Cassone von der 

Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf und schließlich am 1. Dezember 2013 Herr 

Staatsanwalt Oliver Jenisch von der Staatsanwaltschaft Köln. 

 

Beendet haben ihre Tätigkeit als hauptamtliche Dozenten am 31. August 2013 Herr 

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Dohmen, Frau Oberregierungsrätin Jennifer Rybarc-

zyk und Herr Richter am Landgericht Tim Thavisin. Herr Oberstaatsanwalt Dohmen 

war vom 1. September 1993 bis zum 30. Juni 2002 und erneut seit dem 1. Dezember 

2003 als hauptamtlicher Dozent an der Fachhochschule tätig und leitete u.a. über 

viele Jahre das fachwissenschaftliche Studium für den Amtsanwaltsdienst. Mit Ablauf 

des 31. August 2013 ist er in den Ruhestand eingetreten. Frau Oberregierungsrätin 

Rybarczyk war seit dem 1. August 2011 als Dozentin an der Fachhochschule tätig 

und trat nach Ende ihrer Abordnungszeit die Stelle der stellvertretenden Leiterin der 

Justizvollzugsanstalt Geldern an. Herr Thavisin war seit dem 6. September 2010 Do-

zent an der Fachhochschule und kehrte nach dem Ende einer dreijährigen Abord-

nungszeit an das Landgericht Köln zurück. Mit Ablauf des 31. Dezember 2013 hat 

Herr Richter am Amtsgericht Dr. Markus Lamberz seine Tätigkeit als hauptamtlicher 

Dozent beendet. Herr Dr. Lamberz war seit dem 03. August 2009 an die Fachhoch-
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schule abgeordnet und trat am 1. Januar 2014 wieder den richterlichen Dienst bei 

dem Amtsgericht Köln an. 

 

3.4 

Hauptberufliche sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachhochschule 

am 31. Dezember 2013 ergeben sich aus der Anlage 2. Sie sind teilweise nur mit 

einem Teil der vollen Arbeitszeit tätig. 

 

3.5 

Studierende 

Die Studierendenzahlen in den Fachbereichen Rechtspflege und Strafvollzug stellten 

sich bezogen auf die jeweiligen fachwissenschaftlichen Studienabschnitte im Jahr 

2013 wie folgt dar: 

 

Fachbereich Rechtspflege  Fachbereich Strafvollzug  

Studium I 2012/13 168 Studium I 2012/13 40 

Studium II 2013 156 Studium II 2013  39 

Studium III 2013 155 Studium III 2013 40 

Studium I 2013/14 153 Studium I 2013/14 34 

 

In der Gesamtschau haben sich die Studierenden- und Absolventenzahlen in den 

Jahren 2002 bis 2013 wie folgt entwickelt: 
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4. 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten an der Fachhochschule wurden im 

Berichtszeitraum von Oberregierungsrätin Margret Wiesel wahrgenommen. Ihre 

Stellvertreterin ist Frau Justizamtsinspektorin Astrid Sigel. 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied der Personalkommission des Senats und 

wirkte in den Sitzungen des Senats mit. Auch hat sie an Besprechungen nach § 63 

LPVG teilgenommen. Im Rahmen der Interessenvertretung der an der Fachhoch-

schule beschäftigten und studierenden Frauen suchte sie zusammen mit ihrer Stell-

vertreterin das Gespräch mit den weiblichen Bediensteten und den studierenden 

Frauen. Durch regelmäßige Besprechungen mit der Leitung der Fachhochschule 

wurden die Themen Frauenförderung und Frauenförderplan an der Fachhochschule 

aktualisiert. Die Gleichstellungsbeauftragte widmete sich auch der Thematik der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer.  

 

Die Gleichstellungsbeauftragte hat am 26. September 2013 an der Dienstbespre-

chung der Gleichstellungsbeauftragten der Mittelbehörden und des Justizministeri-

ums teilgenommen. 
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5. 

Personalvertretungen 

  

5.1 

Personalrat der Dozentinnen und Dozenten 

Der Personalrat setzte sich im Berichtszeitraum wie auch im Vorjahr aus Frau Ober-

regierungsrätin Marlies Rokitta-Liedmann als Vorsitzende, Herrn Justizoberamtsrat 

Manfred Steffen sowie Herrn Justizamtmann Kai Achenbach zusammen.  

 

Schwerpunkte des Interesses der Personalratsarbeit waren im Berichtszeitraum wie 

auch bereits in den vergangenen Jahren unter anderem insbesondere die Personal-

situation an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen. Außerdem 

war ebenfalls wie in den Vorjahren auch weiterhin von besonderem Interesse die 

Ausgestaltung des Lehrbetriebes vor dem Hintergrund weiterhin hoher Studierenden- 

sowie Anwärterzahlen im Bereich weiterer Studien- und Ausbildungsgänge, die an 

der Fachhochschule sowie dem angegliederten Ausbildungszentrum der Justiz an-

geboten werden. Besonderes Augenmerk lag dabei auch auf den Auswirkungen auf 

die Arbeit der Dozenten wie insbesondere die Tatsache, dass die Durchführung des 

Lehrbetriebes auch im Berichtsjahr weiterhin an vier verschiedenen Standorten er-

folgte.  

 

5.2 

Personalrat der Fachhochschule  

Der Personalrat der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen setzte 

sich wie im Vorjahr aus Herrn Justizamtsinspektor Heinz Heck als Vorsitzendem, 

Frau Justizbeschäftigter Gina Cerniglia und Herrn Justizbeschäftigten Rolf-Peter Be-

hrend zusammen. 

 

Neben dem Tagesgeschäft lag der Schwerpunkt der Personalratsarbeit im Bereich 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Darüber hinaus beschäftigte sich der Perso-

nalrat – wie schon in den vergangenen Jahren – intensiv mit der angespannten Per-

sonalsituation und den gleichzeitig steigenden Arbeitsanforderungen. 
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6. 

Sozialer Ansprechpartner 
 

Die Aufgaben des Sozialen Ansprechpartners (SAP) nahm im Jahr 2013 wie im Vor-

jahr Frau Justizbeschäftigte Angelika Hein wahr.  

 

Die Arbeit der Sozialen Ansprechpartnerin wurde mehrfach, auch außerhalb der 

Dienstzeiten, in Anspruch genommen. Dabei ging es um dienstliche sowie auch pri-

vate Belange. Ziel der Gespräche sollte sein, gemeinsam mit der Klientin bzw. dem 

Klienten eine Problemlösung zu erarbeiten. In den meisten Fällen gelang dies, teil-

weise auch unter Inanspruchnahme der nachstehend genannten sozialen Dienste.  

 

Im Juni 2013 nahm Frau Hein an der jährlichen Supervision in der Justizakademie 

des Landes Nordrhein-Westfalen teil. Dabei wurden viele Bereiche erörtert und Fall-

beispiele bearbeitet und Lösungen erarbeitet. Der Austausch mit anderen Sozialen 

Ansprechpartnerinnen und -partnern ist wichtig und hilft, Probleme aus einem ande-

ren Blickwinkel zu sehen und zu erkennen.  

Dem Sozialen Ansprechpartner stehen viele Hilfsstellen, auch außerhalb der Justiz, 

offen. Dazu gehören u.a. Caritas, Frauenhaus, Weißer Ring, Blaues Kreuz und Ar-

beiterwohlfahrt. Zu diesen Institutionen unterhält Frau Hein regen Kontakt, um in Not-

fällen auf diese Dienste zurückgreifen zu können. Bei Vortrags- und Diskussions-

abenden dieser Einrichtungen, zu denen die soziale Ansprechpartnerin regelmäßig 

eingeladen wird und die sie gerne besucht, erhält sie Einblicke in die verschiedens-

ten sozialen Bereiche. Diese ermöglichen ihr eine bessere Grundlage bei der Bewäl-

tigung von Problemfällen. Praxisbezogene Lösungen erleichtern ihr die Arbeit als 

Soziale Ansprechpartnerin.  
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7. 

Studienberatung 

 

Die Studienberatung an der Fachhochschule wurde im Jahr 2013 wie im Vorjahr von 

Frau Regierungsdirektorin Diplompsychologin Beate Nolte-Gehlen in Form wöchent-

licher, individuell vereinbarter Sprechstunden durchgeführt. Die Studienberatung 

wurde von den Studierenden der Fachbereiche Rechtspflege und Strafvollzug regel-

mäßig wahrgenommen. 

 

Je nach Frage- oder Problemstellung wurden Einzel- oder Gruppenberatungen 

durchgeführt. Dabei wurden sowohl studienspezifische Themen behandelt wie z.B. 

die unzureichende eigene Leistungsfähigkeit, defizitär erlebte Arbeits- und Lernstra-

tegien oder Prüfungsängste als auch persönliche Problemstellungen wie z.B. die 

Trennung vom Partner oder Beziehungsstörungen in der Herkunftsfamilie.  

 

Meist erstreckten sich die Beratungsgespräche über mehrere Termine. Insbesondere 

bei Prüfungs- und Versagensängsten erwiesen sich Entspannungsverfahren als hilf-

reich. 
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8. 

Pädagogisch-didaktische Angelegenheiten 

 

Die Aufgaben des Beauftragten für die pädagogisch-didaktischen Angelegenheiten 

nahm auch im Jahr 2013 Herr Justizoberamtsrat Diplom-Rechtspfleger Ralf Pannen 

M.A. wahr.  

 

8.1 

Pädagogisch-didaktische Schulungen 

Die diesjährige in der Fachhochschule durchgeführte pädagogisch-didaktische Fort-

bildung für Lehrende wurde von den Herren Andreas Böss-Ostendorf und Holger 

Senft gestaltet, die auf Grundlage ihres Lehrbuchs „Einführung in die Hochschul-

Lehre, Ein Didaktik-Coach", Verlag Barbara Budrich, 2010, zu der Entwicklung einer 

Lehrkraft („5-Phasen-Modell") und der Perspektive des Lerners („Lehren aus der 

Lernperspektive") unter Einsatz des Modells des „Lehr-Lern-Dreiecks" referierten. 

Dieses Modell, abgeleitet aus der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth C. Cohn, 

dient als Reflexionsfolie und als „Kontaktmodell" zur Bewältigung von Alltagssituatio-

nen in der Lehre und fokussiert den Blick der Lehrenden insbesondere auch auf die 

Perspektive der Lernenden. Die Thesen der Referenten wurden lebhaft und kritisch 

diskutiert. Die Rückmeldungen der Lehrenden haben Anlass gegeben, die pädago-

gisch-didaktischen Rahmenbedingungen an der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen auf den Prüfstand zu stellen und wo möglich zu verbessern. 

 

8.2 

NEWSLETTER LEHREN UND LERNEN  
der Fachhochschule für Rechtspflege NRW 

  
 

Auch im Jahr 2013 sind die Lehrenden durch zwei Ausgaben eines „Newsletter Leh-

ren und Lernen“ über aktuelle pädagogische Themen informiert worden. Die kleine, 

aber regelmäßige Dosis Methodik und Didaktik soll helfen, die eigene Lehre regel-

mäßig zu reflektieren, stetig zu verbessern und damit optimales Lernen der Studie-

renden zu ermöglichen und zu unterstützen. 
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Themen des dritten Newsletters (Februar 2013) waren:  

1. Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse aus dem Beitrag von Inge Kloepper: 

„Frontalunterricht macht klug" in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. De-

zember 2012. 

2. Hinweis auf ein Streitgespräch zwischen Hans-Dieter Hippmann und Rolf Schul-

meister zur Arbeitsbelastung von Studierenden („Viel zu tun, was?") in: Die Zeit 

vom 19. Dezember 2012, S. 71. 

3. Hinweis auf ein Forschungsprojekt zur neuronalen Plastizität („Pausen bringen den 

Erfolg") in: Psychologie Heute, Januar 2013, S. 15. 

Es folgte unter  

4. ein wenig Eigenlob für die eine gute Lehre fördernden Rahmenbedingungen an 

der FHR, gemessen an den Forderungen von Harald Welzer, die er in einem Ge-

spräch mit „Psychologie Heute“ („Erst im Erzählen wird das Leben begreifbar“, 

Ausgabe Februar 2013, S. 42 ff) darlegte. 

 

Im vierten Newsletter (November 2013) wurde auf die seit einiger Zeit in der Erzie-

hungswissenschaft Aufsehen erregende Studie des neuseeländischen Wissenschaft-

lers John Hattie („Visible Learning") aufmerksam gemacht. Eine Rückschau auf die 

pädagogisch-didaktische Fortbildung für Lehrkräfte, den „Pädagogischen Trainings-

tag" am 27. September 2013 und eine Buchempfehlung für Lerner ergänzten diesen 

Newsletter.  

 

Die Newsletter nebst ergänzenden Materialien werden digital archiviert, so dass sie 

allen Lehrkräften jederzeit zur Verfügung stehen. 2013 wurden sie erstmals auch den 

Studierenden, Anwärterinnen und Anwärtern (in Auszügen) zur Verfügung gestellt. 
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9. 

Fachbereich Rechtspflege 

 

9.1 

Grundlagen des Studienbetriebs 

Durch Neufassung der Rechtspflegerausbildungs- und Prüfungsordnung Nordrhein-

Westfalen (RpflAO NRW) vom 19. Mai 2003 (GV. NRW S. 293 ff) ist die nordrhein-

westfälische Rechtspflegerausbildung nach dem sog. 21/15-Modell (21 Monate 

fachwissenschaftliche Studienzeiten an der Fachhochschule und 15 Monate fach-

praktische Ausbildung bei den nordrhein-westfälischen Gerichten und Staatsanwalt-

schaften) grundlegend reformiert worden. Die darauf basierende Studienordnung der 

Fachhochschule mit den zugehörigen Studienplänen in der Fassung 2011 für das 

Studium I 2012/13, 2013/14, das Studium II 2013 sowie das Studium III 2013 war im 

Berichtszeitraum Grundlage des Studienbetriebs der fachwissenschaftlichen Studien.  

 

9.2 

Studienleistungen 

Die 2003 und 2005 teilweise neu strukturierten Studienleistungen – Einführung be-

wertungsrelevanter Referate, Prüfungsgespräche und einer Hausarbeit – haben sich 

weiterhin bewährt. Den Studierenden wurde zu ihrer Unterstützung auf der Lernplatt-

form ILIAS eine aktualisierte Fassung des „Leitfadens für die Anfertigung der Haus-

arbeit und des Referars“ (Stand: April 2013) mit umfassenden formalen und methodi-

schen Arbeitshinweisen zur Verfügung gestellt. Ähnlich der Hausarbeit wird auch das 

Referat im Verlauf des Studiums u.a. durch IT-Schulungen – Textverarbeitung, Onli-

ne-Recherche (JURIS, beck-online), Präsentationstechniken (Powerpoint) - vorberei-

tet. 

Aus organisatorischen Gründen, insbesondere mit Rücksicht auf die erfreulicherwei-

se unverändert hohen Studierendenzahlen und die daraus resultierende temporäre 

Raumnot, wurden die Hausarbeiten wie in den Vorjahren erneut zu Beginn des Stu-

dienabschnitts II 2013 angefertigt. Die Studierenden hatten bereits zum Ende des 

Studienabschnitts I 2011/12 das Lehrfach ihrer Hausarbeit aus den Bereichen Fami-

lienrecht, Handels- und Registerrecht sowie Zivilprozess- und Vollstreckungsrecht 

ausgewählt. Als nachteilig erwies sich naturgemäß die mit dieser Vorverlegung ver-
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bundene Einschränkung der Themenbereiche und Leistungsanforderungen, weil 

Grundlage der Aufgabenstellungen nur der Stoffstand des Studiums I sein konnte. 

Gleichwohl hatten die Studierenden Gelegenheit, die besonderen Anforderungen 

dieser Studienleistung in anspruchsvollen Aufgaben aus den angebotenen Lehrfä-

chern zu erfüllen. Während der lehrveranstaltungsfreien Bearbeitungszeit konnten 

die Studierenden zwar erneut aus Kapazitätsgründen nicht in der Fachhochschule 

untergebracht werden, hatten aber Zugang zur Bücherei. Zudem hat sich die Übung 

bewährt, die Bibliotheken der Gerichte – auch durch eine entsprechende Studien- 

und Aufgabenbescheinigung der Fachhochschule – um Unterstützung der fachwis-

senschaftlichen Arbeit der Studierenden zu bitten. Die Gesamtergebnisse der Haus-

arbeiten und Referate waren – auch im Vergleich mit den Vorjahren – normgerecht.  

 

Die 2007/08 angepasste Struktur und Bewertung der Studienleistungen des ersten 

Studienabschnitts hat sich weiterhin bewährt. Das gilt sowohl für die veränderte Ge-

wichtung der einzelnen Studienleistungen mit gewachsener Bedeutung der Klausur-

ergebnisse als auch für die Wiedereinführung eines „Blockversagens“ bei den Auf-

sichtsarbeiten des Studiums I. Dadurch ergibt sich ein ausgewogeneres Gesamtleis-

tungsbild des ersten Studienabschnitts, das zugleich eine aussagefähige Grundlage 

für eine Erfolgsprognose und notfalls für eine frühzeitige Entscheidung zur Beendi-

gung des Studiums bzw. einen Studienwechsel darstellt.  

 

9.3 

Übungen, Wahlkurse und Wahlpflichtkurse  

Auch im Jahr 2013 konnte allen Studierenden ein umfassendes Wahllehrveranstal-

tungsprogramm sowie Übungen zu Themen aus allen Stoffgebieten angeboten wer-

den. 

 

9.3.1  

Wahlpflichtkurse Studium II 2013: 

Die seit 2005 im zweiten Studienabschnitt durchgeführten 10-stündigen Wahlpflicht-

kurse mit einem abschließenden, vom jeweiligen Fachdozenten durchgeführten Prü-

fungsgespräch als bewertungsrelevante Studienleistung haben sich erneut bewährt. 

Die Studierenden konnten auch in diesem Jahr überschneidungsfrei an bis zu zwei 
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weiteren nicht bewertungsrelevanten Wahlkursen teilnehmen. Die Ergebnisse der 

Prüfungsgespräche waren normgerecht. Es hat sich einmal mehr bestätigt, dass die 

Verknüpfung der Wahlpflichtkurse mit einem abschließenden Prüfungsgespräch nicht 

nur die engagierte Kursteilnahme fördert, sondern von den Studierenden auch als 

Gelegenheit zur Leistungskontrolle in einer dem späteren mündlichen Examen ver-

gleichbaren Prüfungssituation empfunden wird. Das Kursangebot erstreckte sich er-

neut auf alle Lehrfächer mit fachübergreifenden Bezügen und wurde von den Studie-

renden gut angenommen. Es sind Kurse mit folgenden Themen – teilweise auch 

mehrfach – durchgeführt worden: 

 

 Kostenfestsetzung im bürgerlichen Rechtsstreit – Schwerpunkt: Streitgenossen-

schaft 

 „Quer Beet durch das Strafvollstreckungsrecht“ 

 Die Dritte Abteilung aus grundbuch- und zwangsversteigerungsrechtlicher Sicht 

 Die Bedeutung der Insolvenz eines Rechtsinhabers im Grundbuchverfahren 

 Handels- und Gesellschaftsrecht: Besprechung von mehreren materiell-

rechtlichen Fällen, die von den Studierenden vorher bearbeitet werden 

 Die Versteigerung mehrerer Grundstücke 

 Immobiliarsachenrecht mit besonderen Bezügen zu Zwangsvollstreckung und 

Insolvenz 

 Materiellrechtliche und registerrechtliche Problemstellungen im Rahmen des Ge-

sellschaftsrechts 

 Die Prüfungspflichten des Grundbuchamtes anhand von Beispielsfällen 

 Grundlagen der Maßregeln der Besserung und Sicherung 

 Zivilprozess- und Vollstreckungsrecht: Einstweiliger Rechtsschutz  

 Kostenrecht: Einzelfragen im familiengerichtlichen Verfahren unter Einbeziehung 

der Verfahrenskostenhilfe und der Streitgenossenschaft 

 Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsrecht: Löschungsansprüche und 

Rückgewährsansprüche im Verteilungsverfahren 

 Zivilprozess- und Vollstreckungsrecht: Die Zwangsvollstreckung in andere Ver-

mögensrechte gemäß § 857 ZPO 

 Gewillkürte Erbfolge, insbesondere gemeinschaftliches Testament und Erbver-

trag sowie die Anfechtung von Verfügungen von Todes wegen 
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 Ausgewählte Problemstellungen aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Recht 

 Betreuung mit Auslandsbezug. 

 

9.3.2  

Wahlkurse Studium III 2013: 

Im Studium III 2013 fanden Wahlkurse mit den folgenden Themen statt, wobei die 

Kurse auch teilweise mehrfach abgehalten wurden: 

 

 FamFG: Allgemeiner Teil und Verfahren in Familiensachen  

 Geldstrafenvollstreckung 

 Grundlagen des Entstehens der Rechtsanwaltsvergütung (allgemein, im Hin-

blick auf ein vorangegangenes Mahnverfahren, Auswirkungen eines Versäum-

nisurteils) und Erstattungsfähigkeit anwaltlicher Reisekosten und Kosten mehre-

rer Rechtsanwälte 

 Problemstellungen bei Anmeldungen zum Handelsregister anhand von Bei-

spielsfällen 

 Die Zwangsversteigerung mehrerer Grundstücke bzw. Miteigentumsanteile 

 Die verschiedenen Gläubigertypen und die Behandlung von (laufenden) Verträ-

gen im Insolvenzverfahren 

 Auswirkungen der Insolvenz auf das Grundbuchverfahren 

 Wiederholung Straf- und Strafprozessrecht 

 Rund um die Gesamtstrafe 

 Problemstellungen bei Anmeldungen zum Handelsregister anhand von Bei-

spielsfällen 

 Vertretungsausschlüsse und Genehmigungstatbestände 

 Grundbuch und Zwangsvollstreckung 

 Verfügungsbeschränkungen und Vollstreckungsverbote im Insolvenzrecht 

 Nachlassrecht: Wiederholung und Vertiefung an Hand von Übungsfällen und 

Fragestellungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ohne Internationales 

Privatrecht) 

 Kostenfestsetzung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Prozesskos-

tenhilfe 
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 Bürgerliches Recht: 

1.  Enthaftungsfälle im Hypothekenhaftungsverband 

2.  Entstehung und Übertragung von Anwartschaftsrechten an beweglichen Sa- 

 chen 

3.  Pfändung von Anwartschaftsrechten 

4.  Fälle und Voraussetzungen des lastenfreien Erwerbs von beweglichen Sa- 

 chen 

5.  Die Vertretung Minderjähriger in erbrechtlichen Genehmigungsfällen (insbe- 

 sondere unter Berücksichtigung der Rechtsstellung von Ergänzungspfleger   

 und Verfahrensbeistand nach FamFG) 

 Grundstücksgeschäfte unter Beteiligung Minderjähriger und Betreuter 

 Zwangsvollstreckung in Rechte der Abt. II und III des Grundbuchs 

 Kostenfestsetzung auch unter Berücksichtigung von Einzelproblemen bei der 

Einschaltung mehrerer Rechtsanwälte 

 Teilungsversteigerung. 

 

9.4 

Alternative Lehrveranstaltungen 

Im Rahmen zusätzlich zu den Nettostundenansätzen der Studienpläne zur Verfü-

gung stehender Zeitkontingente wurden auch im Berichtszeitraum in allen Lehrberei-

chen alternative Lehrveranstaltungen durchgeführt. Einige in den vergangenen Jah-

ren durchgeführte alternative Lehrveranstaltungen im fachwissenschaftlichen Studi-

um I sind allerdings aufgrund der Durchführung der Praxiswoche (s. Kapitel 9.5) im 

Rahmen des fachwissenschaftlichen Studiums I entfallen. Folgende alternativen 

Lehrveranstaltungen wurden durchgeführt: 

 

 Informationsbesuche bei verschiedenen Standesämtern der Region 

 Aula-Vortrag eines Mitarbeiters des Kreises Euskirchen, Abteilung Jugend und 

Familie, über die „Tätigkeit des Jugendamts und die Schnittstellen zur gerichtli-

chen Tätigkeit“ 

 Aula-Vortrag einer Rechtsanwältin zum Thema: „Berührungspunkte der Tätig-

keit des Rechtsanwalts mit dem Rechtspfleger des Familiengerichts“ 
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 Aula-Vortrag eines Notars zum Thema: „Nachlassrecht aus der Sicht eines No-

tars“  

 Vortrag zum allgemeinen Verfahrensablauf im Insolvenzverfahren 

 Einführung in das Anwendungsprogramm JUDICA/TSJ-InsO 

 Seminaristische Gruppenarbeit (u.a. Besprechung neuer Rechtsprechung, Fall-

bearbeitung) 

 Internetrecherche  

 Einführung in Juris 

 Rollenspiel – Simulation einer Vereinsgründung  

 Vorstellung des Online-Mahnverfahrens 

 

Zu den alternativen Lehrveranstaltungen fand in der Regel unter der Leitung der Be-

treuungslehrkräfte jeweils eine Vor- und Nachbereitung mit den Studierenden statt. 

Die alternativen Lehrformen trafen bei den Studierenden erneut auf eine insgesamt 

positive Resonanz und wurden als förderliche Ergänzung des Lehrbetriebs empfun-

den.  

 

9.5 

Praxiswoche 

Zum zweiten Mal wurde im fachwissenschaftlichen Studium I (in der 48. Kalenderwo-

che) eine sog. Praxiswoche durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen die 

Studierenden frühzeitig mit der Praxis an den Gerichten in Kontakt kommen. Die 

Praxiswoche fasst alle Gerichtshospitationen bzw. Exkursionen zu den Gerichten, die 

bislang als alternative Lehrformen verteilt waren, zusammen. Die Studierenden sol-

len in dieser Woche im Wesentlichen mit den Aufgaben und Funktionen aller Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bei Gericht und den wesentlichen Geschäftsvorgängen 

vertraut gemacht werden. Im Vordergrund stehen eindeutig die praktischen Gege-

benheiten wie z.B. der Eingang von Schriftstücken, die Anlegung von Akten ein-

schließlich der Bedeutung der Aktenzeichen, die Akteninhalte mit entsprechenden 

Antragsschriften, Verfügungen und Entscheidungen, die Verwahrung von Verfügun-

gen von Todes wegen, die Hinterlegung von Wertgegenständen, die Einsicht in 

Grundbücher und Handelsregister usw. Es sollen alle Funktionen bei Gericht in den 

Blick genommen werden – z.B. Wachtmeister, Geschäftsstellenverwalter, Gerichts-
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vollzieher, Rechtspfleger und Richter - wobei der Schwerpunkt natürlich auf dem Be-

zug zum Rechtspflegerdezernat liegt.  

Die Studierenden wurden in ihrem jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirk bei ausge-

wählten Amtsgerichten in Kleingruppen betreut. An einem Tag der Woche besuchten 

sie ihr Oberlandesgericht Düsseldorf, Hamm oder Köln. Die Praxiswoche hat bei den 

Studierenden sehr positive Resonanz erfahren und soll weiterhin stattfinden.  

 

9.6 

Seminare  

In allen Studiengruppen des fachwissenschaftlichen Studiums II/2013 sind als Wahl-

pflichtveranstaltungen Wochenseminare zu den nachfolgend genannten Themen 

durchgeführt worden, die den Studierenden Gelegenheit gaben, sich anhand von 

Literatur und Rechtsprechung in Arbeitsgruppen mit einzelnen Themen eingehend 

auseinanderzusetzen, im Plenum zu referieren und zu diskutieren: 

 

Familienrecht  

 Gewaltschutz 

 Materielles Recht: § 1-4 GewSchG (inkl. Abgrenzung zu § 238 StGB) 

 Formelles Recht: (insb.) §§ 210-216 a, 53, 95, 96 FamFG 

 Sinn und Zweck sowie Voraussetzungen der Vorsorgevollmacht, Betreuungs- 

und Patientenverfügung 

 Die Kontrollbetreuung gemäß § 1896 Abs. 3 BGB 

 

Grundbuchrecht  

 Der Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren (Grenzfälle bei § 35 I S. 2 

1. und 2. Hs. GBO) 

 Vor- und Nacherbschaft im Grundbuchverfahren 

 Grundbuchamt und Testamentsvollstreckung 

 

Handels- und Registerrecht 

 Das Recht der originären Firmenbildung – Darstellung anhand von Beispie-

len und aktueller Rechtsprechung 
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 Darstellung der Zusammenhänge der §§ 22, 24, 25 und 28 HGB bei materi-

ell-rechtlicher, firmenrechtlicher und registerrechtlicher Betrachtung unter Be-

rücksichtigung aktueller Rechtsprechung (insbes. Aufzeigen der Bedeutung 

der Vorschriften bei formell-rechtlicher Prüfung von Anmeldungen und in ma-

teriell-rechtlichen Zusammenhängen) 

 Materiell-rechtliche und registerrechtliche Folgen des Ausscheidens eines 

Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft (mit Ausnahme des Aus-

scheidens eines persönlich haftenden Gesellschafters durch Tod) 

 Defizite in der Verwirklichung rechtlich notwendiger Eintragungen im Han-

delsregister  und in der Firmierung von juristischen Personen gem. § 33 HGB 

mit Beispielen und Darstellung der Möglichkeiten (Notwendigkeit) des Ein-

schreitens der Registergerichte 

 Darstellung der wesentlichen Grundlagen und die registerrechtliche Erfas-

sung der Genossenschaften 

 

Kostenrecht 

 Die Anfechtung von Entscheidungen betreffend einen Antrag auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe – auch unter Beachtung der ab 01. Januar 2014 gel-

tenden Rechtslage (BGBl. I S. 3533) 

 Die Beiordnung eines auswärtigen Rechtsanwalts, § 121 Abs. 3 ZPO; Bei-

ordnung eines Termins- bzw. Verkehrsanwalts, § 121 Abs. 4 ZPO; Auswir-

kungen auf die Festsetzung der PKH – Vergütung, insbesondere unter Be-

rücksichtigung von § 46 Abs. 1 RVG 

 Das Beitreibungsrecht des im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordneten 

Rechtsanwalts gem. § 126 ZPO 

 Die Erstattungsfähigkeit von Parteiauslagen gem. § 91 ZPO 

 

Nachlassrecht 

 Der Grundsatz der Amtsermittlung im Erbscheinsverfahren 

 Die Auswirkungen der Wiederverheiratungsklausel im gemeinschaftlichen 

Testament auf die Verfügungen des überlebenden Ehegatten im Falle der 

Wiederheirat 

 Die gesetzliche Erbfolge bei Beteiligung außerhalb der Ehe geborener Kinder 
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 Die Sittenwidrigkeit als Schranke der Testierfreiheit 

 

Straf- und Strafprozessrecht 

 „Hochsitz-Fall" (vgl. BGHSt 31, 96) - Vergleich mit 5 StR 42/02 "Gubener Hetz-

jagd" und 3 StR 119/70 „Rötzel-Fall" 

 „Labello-Fall" (BGH Beschluss vom 20.06.1996, Aktz.: 4 StR 147/96) - Ver-

gleich mit BGHSt 38, 116 „Plastikrohr-Fall" 

 „Fanjacken-Fall" (Aktz.: 1 St OLG Ss 258/12) - Abgrenzung zu 1 StR 86/13 

„Bandido-Kutten-Fall" 

 „Hells-Angels-Fall" (BGH Urteil vom 02.11.2011, Aktz.: 2 StR 375/11) = Er-

laubnistatbestandsirrtum bei Tötung eines Polizeibeamten anlässlich einer 

Durchsuchung 

 

Zivilprozessrecht 

 Der Pfändungsschutz für Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto gemäß    

§ 850 k ZPO (neue Fassung) 

 Die Sicherheitsleistung im Zivilprozess 

 Möglichkeiten des Vermieters, sog. „Mietnomaden“ aus der Wohnung zu ver-

treiben (vorgerichtlich, gerichtlich und in der Zwangsvollstreckung) 

 Problematische Fälle der titelergänzenden Klausel nach § 726 ZPO 

 

9.7 

Informationstechnik 

Die Studierenden verfügen inzwischen durchweg über solide Grundkenntnisse in der 

Informationstechnik. Dieses Basiswissen wird in verschiedenartigen Lehrveranstal-

tungen ausgebaut und vertieft. In diesen IT-Lehrveranstaltungen werden die Studie-

renden an die unterschiedlichen Berührungspunkte der Informationstechnik mit der 

PC-Anwendungspraxis, dem Lehrbetrieb und den Lehrinhalten sowie den Fachan-

wendungsprogrammen der Justizpraxis herangeführt. So werden sie regelmäßig 

durch hauseigene Lehrkräfte in speziellen Begleitkursen zum IT- und Medieneinsatz 

(ITM) in die Internet-/Intranet-Recherche (Juris, beck-online, lexis/nexis) und die Nut-

zung der ILIAS-Plattform bei der Hausarbeitserstellung eingewiesen. Desweiteren 
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werden ihnen die Fachanwendungsprogramme RASYS, IT-ZVG, IT-MobiV u.a. vor-

gestellt. 

 

9.8 

Lehrmaterial 

Die Fachhochschule bietet den Studierenden seit Jahren nach Möglichkeit eine auf 

die Ausbildung und die fachpraktischen Aufgaben der Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger zugeschnittenes Lehrmaterial in Form von eigenen Veröffentlichungen 

der Lehrkräfte an. Diese nahezu alle Lehrbereiche abdeckenden Veröffentlichungen 

werden zum Teil auf der Homepage der Fachhochschule präsentiert als 

 

 Allgemeine Beiträge zu grundsätzlichen Status- und Entwicklungsfragen, 

 Aktuelle und archivierte Fachbeiträge mit Skripten, Aufsätzen, Rezensionen u.a., 

 Neue Medien Reihe u. a. mit E-Learning-Programmen der Fachhochschule, DVD-

Fallstudien aus der Rechtsantragsstelle, aktualisierte RASYS-Formularsammlung 

 und im Jahre 1991 begonnene Schriftenreihe. 

 

Diese Veröffentlichungen sind den Studierenden entweder unmittelbar als Download 

zugänglich oder sie werden ihnen als Skriptum in Form eines Kopierexemplars für 

die jeweilige Studiengruppe zur Verfügung gestellt oder können käuflich erworben 

werden. Darüber hinaus erhalten die Studierenden nach wie vor studienbegleitende 

Materialien, Übersichten, Aufbauschemata, Fallsammlungen und Muster-

Übungsklausuren, die sie ggf. auch über die ILIAS-Lernplattform abrufen können. 

Über einen ständigen Intranet/Internet-Zugang können die Studierenden jederzeit die 

Möglichkeiten der juristischen Online-Recherche nutzen. Wegen der Veröffentlichun-

gen (Internet, Intranet und Printmedien) und der Schriftenreihe wird verwiesen auf 

das Kapitel 15 und die Anlage 8. 

 

9.9 

Evaluation 

Die Lehrveranstaltungen im Fachbereich Rechtspflege wurden nach einem festgeleg-

ten Zeitplan studienbegleitend unter Einsatz des Evaluationsprogramms EvaSys  

evaluiert. Den Studierenden wurden Fragebögen in Papierform ausgehändigt, die sie 
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ausfüllten. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt elektronisch. Die Ergebnisse wur-

den (ausschließlich) der jeweils betroffenen Lehrkraft zugeleitet. Die Evaluation findet 

etwa nach Ablauf der Hälfte der Laufzeit des Lehrfaches statt, um den Lehrkräften 

Gelegenheit zu geben, die Ergebnisse der Evaluation ggf. kurzfristig in den noch 

verbleibenden Lehrveranstaltungen umzusetzen. Ergänzend wird auf Kapitel 22.3 

Bezug genommen. 

 

9.10 

Abstimmung fachwissenschaftlicher und fachpraktischer Studienzeiten 

Die Fachleiterinnen und Fachleiter des Fachbereichs Rechtspflege stehen im ständi-

gen Kontakt und Erfahrungsaustausch mit der Ausbildungspraxis und den in den be-

gleitenden Lehrveranstaltungen zur Praxisausbildung eingesetzten Lehrkräften. Mit 

diesen findet eine regelmäßige Rücksprache zur Abklärung des Abstimmungsbedarfs 

sowie ggf. zur Abgleichung und Anpassung der Lehrinhalte statt.  

 

9.11 

Fachausschuss Rechtspflegerausbildung 

Im Jahresrhythmus und am jährlich wechselnden Ort einer Fachhochschule findet 

eine Sitzung von Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche Rechtspflege aller 

deutschen Fachhochschulen für (Verwaltung und) Rechtspflege statt (Fachaus-

schuss Rechtspflegerausbildung). Gastgeber der Tagung vom 06. bis 08. Mai 2013 

war die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Als Vertreter der Fachhochschule hat  

der Sprecher des Fachbereichs Rechtspflege Herr Richter am Amtsgericht Prof. Dr. 

Schulte-Bunert an der Tagung teilgenommen.  

 

Tagungsordnungspunkte waren: 

 

TOP 1  Aktuelle Entwicklungen an den Fachhochschulen/Fachbereichen  

TOP 2 Erfahrungen mit dem 24/12-Modell 

TOP 3  Anzahl und zeitlicher Umfang der Klausuren 
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TOP 4  Vergleich der Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden am Beispiel der 

Lehrgebiete Grundbuchwesen (bzw. Sachenrecht und Grundbuchver-

fahrensrecht) und Nachlasswesen 

TOP 5  Vor- und Nachteile der Anfertigung von Diplomarbeiten  

TOP 6  Prüfungswesen: Nutzen und Aufwand von Zwischenprüfungen; Vorbe-

reitung der Studierenden auf mündliche und schriftliche Prüfungen; Prü-

ferfortbildung; Zusammensetzung der Prüfungskommission; Verfahren 

bei Abweichungen zwischen Erst- und Zweitkorrektur 

TOP 7 Umgang mit leistungsschwachen Studierenden; Zulässigkeit und Reali-

sierbarkeit von fachspezifischen Zusatzveranstaltungen (Nachhilfe); 

Notwendigkeit und Realisierbarkeit von Lehrveranstaltungen zur Förde-

rung der Grundlagenkompetenzen 

TOP 8  Qualitätssicherung in der Lehre 

TOP 9  Gewinnung von haupt- und nebenamtlichen Dozenten 

TOP 10 Auslandskontakte der Fachhochschulen/Fachbereiche 

TOP 11 Fachpraktische Studienphase: inhaltliche Gestaltung von Lehrplänen; 

Organisation Begleitunterricht/Arbeitsgemeinschaften; Bestellung eines 

Praxiskoordinators seitens der FH; Verantwortlichkeiten für Erstellung 

und Korrektur von Klausuren 

TOP 12  Einsatz von IT-Fachanwendungen während des Studiums 

TOP 13 Verschiedenes:  

- Bereitstellung von Internetzugängen in den Lehrsälen 

- Etablierung des Erfahrungsaustausches der Dozierenden 

- Übernahmechancen der Absolventen 

- Umgang mit studentischen Fehlzeiten, insbesondere im unmittelbaren  

  Umfeld von Klausurterminen. 
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9.12 

Sonstiges 

 

9.12.1 

Hospitationen von Lehrenden 

Mehrere Dozentinnen und Dozenten nutzten im Jahr 2013 die Möglichkeit, für jeweils 

eine Woche bei verschiedenen Amtsgerichten, hier insbesondere bei den Grund-

buchämtern und bei den Registergerichten zu hospitieren. Der auf diese Weise her-

gestellte Austausch zwischen Theorie und Praxis wurde auf beiden Seiten als sinn-

voll und motivierend empfunden und soll daher fortgesetzt werden. Die Hospitationen 

erstrecken sich auch auf Insolvenzverwalter- und Gerichtsvollzieherbüros. 

 

9.12.2 

Informationsveranstaltungen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-

Westfalen 

Wie in den Vorjahren fanden auch im Jahr 2013 Informationsveranstaltungen der 

Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen für die Studierenden des 

Studiums II statt, in denen die Besonderheiten dieser Gerichtsbarkeiten und die sich 

daraus ergebenden besonderen Anforderungen an Rechtpflegerinnen und Rechts-

pfleger in den dortigen Berufsfeldern dargestellt wurden. Es bestand die Möglichkeit, 

im Anschluss an die Informationsveranstaltung eine Exkursion zu einem Arbeitsge-

richt zu unternehmen; hiervon machten nicht wenige Studierende Gebrauch, zum 

Beispiel am 11. März 2013 bei dem Landesarbeitsgericht Hamm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: Justiz NRW 

http://lv.justiz.nrw.de/Justiz_NRW/intern/lag_hamm_rpfl/P1040105.jpg
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„Rechtspfleger in der Arbeitsgerichtsbarkeit“ 

 

                                                                  

 

Im Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes spielt die Arbeitsgerichtsbarkeit eine eher 

untergeordnete Rolle. Um diese Lücke zu schließen, organisierte das Landesarbeitsgericht 

Hamm einen Vorstellungstag für angehende Rechtspflegerinnen/Rechtspfleger in der fach-

praktischen Ausbildung. Dieses Angebot nutzen am vergangenen Freitag rund 20 Kollegin-

nen und Kollegen und informierten sich beim Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht Hamm 

über ihre Möglichkeiten in einer der Fachgerichtsbarkeiten.  

 

Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Hauses, Herrn Dr. Schrade, einer all-

gemeinen Einführung und dem Besuch einer Gütesitzung kam es in kleinen Gruppen zu ei-

nem regen Austausch an verschiedenen Arbeitsplätzen in der Rechtspflege und Verwaltung. 

 

Autor: Thorsten Brinkmann, Landesarbeitsgericht Hamm 

Bericht vom 11. März 2013 
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10. 

Fachbereich Strafvollzug 

 

10.1 

Grundlagen des Studienbetriebs 

Der Studienbetrieb im Jahr 2013 wurde in den fachwissenschaftlichen Studien 

I 2012/2013, I 2013/2014, II 2013 und III 2013 auf Grundlage der Verordnung über 

die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen Vollzugs- und Verwal-

tungsdienstes bei Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen 

(VAPgVVD NRW) vom 19. April 2004 (GV.NRW.S.744), zuletzt geändert am 8. De-

zember 2009 (GV.NRW.S.837), sowie auf Basis der Studienordnung und den dazu-

gehörigen Studienplänen für den Studiengang Strafvollzug organisiert und durchge-

führt.  

 

10.2 

Wahlpflichtveranstaltungen 

Für interessierte Studierende des Studiums I ist erneut im Rahmen einer Wahllehr-

veranstaltung zum Thema „Teilnehmende Beobachtung und Befragung des 

Miteinanderleben und Miteinanderarbeiten der Bediensteten mit den Gefangenen im 

Zwangskontext einer Justizvollzugsanstalt“ ein Besuch der Justizvollzugsanstalt 

Siegburg im April 2013 organisiert worden. Die Studierenden sind auf die Thematik 

des Besuchs im Rahmen einer Lehrveranstaltung theoretisch vorbereitet worden. 

Dabei hatten sich die Studierenden mit der Justizvollzugsanstalt als totale Institution, 

Reaktanz als Reaktion auf den Freiheitsentzug sowie der Arbeit im Zwangskontext 

befasst. So vorbereitet, sind die Studierenden am Tag des Besuchs in Gruppen auf-

geteilt und den verschiedenen Vollzugsbereichen zugewiesen worden. In diesen 

Gruppen hat dann vor Ort die Gelegenheit bestanden, zu den vorbereiteten Fragen 

in eine Diskussion einzutreten. Die nach der Veranstaltung gestaltete gemeinsame 

Reflexion des Erlebten hat den Studierenden dann ermöglicht, neue Denkanstöße in 

Bezug auf ihre künftige Tätigkeit im Zwangskontext des Strafvollzuges zu finden. 

 

In Kooperation mit dem zentralen Buchführungs- und Kostenrechnungsservice für 

den Justizvollzug Nordrhein-Westfalen, der an die JVA Dortmund angegliedert ist, 
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hat erneut auch in diesem Berichtszeitraum eine Wahlpflichtveranstaltung für interes-

sierte Studierende des Studiums I zum Thema „Einführung in das neue Haushalts-

und Rechnungswesen in Nordrhein-Westfalen: Das Konzept EPOS.NRW“ stattge-

funden. Diese praxisorientiert ausgerichtete Lehrveranstaltung hat den Studierenden 

somit schon vor Beginn des fachpraktischen Studienabschnitts I eine Verbindung 

zwischen theoretisch erworbenem Wissen und praktischer Umsetzung aufgezeigt. 

 

Als dritte Möglichkeit der Belegung einer Wahlpflichtveranstaltung ist den Studieren-

den auch 2013 erneut die Möglichkeit geboten worden, im Rahmen der Bearbeitung 

einer Excel-basierten Fallstudie zur Kostenrechnung, die Kenntnisse und Fähigkeiten 

bei der Produktpreiskalkulation in Verbindung mit der Aneignung von grundlegenden 

IT-Kenntnissen von MS-Excel® anwendungsorientiert zu vertiefen. 

 

10.3 

Übungen 

Wie in den Vorjahren wurden auch 2013 von den Lehrkräften wiederholende und ver-

tiefende Übungen sowie Gruppen- und Einzelgespräche zu unterschiedlichen The-

men angeboten.  

 

10.4 

Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen 

Im Jahr 2013 sind in zeitlichem und sachlich-thematischem Zusammenhang zu den 

Ausbildungsinhalten praxisbegleitende Lehrveranstaltungen durchgeführt worden. 

Hierbei sind in allen Fachgebieten auch Referenten aus der Praxis, in der Regel aus 

den großen Ausbildungsanstalten, aber auch aus anderen Landesbehörden, gewon-

nen worden. Die Zusammenarbeit und die inhaltliche Abstimmung zwischen den 

Lehrkräften der Fachhochschule und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pra-

xis haben sich weiterhin ausgesprochen konstruktiv und ertragreich gestaltet.  

 

In der fachpraktischen Ausbildung I zwischen den fachwissenschaftlichen Studien-

gängen I und II haben 120 Lehrveranstaltungen (einschließlich vier zweistündiger 

Leistungskontrollen) in fünf Wochenblöcken zu folgenden Themenschwerpunkten 

stattgefunden: 



 

35 

 

 Sicherheit 

 Vollstreckungsangelegenheiten / Datenschutz / Ärztliche Versorgung der Gefan-

genen 

 Beschaffungswesen 

 EPOS.NRW in der Haushaltspraxis 

 Arbeitsbetriebswesen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte 

 

Die Begleitveranstaltungen zur fachpraktischen Ausbildung II zwischen den fachwis-

senschaftlichen Studiengängen II und III haben ebenfalls fünf Wochenblöcke mit ins-

gesamt 120 Lehrveranstaltungsstunden (einschl. vier zweistündiger Leistungskontrol-

len) umfasst. Es sind die folgenden Themen behandelt worden: 

 

 Kommunikationstraining 

 Organisation und Leitung einer Vollzugsabteilung 

 Vollzugs- und Behandlungsmaßnahmen 

 Beschwerden der Gefangenen / Anträge auf gerichtliche Entscheidung 

 Personalangelegenheiten (Beurteilungswesen / Personalvertretungsrecht / 

Disziplinarrecht / Reisekostenrecht). 

 

10.5 

Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 

 

 Autorenlesung von Joe Bausch aus dem Buch „Knast“  

Am Mittwoch, dem 13. März 2013, hat der Anstaltsarzt und Schauspieler Joe 

Bausch, in der Aula der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen aus 

seinem Buch „Knast" vorgelesen. Herr Bausch, geb. 1953, ist Regierungs-

medizinaldirektor und arbeitet seit über 25 Jahren als Anstaltsarzt in der Justizvoll-

zugsanstalt Werl. In seinem „zweiten Leben" ist er Schauspieler und in der Rolle des 

Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort bekannt geworden. Herr Bausch hat in der Veran-

staltung vor Studierenden und Lehrenden der Fachhochschule überzeugend darge-

stellt, dass ihm sein Leben als Schauspieler dabei hilft, sich von den menschlichen 

Abgründen abzugrenzen, denen er als - wie er sich selbst bezeichnet – „Arzt im 
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Knast" sehr nahe kommt, und dabei nicht die Fähigkeit zur Empathie verliert. Ergän-

zend wird auf Kapitel 19.2 Bezug genommen.  

 

 Autorenlesung von Michael Skirl aus dem Buch „Wegsperren!? – Ein Ge-

fängnisdirektor über Sinn und Unsinn der Sicherungsverwahrung“ 

Am 22. März 2013 hat der Leiter der Justizvollzugsanstalt Werl, Herr Michael Skirl, in 

der Aula der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen aus seinem 

Buch „Wegsperren!? - Ein Gefängnisdirektor über Sinn und Unsinn der Sicherungs-

verwahrung" vorgelesen. 

Als Chef der Justizvollzugsanstalt Werl ist Herr Leitender Regierungsdirektor Michael 

Skirl für 880 Gefangene zuständig, darunter gut 100, die zu lebenslanger Haft und 

weitere 100, die zu Sicherungsverwahrung verurteilt sind. Seit einem Aufsehen erre-

genden Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg Ende 

2009 steht die Sicherungsverwahrung wie kaum ein anderes Rechtsinstitut unter 

strenger medialer Beobachtung. In den letzten 15 Jahren ist sie mehrfach Gegen-

stand spektakulärer verfassungsgerichtlicher Entscheidungen und gravierender Ge-

setzesänderungen gewesen. 

Herr Michael Skirl hat sich mit der Entwicklungsgeschichte der Sicherungsverwah-

rung bis zum heutigen Tag befasst, angereichert mit zahlreichen konkreten Fällen 

aus der vollzuglichen Praxis. 

Ergänzend wird auf Kapitel 19.4 Bezug genommen.  

 

 Vortrag von Michael Schäferküppers zum Thema „Sicherungsverwahrung“  

Im Vorgriff und zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Lesung von Michael Skirl hat 

Herr Regierungsoberamtmann Michael Schäfersküpper, Dozent an der Fachhoch-

schule für Rechtspflege, in einer eintägigen Blockveranstaltung für die Studierenden 

des laufenden Studiums I und II die vollzugsrechtlichen Grundlagen hinsichtlich der 

Sicherungsverwahrung gelegt. Er stellte die bundesrechtliche Umsetzung des Ab-

standsgebotes dar und erläuterte u. a. die wesentlichen Leitlinien für den Vollzug der 

Sicherungsverwahrung. 
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10.6 

Informationstechnik 

Die Studierenden verfügen inzwischen durchweg über solide Grundkenntnisse in der 

Informationstechnik. Dieses Basiswissen wird in verschiedenartigen Lehrveranstal-

tungen ausgebaut und vertieft. So werden den Studierenden regelmäßig durch 

hauseigene Lehrkräfte spezielle Begleitkurse zum IT- und Medieneinsatz (ITM) in die  

Internet-/Intranet-Recherche (Juris, beck-online, lexis/nexis) sowie in die Nutzung der 

ILIAS-Plattform angeboten. 

 

10.7 

Evaluation 

Die Lehrveranstaltungen im Fachbereich Strafvollzug wurden nach in Kraft treten der 

neuen Evaluationsordnung gemäß dieser Ordnung in einem festgelegten Zeitplan 

studienbegleitend unter Einsatz des Evaluationsprogramms EvaSys evaluiert. Den 

Studierenden wurden Fragebögen in Papierform ausgehändigt, die sie ausfüllten. Die 

Auswertung der Fragebögen erfolgte elektronisch. Die Ergebnisse wurden 

(ausschließlich) der jeweils betroffenen Lehrkraft zugeleitet. Die Evaluation findet 

etwa nach Ablauf der Hälfte der Laufzeit des Lehrfaches statt, um den Lehrkräften 

Gelegenheit zu geben, die Ergebnisse der Evaluation ggf. kurzfristig in den noch 

verbleibenden Lehrveranstaltungen umzusetzen. Ergänzend wird auf Kapitel 22.3 

Bezug genommen. 

 

Unabhängig davon haben offene Evaluationsgespräche zwischen den für die Evalua-

tion im Fachbereich zuständigen Lehrenden und den Studierenden zu verschiedenen 

Aspekten stattgefunden. Die Erkenntnisse aus der studentischen Lehrveranstal-

tungskritik sowie aus den Evaluationsgesprächen sind in die regelmäßig stattfinden-

den Beratungen des Fachbereichs eingeflossen. 
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10.8 

Sonstiges 

 

10.8.1 

Sonderlehrveranstaltung Gesundheitsfürsorge 

Auch 2013 referierten im Rahmen einer Sonderlehrveranstaltung für die Studien-

gruppen des Studiums II die Herren Dr. Debbelt (Justizvollzugskrankenhaus Frön-

denberg) und Krumsieck (Justizministerium Nordrhein-Westfalen) zum Thema „Ein-

blick in die psychiatrische Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses“ und gaben 

eine kurze Einführung in den aktuellen Stand der Suizidprophylaxe im Justizvollzug 

des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

10.8.2 

Sonderlehrveranstaltung Sopart 

Im Juli 2013 hatten die Studierenden des Studiums II Strafvollzug die Chance, sich 

im Rahmen einer Sonderlehrveranstaltung innerhalb des Studienobjekts Vollzugs-

planung mit dem Datenverarbeitungsverfahren SoPart®-Justiz, der Software-

Plattform für die Sozialen Dienste der Justiz, praktisch auseinander zu setzten. Die-

ses Verfahren eröffnet den Mitarbeitern der unterschiedlichen Abteilungen einer Jus-

tizvollzugsanstalt die Möglichkeit, softwaregestützt die eigenen Tätigkeiten zu doku-

mentieren, z.B. im Rahmen eines Vollzugsplans und dient als Unterstützung bei Rou-

tinearbeiten wie z.B. Überwachung festgelegter Maßnahmen, Erinnerungen an Fris-

ten oder Erstellen von Dokumenten. Sopart wird aber nicht nur innerhalb des Vollzu-

ges genutzt, sondern die Arbeit in den Sozialen Diensten der Justiz ist geprägt von 

einer Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben, die in den Diensten Bewährungshilfe, 

Führungsaufsicht, Gerichtshilfe und in den Beratungsstellen innerhalb des Vollzuges 

durchgeführt werden. Da die Probanden sehr häufig in allen genannten Bereichen 

bearbeitet werden und bereits erfasste Grunddaten übergeben werden können, bie-

tet es sich an, die sozialen Dienste untereinander zu vernetzen. Gesteuert durch Zu-

griffsrechte ermöglicht es den Nutzern eine erleichterte fach- und organisationsüber-

greifende Zusammenarbeit, beispielsweise zwischen dem Sozialdienst einer Voll-

zugsanstalt und der Bewährungshilfe und dient so auch dem Übergangsmanage-

ment. 
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11.  

Amtsanwaltsausbildung 

 

11.1.  

Grundlagen des Studienbetriebs  

Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, die Freie Hansestadt Bremen, die Freie 

und Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Nordrhein Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein haben durch Staatsvertrag einen gemeinsamen Studiengang für den Amts-

anwaltsdienst eingerichtet und für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung in 

Nordrhein-Westfalen ein Gemeinsames Prüfungsamt errichtet. Das Land Nordrhein-

Westfalen führt seit jeher den gemeinsamen Studiengang durch. 

 

Grundlagen der Amtsanwaltsausbildung sind die Verordnung über die Ausbildung 

und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes Nordrhein-

Westfalen sowie ein Lehrplan, der mit allen an der Ausbildung beteiligten Bundes-

ländern abgestimmt ist. Hiernach beginnt das fachwissenschaftliche Studium I am 1. 

Januar und endet am 30. April eines jeden Jahres. Das Studium II beginnt am 1. 

Februar des Folgejahres und mündet Ende März desselben Jahres in den schriftli-

chen Teil des Examens, der aus vier Aufsichtsarbeiten besteht. 

 

Das fachwissenschaftliche Studium I ist im Jahr 2013 von 33 Studierenden aufge-

nommen worden. Das Studium II haben im Jahr 2013 insgesamt 27 Studierende ab-

solviert. 

 

11.2  

Lehrplan  

Der Lehrplan sieht im Studium I 183 Lehrveranstaltungsstunden im materiellen Straf-

recht, 84 Lehrveranstaltungsstunden im Straßenverkehrsrecht und 123 Lehrverans-

taltungsstunden im Strafprozessrecht vor. Außerdem haben die Studierenden in die-

sem Ausbildungsabschnitt fünf Aufsichtsarbeiten zu schreiben. Im Studium II werden 

– vor allem zur Wiederholung und Vertiefung – noch einmal 70 Lehrveranstaltungs-

stunden im materiellen Strafrecht, 40 Lehrveranstaltungsstunden im Straßenver-
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kehrsrecht und ebenfalls 40 Lehrveranstaltungsstunden im Strafprozessrecht erteilt. 

In diesem Studienabschnitt müssen die Studierenden drei Aufsichtsarbeiten schrei-

ben. 

 

11.3  

Studienbegleitende Veranstaltungen  

Das fachwissenschaftliche Studium I ist im Jahr 2013 ergänzt worden durch folgende 

studienbegleitende Veranstaltungen: 

 

 6 Stunden Vernehmungslehre (Frau Regierungsdirektorin Nolte-Gehlen) 

 Vortrag „Alkohol im Straßenverkehr aus der Sicht des Gerichtsmediziners“ 

(Referent Herr Dr. med. Gabriel, Institut für Rechtsmedizin der Universität 

Düsseldorf)  

 Teilnahme an einer Strafrichtersitzung bei einem Amtsgericht 

 Vorbereitungskurs „Aktenvorträge“  

 Besuch der DEKRA Bonn  

 Vortrag „Waffenrecht“ (Herr Justizoberamtsrat Coenen)  

 

11.4  

Lehrmaterial  

Die Aushändigung von Skripten und Lehrmaterial erfolgt durch die einzelnen Lehr-

kräfte selbst. Die Aktualisierung der Skripte trägt Gesetzesnovellierungen, neuen Ge-

richtsentscheidungen oder neuen didaktischen Erkenntnissen Rechnung. 

 

11.5  

Erfahrungen und Prüfungsergebnisse  

Die Erfahrungen mit dem seit 2007 geltenden Ausbildungsrecht sind weiterhin posi-

tiv; die Ausbildungsstruktur ist angemessen, die Lehrinhalte sind ausgewogen. Die 

Studierenden waren auch im Jahr 2013 hoch motiviert und leistungsstark, was sich 

nicht zuletzt in ihren Prüfungsergebnissen widerspiegelt: Alle Studierende haben das 

Amtsanwaltsexamen 2013 bestanden, davon über 70 % mit einer Prädikatsnote. 

Wegen der Ergebnisse im Einzelnen wird auf Kapitel 12 Bezug genommen. 
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12. 

Prüfungsergebnisse, Diplomierungsfeier 

 

12.1 

Prüfungsergebnisse 

Im Jahr 2013 haben im Fachbereich Rechtspflege 138 von 155 Studierenden, im 

Fachbereich Strafvollzug alle 31 Studierenden und in der Amtsanwaltsausbildung 

alle 27 Amtsanwaltsanwärterinnen und –anwärter das Examen bestanden. Im Ein-

zelnen stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: 

Rechtspflegerexamen 2013   

 Personen  Prozent 

sehr gut 2 1,29 % 

gut 24 15,48 % 

vollbefriedigend 50 32,26 % 

befriedigend 44 28,39 % 

ausreichend 18 11,61 % 

nicht bestanden 17 10,97 % 

Gesamt 155 100,00 %  

 

Strafvollzugsexamen 2013   

 Personen Prozent 

sehr gut 1 3,23 % 

gut 7 22,58 % 

vollbefriedigend 6 19,35 % 

befriedigend 13 41,94 % 

ausreichend 4 12,90 % 

nicht bestanden 0 0 % 

Gesamt 31 100 % 

 

Amtsanwaltsexamen 2013   

Note Personen Prozent 

sehr gut 0 0,00 % 

gut 4 14,81 % 

vollbefriedigend 17 62,97 % 

befriedigend 6 22,22 % 

ausreichend 0 0,00 % 

nicht bestanden 0 0,00 % 

Gesamtergebnis 27 100,00% 
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12.2 

Diplomierungsfeier 

© www.michael-ippendorf.de 

Den Absolventinnen und Ab-

solventen der Studiengänge 

Rechtspflege und Strafvollzug, 

die im Jahr 2013 die Lauf-

bahnprüfung erfolgreich abge-

legt hatten, wurden am 28. 

November 2013 im Rahmen 

einer Feierstunde in  der 

Heinz-Gerlach-Halle in Bad 

Münstereifel ihre Diplomur-

kunden ausgehändigt. 

 

Programm 
 

Diplomierungsveranstaltung  
der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen 
28. November 2013 

 
 

Eröffnung 
„Bruno Mars - The way you are“ 

Amin Afify 
 
 

Begrüßung 
Direktorin 

der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen 

Dr. Corinna Dylla-Krebs 
 
 

Grußwort 

Bürgermeister  

der Stadt Bad Münstereifel 
Alexander Büttner 

 
 

Ansprache 
Generalstaatsanwältin 

Elisabeth Auchter-Mainz 
Köln 

 

 Grußworte 

 

Anna-Kathrin Pake 

Birge Lohre 

Fachbereich Rechtspflege 
 

Oliver Rothard 
Fachbereich Strafvollzug 

 
 

„Kings of Leon - Someone like you“ 
Amin Afify  

 
 

Aushändigung der Urkunden  
 
 

„James Arthur - Impossible“ 
Amin Afify 

 
 

Bestenehrung 
 

Vorsitzender des Vereins der Freunde und 
Förderer der FHR NRW e.V. 

Prof. Dr. Christoph Neukirchen 
 

Ausklang 
„Passenger - Let her go“ 

Amin Afify 
 

 

http://www.michael-ippendorf.de/
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Den Festvortrag hielt im Rahmen dieser 

Veranstaltung Frau Generalstaatsanwäl-

tin Elisabeth Auchter-Mainz, Köln, die 

die Besonderheit des Tages hervorhob 

und den Wechsel von der Kommilitonin 

zur Kollegin bzw. vom Kommilitonen 

zum Kollegen einfühlsam beschrieb. 

 

 
          © www.michael-ippendorf.de 

 

„…Wenn sie später von Bad Münstereifel erzählen, bekommen sie glänzende Augen. 

Auch Ihnen wird es so gehen; Sie werden sich immer gerne an die Zeit hier erinnern 

und die hier geknüpften Verbindungen und Freundschaften werden Sie ihr weiteres 

Berufs – und Privatleben begleiten. Aber diese ganz besonderen Tage in einem Le-

ben lassen einen nicht nur zurückblicken. Sie geben auch Anlass nach vorne zu bli-

cken. Für Sie ist es der Wechsel von der Kommilitonin/dem Kommilitonen zur Kolle-

gin/zum Kollegen!“  Der Vortrag ist als Anlage 3 beigefügt. 

 

                

                © www.michael-ippendorf.de                                                       © www.michael-ippendorf.de 
 
 

 

  © www.michael-ippendorf.de                                                        

http://www.michael-ippendorf.de/
http://www.michael-ippendorf.de/
http://www.michael-ippendorf.de/
http://www.michael-ippendorf.de/
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Frau Diplom-Verwaltungswirtin Nicole Dick sowie Herr Diplom-Rechtspfleger Thomas 

Klosky und Herr Diplom-Rechtspfleger Oliver Knop, die ihre Prüfung mit der Note 

„sehr gut“ abgeschlossen hatten, wurden von dem „Verein der Freunde und Förderer 

der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen“ mit einem Präsent aus-

gezeichnet. 

 

 

© www.michael-ippendorf.de 

 

 

Im Anschluss an die Diplomierungsfeier fand ein Fest in den Räumen der Fachhoch-

schule statt. 

 

  

http://www.michael-ippendorf.de/
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13. 

Zentrum für Betriebswirtschaft  

 

Das seit dem Jahr 2000 an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein Westfa-

len eingerichtete Zentrum für Betriebswirtschaft führt Lehr- und Fortbildungsveran-

staltungen für die Fachbereiche Rechtspflege und Strafvollzug durch. Darüber hinaus 

wird die Justiz Nordrhein-Westfalen bei besonderen Projekten unterstützt. Das Zent-

rum wird seit seiner Gründung von Herrn Prof. Dr. André Tauberger geleitet. Dem 

Zentrum gehören außer ihm die Herren Prof. Dr. Frederik Roentgen und Oberregie-

rungsrat Michael Birx an. 

 

13.1 

Ausbildung 

Wie im Vorjahr führte das Zentrum für Betriebswirtschaft auch im Jahr 2013 Lehrver-

anstaltungen in den Fachbereichen Rechtspflege und Strafvollzug durch. 

Herr Prof. Dr. Tauberger hat im Fachbereich Rechtspflege die Fachleitung für das 

Fach Wirtschafts- und Bilanzkunde inne. Als Fachleiter unterrichtete er insgesamt 

sieben Studiengruppen im Studium II des Studiengangs Rechtspflege selbst. Den 

Lehrveranstaltungen gingen umfangreiche Vorarbeiten durch eine Revision und 

Überarbeitung des Studienmaterials voraus. Herr Prof. Dr. Tauberger vollendete den 

ersten Teil einer dreiteiligen Reihe „Bilanzen lesen und verstehen – Teil 1: Grundzü-

ge der Finanzbuchhaltung“ und veröffentlichte ihn in der Schriftenreihe der Fach-

hochschule. Die Reihe wird von ihm fortgesetzt. Der zweite Teil könnte bereits im 

Jahr 2015 veröffentlicht werden. 

Im Fachbereich Strafvollzug wurden die Lehrveranstaltungen im Fach Betriebswirt-

schaftslehre im fachwissenschaftlichen Studium I, II und III von Herrn Prof. Dr. Frede-

rik Roentgen und Herrn Oberregierungsrat Michael Birx abgehalten. Außerdem wur-

den praxisbegleitende Lehrveranstaltungen während des fachpraktischen Studienab-

schnitts I im Fachbereich Strafvollzug zum Thema „Produktionsmanagement“ und 

„Preisbildung in Eigenbetrieben“ durchgeführt. Das „Studienobjekt Organisation“ im 

Studium II wurde vom Zentrum für Betriebswirtschaft durch die Übernahme der Un-

terrichtseinheit „Controlling“ durch Herrn Prof. Dr. André Tauberger unterstützt. Die 
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Veranstaltungsevaluationen im Strafvollzug zeigten auch im Jahr 2013 gute Ergeb-

nisse.  

 

13.2 

Fortbildung 

Das Zentrum für Betriebswirtschaft führte im Jahr 2013 zwei Modullehrgänge für 

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger mit mehrjähriger Berufserfahrung durch.  

Der Modullehrgang „Organisation und Organisationsentwicklung“ richtete sich an Be-

amte des nichttechnischen gehoben Dienstes, die für ihre gegenwärtige oder zukünf-

tige Tätigkeit im Bereich der Justizverwaltung grundlegende und fundierte Kenntnisse 

der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Entwicklung von Organisationen benö-

tigen. Er wurde vom Zentrum in den Räumen der Nebenstelle der Fachhochschule in 

Monschau in der Zeit vom 3. bis 18. Juni 2013 abgehalten. Der Lehrgang wurde, wie 

in den Vorjahren, von Herrn Prof. Dr. André Tauberger geleitet und durchgeführt. Der 

Modullehrgang „Organisation und Organisationsentwicklung“ wurde durch eine Ein-

führung in die Anwendung der Tabellenkalkulationssoftware Microsoft-Excel angerei-

chert. 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmern stammten im Jahr 2013 aus 

Nordrhein-Westfalen und 20% aus anderen Bundesländern (Sachsen-Anhalt und 

Niedersachsen). Sie gehörten dem Justizministerium des Landes Nordrhein-

Westfalen, Staatsanwaltschaften, Oberlandesgerichten, Land- und Amtsgerichten an. 

Die abschließend durchgeführte Lehrgangsevaluation zeigte sehr gute Ergebnisse. 

Die Landesregierung führt mit ihrem Projekt EPOS.NRW ressortumfassend Produkt-

haushalte zur outputorientierten Steuerung ein (s.a. Kapitel 22.6). Mit Hilfe eines 

neuen Rechnungswesens im Sinne einer integrierten Verbundrechnung soll die 

Transparenz der Finanzsituation verbessert werden. Der politisch gewollte Übergang 

zu einer betriebswirtschaftlichen  Outputsteuerung charakterisiert ein verändertes 

Verständnis von Haushaltsführung, welches mit einem umfangreichen betriebswirt-

schaftlichen Aus- und Fortbildungsbedarf der Verwaltungsmitarbeiter einhergeht. Für 

den sachgerechten Umgang mit Produkthaushalten benötigen die Verwaltungsmitar-

beiter elementare Kenntnisse der Methoden und Inhalte der Kostenrechnung sowie 

erste Grundlagen in den Instrumenten des Controllings.  

Zur Unterstützung der Reformprozesse in der Justizverwaltung des Landes 

Nordrhein-Westfalen führte das Zentrum für Betriebswirtschaft einen Modullehrgang 
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„Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling“ für Beamtinnen und Beamten des 

nichttechnischen gehobenen Dienstes durch. Ziel des Modullehrgangs 

„KLR/Controlling“ war die Vermittlung der Grundlagen und der Anwendung von Me-

thoden der Voll- und der Teilkostenrechnung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sollen das Instrumentarium der Kostenrechnung sicher einsetzen können. Sie sollten 

den Informationsgehalt von Kostenrechnungen sowie deren Grenzen kennen lernen 

und diese Überlegungen auf die Justizverwaltung anwenden. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer lernten die Bedeutung des Controllings und seiner Aufgaben in der 

Verwaltung kennen. Sie konnten schließlich den Ablauf eines Controllingprozesses 

präzise beschreiben und ein grundlegendes Verständnis für die Phasen des Control-

lings erwerben. Darüber hinaus lernten sie die Einflussfaktoren auf die Controlling-

Organisation kennen, hatten die Möglichkeiten für die organisatorische Anbindung 

einer Controllingstelle verstanden und überblickten die Anforderungen an einen Con-

troller. Dabei flossen die Inhalte der Grundsatzentscheidungen zum Projekt 

EPOS.NRW und die bisherigen Erfahrungen aus der Umsetzung in der Justizverwal-

tung in die Wissensvermittlung ein, um die Verzahnung zur bevorstehenden EPOS-

Implementierung sicherzustellen. Darüber hinaus wurde die Anwendung von MS-

Excel zur Bearbeitung kostenrechnerischer Fragestellungen und zur Ergebnisdarstel-

lung in Vor- und Nachmittagsveranstaltungen gezeigt und trainiert.  

Der Modullehrgang „KLR/Controlling“ wurde in den Räumen der Nebenstelle der 

Fachhochschule in Bad Münstereifel-Langscheid im Zeitraum vom 9. bis 27. Sep-

tember 2013 von Herrn Prof. Dr. André Tauberger und Herrn Oberregierungsrat Mi-

chael Birx durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum größten 

Teil aus Nordrhein-Westfahlen (67%) und zu 33% aus anderen Bundesländern 

(Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen). Sie gehörten 

Oberlandesgerichten, Land- und Amtsgerichten, Sozial- und Verwaltungsgerichten 

sowie Staatsanwaltschaften an. Die abschließenden Evaluationsergebnisse zeigten, 

dass das Zentrum für Betriebswirtschaft mit dem Modullehrgang „KLR/Controlling“ 

einen wichtigen Beitrag für das Gelingen der Reformvorhaben in der Justizverwal-

tung leistet.  
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14. 

Zentrum für Informationstechnik 

 

14.1  

IT und Lehre 

An der Fachhochschule für Rechtspflege besteht unter Leitung von Herrn Regie-

rungsrat Andreas Dormann ein Zentrum für Informationstechnik. Zu den Aufgaben 

dieses Zentrums gehören neben der Koordination der nachfolgend im Einzelnen dar-

gestellten Bereiche  und der Mitwirkung im IT-Ausschuss bei dem Justizministerium 

Nordrhein-Westfalen umfangreiche Aufgaben im Bereich „IT und Lehre“, nämlich 

 

 die Integration von IT in den Lehrbetrieb 

 die Berücksichtigung von Anforderungen der Lehre an die IT 

 die Qualifizierung der Lehrenden im Bereich Mediendidaktik 

 sowie die Pflege der „Neue Medien Reihe“ der Fachhochschule 

 

Im Jahr 2013 sind als besondere Tätigkeiten im Bereich der „Integration von IT in den 

Lehrbetrieb“ u.a. die Planung und Organisation von Begleitkursen zum IT- und Medi-

eneinsatz und von IT-ZVG-Schulungen für Studierende hervorzuheben sowie die 

Entwicklung eines Pilotprojektkonzepts zum „Tablet-Einsatz in der Hochschullehre“. 

 

14.2  

E-Learning 

 

14.2.1 

Bundesarbeitsgemeinschaft „E-Learning an den Fachhochschulen für den öf-

fentlichen Dienst“ in Deutschland 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist Mitglied der „Bundes-

arbeitsgemeinschaft E-Learning der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst in 

Deutschland“, einem Kooperationsverbund, der sich die Modernisierung und multi-

mediale Erweiterung der Lehre zum Ziel gesetzt hat. Sprecher der Bundesarbeits-

gemeinschaft E-Learning ist Herr Regierungsrat Dormann. Die Bundesarbeitsge-

meinschaft E-Learning betreibt eine gemeinsame Lernplattform und unterstützt ver-
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schiedenste Aktivitäten im Bereich des elektronisch gestützten Lernens an mehr als 

20 Fachhochschulen der Länder und des Bundes. Dazu zählt mittlerweile auch ei-

genentwickelte Lernsoftware zu den Bereichen Finanzen, Polizei, Recht, Steuern 

und Verwaltung. Ein von AG-Mitgliedern maßgeblich mitentwickeltes Lernprogramm 

zur Mehrwertsteuer-Richtlinie wurde im Rahmen eines Projekts der EU-Kommission 

inzwischen in fünf Sprachen übersetzt und steht nicht nur allen europäischen Steuer-

verwaltungen, sondern jedem Bürger in der EU zur Verfügung. 

 

Vom 17. bis 19. Juni 2013 fand in Münster die 13. Konferenz der Bundesarbeitsge-

meinschaft E-Learning statt. Auf dem Programm stand neben dem Erfahrungs-

austausch ein Blick auf die affektiv-emotionale Ebene im Lehr-Lernprozess, die Pro-

duktion videobasierter E-Lectures und deren Export als Video-Podcasts für 

Smartphones, neue Mobilität in der Lehre durch den Einsatz von Tablets, die Vorstel-

lung neuer Autorentools sowie die Budget-, Fortbildungs- und weitere Terminplanung 

2013. 

 

 
 
Melanie Malczok, Hochschule Osnabrück, in ihrem Vortrag über die affektiv-emotionale Ebene in der 

Lehre auf der 13. Konferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft E-Learning 

 

Weitere Informationen über die Bundesarbeitsgemeinschaft E-Learning finden Sie 

auf deren Homepage unter www.fhoed.de.  
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14.2.2 

E-Learning an der Fachhochschule 

Die Lehrenden der Fachhochschule nutzen zunehmend die Lernplattform ILIAS zur 

Bereitstellung von Lehrmaterialien in elektronischer Form. Für die neuen Lehrkräfte 

wurden im Berichtsjahr eine Reihe von Schulungen zum Umgang mit der Lernplatt-

form durchgeführt. 

Umfangreichere E-Learning-Programme publiziert die Fachhochschule über die 

Neue Medien Reihe (www.fhr.nrw.de/neue-medien-reihe).  

 

14.2.3 

EU-Kooperation 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft pflegt seit 2004 eine Kooperation mit der Bundes–

finanzakademie Österreichs, die sich seit vielen Jahren intensiv im Bereich E-

Learning engagiert. 

 

14.3 

Homepages 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen unterhält eine Homepage 

unter der Adresse www.fhr.nrw.de. Für deren Aktualisierung und Pflege ist Herr Jus-

tizamtmann Kai Achenbach als Webmaster verantwortlich. 

 

Die Homepage wurde 2013 in einem umfangreichen Verfahren sowohl inhaltlich als 

auch im Erscheinungsbild komplett überarbeitet. Bilder nehmen im Internet immer 

mehr an Bedeutung zu. Dies spiegelt sich auch in der neuen Website, insbesondere 

in den Bildleisten, wider. 

http://www.fhr.nrw.de/neue-medien-reihe
http://www.fhr.nrw.de/
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Neu hinzugekommen ist ein Bereich, in dem die Organe der Fachhochschule (Leite-

rin/Leiter, Senat, Fachbereichsräte, Personalräte) beschrieben werden; außerdem 

ein Bereich, aus dem die Ansprechpartner der verschiedenen Verwaltungsbereiche 

hervorgehen. 

 

Der Bereich „Campusleben“ (www.fhr.nrw.de/behoerde/campusleben/index.php), in 

dem Studierende selbst Informationen für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen 

sowie etwaige künftige Studierende bereitstellen, wird im ersten Halbjahr eines jeden 

Jahres regelmäßig von Studierenden der Fachhochschule für Rechtspflege im Rah-

men einer Arbeitsgemeinschaft gepflegt und aktualisiert. Durch die Teilnahme an 

dieser Arbeitsgemeinschaft erlangen die Studierenden zudem die Zusatzqualifikation 

„Webmaster Justiz Nordrhein-Westfalen“.  

 

Ausweislich der Web-Statistik der Justiz Nordrhein-Westfalen wurde die Homepage 

der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen im Jahr 2013 durch-

schnittlich fast 15.000 Mal je Monat besucht und die des Ausbildungszentrums der 
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Justiz Nordrhein-Westfalen knapp 7.500 Mal; das sind fast 500 Besuche je Tag auf 

der Seite der Fachhochschule und rund 250 auf der Seite des Ausbildungszentrums. 

Die Zugriffszahlen stabilisieren sich im Vergleich zum Vorjahr auf fast gleichbleiben-

dem Niveau. 

 

14.4 

Websites der Gerichte und Behörden 

Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen mir der Erstellung von Internet- und 

Intranetauftritten für die ca. 300 Justizeinrichtungen des Landes beauftragt, ferner mit 

der Koordination aller Entwicklungen sowie der Unterstützung der einzelnen Einrich-

tungen. Leiter des Projekts ist Herr Justizoberamtsrat Thomas Schmidt. Umfasst 

werden insbesondere folgende Aufgaben: 

 

 Aufstellung /Schulung eines Multiplikatorenteams, dass die Behörden und Ge-

richte bei der Entwicklung eigener Auftritte betreut  

 Organisation und Durchführung der Schulungen für die Mitarbeitenden der Be-

hörden (Webbetreuer) 

 Umstellung der bestehenden Webauftritte auf ein zeitgemäßes, barrierefreies 

Webdesign mit einem Content-Management-System 

 Koordination und Durchführung des Freigabeverfahrens für fertiggestellte Auf-

tritte 

 Koordination des Einsatzes der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

 Koordination der Fortentwicklung der Auftritte durch Erstellung von Pilotauftrit-

ten 

 Unterstützung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie der Gerichte bei 

fachlichen Fragen 

 Bereitstellung eines IT-Schulungsraums in der Fachhochschule für Rechtspfle-

ge in Bad Münstereifel, den die Behörden buchen können, um ihre Webauftritte 

konzentriert erstellen zu können, einschließlich der Betreuung dieser Behörden 

während der Präsenz vor Ort 

 Qualitätssicherung der bestehenden Web-Auftritte durch Aufbau und Koordina-

tion einer Qualitätssicherungsgruppe. 
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Im Jahr 2013 stellte sich der Arbeitsanfall bei der Umstellung der bestehenden Web-

auftritte und der Neuanträge wie folgt dar, wobei zu berücksichtigen ist, dass im Jahr 

2012 mit der sehr aufwändigen Umstellung aller vorhandenen Internetauftritte auf 

einen neuen Prototypen begonnen worden ist. Jede Einrichtung muss das Antrags-

verfahren neu durchlaufen.  

 

Umstellungsanträge für bestehende Websites und Neuanträge: 

 Internetauftritte: 279 (2012: 159; 2011: 276; 2010: 269; 2009: 265) 

 Intranetauftritte: 146 (2012: 146; 2011: 141; 2010: 133; 2009: 128) 

 

Erledigungen: 

 Internetauftritte: 2013: 93 (2012: 13; 2011: 246; 2010: 237; 2009: 222) 

 Intranetauftritte: 2013: 85 (2012: 80; 2011: 71; 2010: 65; 2009: 37) 

 

14.4.1 

Nach Bedarf wurden auf Wunsch der Mittelbehörden Webbetreuer-Schulungen 

durchgeführt, und zwar sowohl Grundlagenschulungen und Schulungen für die Um-

stellung auf das Content-Management-System, als auch Aufbau-Workshops für fort-

geschrittene Webbetreuer mit den Themenschwerpunkten Programmierung und Gra-

fikbearbeitung. 

 

14.4.2 

Qualitätssicherung 

Es wurde ein dreitägiger Qualitätssicherungsworkshop mit den Multiplikatoren orga-

nisiert und geleitet. Hierbei wurden sämtliche CMS-Internetauftritte der Justizeinrich-

tungen überprüft. Hinzugetreten sind auch die Intranet-Auftritte der Verfahrenspfle-

gestellen und der Bezirksinfodienste. Der Umfang der Prüfungen ist inzwischen so 

weit gestiegen, dass er nicht mehr innerhalb der drei Tage bewältigt werden kann. In 

den nächsten Jahren muss daher eine selektierte Prüfung durchgeführt werden. 
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14.4.3 

Umsetzungsworkshop / Bereitschaft für Fragen 

Auf Anforderung der Behörden wurden auch im Jahr 2013 Workshops für die Behör-

den durchgeführt, die das „Online-Büro“ zur Umstellung nutzen. 

 

14.4.4 

Erstellung des neuen Prototypen 

Anfang 2012 ist ein neuer Prototyp für die Internetauftritte aller Einrichtungen fertig-

gestellt worden. Im Jahr 2013 befanden sich alle betroffenen Einrichtungen in 

Nordrhein-Westfalen in der Umstellungsphase, 80 Behörden haben die Umstellung 

bereits abgeschlossen. Die Umstellungsphase dauert derzeit durchschnittlich ca. 

neun Monate. Die Umstellungen sollen im Jahr 2014 abgeschlossen werden. 

 

14.4.5  

Studierende als Webmaster  

Zum sechsten Mal wurde im Jahr 2013 für die Studierenden der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ein freiwilliger 24-stündiger Kurs „Webmaster der 

Justiz“ angeboten, der sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. In diesem Jahr inves-

tierten 24 Studierende ihre Freizeit in diese Fortbildungsmaßnahme. Dabei haben sie 

gründliche Kenntnisse erworben in HTML, CSS und vor allem in der Handhabung der 

in der Justiz im Einsatz befindlichen Werkzeuge zur Erstellung und Pflege der Websi-

tes. Die Studierenden sind nun in der Lage, bei den diversen Projekten von Justiz-

Online mitzuarbeiten die Webauftritte der Justiz Nordrhein-Westfalen zu pflegen. Sie 

werden beispielsweise ihre Kräfte bei der Pflege des Wiedereinsteigerbereichs in 

„Justiz-Intern“ für die Justiz einsetzen. 
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       Die Studenten-Webmaster 2013 bei der Urkundenübergabe durch Frau Dr. Dylla-Krebs 

  

14.4.6  

Freigabeverfahren Justiz-Online 

Sämtliche Internet- und Intranetauftritte von Justizbehörden des Landes Nordrhein-

Westfalen werden vor ihrer Freigabe einer intensiven Prüfung unterzogen. Hierbei ist 

sowohl die inhaltliche Korrektheit der Auftritte als auch die Einhaltung der umfangrei-

chen Vorgaben des Web-Handbuchs der Justiz zu überwachen. Besonderes Au-

genmerk wird bei der Freigabeentscheidung auf die Einhaltung der Vorgaben hin-

sichtlich der sogenannten Barrierefreiheit des Auftritts gelegt. Da inzwischen die weit 

überwiegende Zahl der Auftritte auf das aktuelle System umgestellt ist und nur noch 

vergleichsweise wenige Auftritte zu prüfen sind, wird diese Aufgabe mittlerweile von 

dem Projektleiter allein wahrgenommen, wodurch auch eine einheitliche Handha-

bung der Prüfung sichergestellt ist. Er steht in ständigem Kontakt mit den Webbe-

treuern vor Ort, berät sie bei evtl. Problemen, arbeitet an dem Web-Handbuch sowie 

den Prüflisten und Handlungsanweisungen für die Webbetreuer mit. 
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14.5 

Bürgerservice 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist maßgeblich an dem 

Bereich „Bürger-Service“ im Web-Portal der Justiz-NRW (www.justiz.nrw.de) betei-

ligt. Zu den Aufgaben des Leiters, Herrn Professor Dr. Ingo Fritsche, gehören  

 die Koordinierung der inhaltlichen Gestaltung des Bereichs Bürgerservice im 

Justizportal NRW  

 die fachliche Unterstützung der Autoren bei der Gestaltung der Beiträge  

 die Einstellung der von den Autoren bereitgestellten Beiträge bzw. Änderun-

gen sowie  

 die ständige Aktualisierung des Auftritts.  

 

In eigener Verantwortlichkeit erstellt und pflegt er  

 das Glossar („Recht von A-Z“)  

 die Beiträge zum Erbscheinverfahren und zur gewillkürten Erbfolge (Bereich 

Freiwillige Gerichtsbarkeit)  

 die Beiträge zum Reiserecht, zu den Bankgeschäften und zu den Gewährleis-

tungsrechten (Bereich Verbraucherschutz) sowie  

 die Beiträge zu den Widerrufsrechten.  
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Im Jahr 2013 wurden im Einzelnen die Dokumente und Quellen zum Vereins- und 

Registerrecht aktualisiert. Im Rahmen der Mietrechtsreform erfolgte die Erarbeitung 

und Einstellung des Dokuments zur Information über das Mietrechtsänderungsgesetz 

(Inkrafttreten 1. Mai 2013) sowie die Überarbeitung des bisherigen Auftritts zum Miet-

recht und Einfügung des o.g. Dokuments in die Rubrik Gerichte/Zivilrecht/Einzelver-

fahren einschließlich der Überarbeitung des Layouts. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Überarbeitung der Dokumente unter Berücksichti-

gung der Veränderungen zum Kostenrechtsmodernisierungsgesetz, einschließlich 

der Tabellen und inhaltlichen Veränderungen sowie der Formulare. In diesem Zu-

sammenhang erfolgte die Umprogrammierung des Kostenrisiko-Rechners in der 

Rubrik „Hilfen“. 

 

 

 

Durch den Wegfall der KostO war es zudem erforderlich, die Dokumente zur freiwilli-

gen Gerichtsbarkeit zu überarbeiten. Umfassend wurde ferner der Auftritt der Fi-

nanzgerichtsbarkeit geändert und z.T. neu systematisiert. 
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Den zahlreichen Ergänzungsvorschlägen, kritischen, konstruktiven und positiven 

Kommentaren von Justizbediensteten, Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisatio-

nen zum „Bürgerservice“ ist der Projektleiter auch im Jahr 2013 stets nachgegangen. 

 

14.6 

Podcast 

Das Projekt „Podcast“ wurde im Juli 2009 als Teil des Gesamtprojekts „Justiz-Online“ 

an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Sein Ziel 

besteht darin, Websites von Justiz-Online durch den Einsatz neuer Medien (Audio- 

und Video-Podcasts) zeitgemäß und lebendig zu gestalten. Leiter der Projektgruppe 

ist Herr Justizamtmann Kai Achenbach. Im Jahr 2013 wurden in diesem Projekt u.a. 

folgende Aufgaben erfüllt: 

 Projektausschusssitzung im Februar in Düsseldorf 

 Produktion von 2 Lehrvideos für das „Lernquiz für Justizfachangestellte“ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

http://www.fhoed.de/fhrnrw/jfaquiz/2013/ 
 

 Beginn der Produktion eines Podcasts für die „Unterstützungsgruppe 

Reorganisation“ bei dem OLG Hamm 

 Arbeitsbeginn Podcast „Fitness-Pausen am Bildschirm“ für das OLG Köln 

(Gesundheitsmanagement) 

 Arbeitstreffen in der Justizakademie Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen 

  

http://www.fhoed.de/fhrnrw/jfaquiz/2013/
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14.7 

Justiz-intern 

Die Justiz Nordrhein-Westfalen stellt ihren Bediensteten mit „Justiz-intern“ ein web-

basiertes Portal mit umfangreichen und vielfältigen Aus- und Fortbildungsmaterialien 

zur Verfügung. Interessierte können sich so gezielt auf den beruflichen Wiederein-

stieg oder Wechsel vorbereiten. Erreichbar ist „Justiz-intern“ über das Justizportal 

www.justiz.nrw.de und ein persönliches Kennwort.  

 

14.8 

Verfahrenspflegestelle IT-MobiV (Leitung der Verfahrenspflegestelle) 

Die Verfahrenspflegestelle wurde im März 2003 als Nachfolgerin der Projektgruppe 

IT-MobiV eingerichtet. Aufgabe ist die Pflege des landesweit eingesetzten Pro-

gramms IT-MobiV, mit dem die Arbeit der Mobiliarvollstreckungsabteilungen erleich-

tert werden soll. Die Leitung dieser Verfahrenspflegestelle obliegt Herrn Justizober-

amtsrat Thomas Schmidt. Weiteres Mitglied von Seiten der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist Frau Justizamtsrätin Barbara Dappozzo.  

 

Der Leitung der Verfahrenspflegestelle IT-MobiV obliegen folgende Aufgaben: 

 Gesamtprojektplanung 

 Vorbereitung der VPS-Ausschusssitzungen 

 Kommunikation mit dem OLG Hamm, den zentralen IT-Betriebseinrichtungen 

(BIT, TBZ, VZ, ZIP) sowie dem Justizministerium des Landes Nordrhein-

Westfalen und den anderen VPS 

 Organisation und Leitung der Mitarbeiterbesprechungen und Workshops 

 Koordination der Mitarbeiteraktivitäten einschl. Schulungsplanung 

 Fortschreibung des Verfahrenspflegeplans 

 Programmierung 

 
Seit 2012 ist die Version 3.4.0 im Einsatz. Diese neue Version beinhaltet zahlreiche 

Verbesserungen im Bereich des Service und der Bedienung. Die Online-Aktuali-

sierung wurde weiter verbessert. So ist nunmehr für ein Update keine neue Version 

mehr notwendig. Der „Wiki-Gedanke“ wurde konsequent weiterentwickelt. Jeder An-

wender ist Bestandteil der „Mobiliarvollstreckungs-Community“ und kann aus dem 

http://www.justiz.nrw.de/
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Programm Informationen in das MobiV-Wiki (http://lv.mobivwissen.nrw.de) einstellen, 

bearbeiten und ergänzen. Hierdurch soll ein sich ständig selbst aktualisierendes und 

verbesserndes Informationsmedium geschaffen werden, das dem Anwender an allen 

Stellen im Programm zur Verfügung steht. 

Derzeit wird die aktuelle Version umgestellt auf die Programmiersprache dot.net. 

 

14.9 

Verfahrenspflegestelle IT–ZVG 

Hauptaufgabe der Verfahrenspflegestelle IT-ZVG unter Leitung von Herrn Regie-

rungsrat Andreas Dormann ist die Weiterentwicklung und Distribution der eigenent-

wickelten Software IT-ZVG. Daneben leistet die Verfahrenspflegestelle den Second-

Level-Support bei Anwenderanfragen.  

Mitglieder der Verfahrenspflegestelle arbeiten federführend in der BLK-

Unterarbeitsgruppe „XJustiz Fachdatensatz Zwangsversteigerungsverfahren“ an der 

Erstellung eines bundesweit verbindlichen XJustiz-Fachdatensatzes. Fortgeführt 

wurden die Arbeiten am Redesign des Fachverfahrens IT-ZVG. Es ist davon auszu-

gehen, dass im Jahr 2014 mit dem Testeinsatz der neuen Programmversion begon-

nen werden kann. Sehr umfangreich gestalteten sich die Anpassungen des Pro-

grammes IT-ZVG an das bei der Justiz in der Einführungsphase befindliche Betriebs-

system Windows 7.  Aufgrund der vorgegebenen sehr engen zeitlichen Vorgaben 

wurden die durch das Betriebssystem vorgegebenen Grundlagen noch in der Einfüh-

rungsphase ständig verändert, was die Anpassungen der Fachanwendung erschwert 

hat. 

http://lv.mobivwissen.nrw.de/
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Das von der Verfah-

renspflegestelle entwi-

ckelte Kostenmodul ist 

seit Anfang 2013 im 

landesweiten Einsatz. 

Inzwischen wurden mit 

dem Kostenmodul in 

mehr als 38.000 Bu-

chungsvorgängen rund 

13,7 Mio. Euro zum Soll 

gestellt. 

 

14.10 

Verfahrenspflegestelle RASYS 

Die von der Fachhochschule betriebene Verfahrenspflegestelle RASYS engagiert 

sich unter der Leitung von Herrn Regierungsrat Dormann weiterhin in den Bereichen 

Formularpflege und zunehmend in der Aus- und Fortbildung.  

 

Das elektronische Formularsystem RASYS wurde Mitte des Jahres 2013 unter ande-

rem unter Berücksichtigung der Veränderungen im Bereich der Mietrechtsreform auf 

die Formularsammlung 2013 aktualisiert. Ein Download ist von der Homepage der 

Fachhochschule unter 

www.fhr.nrw.de/aufgaben/informationstechnik/rasys/download/index.php möglich.  

 

Der inzwischen etablierte „Praxistag Rechtsantragstelle“ wurde auch in 2013 im ers-

ten Studienabschnitt durchgeführt.   

 

Das im Jahr 2011 erstmals im Oberlandesgerichtsbezirk Köln pilotierte zweitägige 

„Praxistraining Rechtsantragstelle", das sich gezielt an Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger wendet, die erstmals auf der Rechtsantragstelle eingesetzt sind, wurde 

- nach der positiven Evaluation des Vorjahres - im November und Dezember 2013 

erneut in allen drei Oberlandesgerichtsbezirken erfolgreich durchgeführt. 

 

http://www.fhr.nrw.de/aufgaben/informationstechnik/rasys/download/index.php
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14.11 

Betreuungsverbund 

Bei der Umsetzung seiner Aufgaben in die Praxis wird das Zentrum für IT-Technik 

von dem Betreuungsverbund der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen unter administrativer Leitung von Herrn Justizamtsinspektor Heinz Heck 

sowie technischer Leitung von Herrn Justizbeschäftigten Bernd Ullrich unterstützt. 

 

Neben dem Tagesgeschäft, der Systembetreuung hinsichtlich sämtlicher eingesetz-

ter IT-Geräte (Server, aktive und passive Netzwerkkomponenten, Arbeitsplatz-PCs, 

Notebooks, Drucker und Scanner) und der Anwendungsbetreuung für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

sowie des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen unterstützt der Be-

treuungsverbund 

 das Zentrum für IT-Technik bei der Durchführung von IT-Veranstaltungen im Zu-

sammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Justizbediensteten. Dabei musste die 

ständige Verfügbarkeit der an drei Standorten vorhandenen IT-Schulungsräume ge-

währleistet sowie die Einrichtung von mobilen IT-Schulungsräumen mittels Note-

books sichergestellt werden. 

 

Schwerpunkt der Arbeiten im Jahr 2013 waren die Migrationen  

 von SMS auf SCCM  

 auf ein neues Virenschutzprogramm 

 von neuen Serverbetriebssystemen 

sowie die Virtualisierung von Servern und die Implementierung eines ESX-Servers. 

 

Der Betreuungsverbund setzte zunächst die aufwändige Projektarbeit an der Ent-

wicklung einer passgenauen Software fort, die sämtliche Planungsvorgänge, Organi-

sationsabläufe und Daten vom Eintritt des Studierenden in die Fachhochschule (bzw. 

des Lehrgangsteilnehmers in das Ausbildungszentrum der Justiz) bis zu seinem 

Ausscheiden einschließlich der Zimmerverwaltung abbilden sollte. Die hohe Komple-

xität und Spezialität des Sachverhalts – abzubilden sind z.B. 11 verschiedene Studi-

en- und Prüfungsordnungen, 4 Standorte mit knapp 430 Appartements und 30 Studi-

engruppenräumen sowie umfangreiche Hotelunterbringungen – führte im April 2013 
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zur Beendigung der Zusammenarbeit mit dem beauftragten Projektentwickler. Daran 

anschließend wurde ein Grobkonzept zum Funktionsumfang der neu zu entwickeln-

den Software erstellt, die zum einen auf die Erfahrungen aus justizerprobten Verfah-

ren zurückgreifen kann und zum anderen aufgrund moderner Programmierungstech-

nik in der Lage ist, in einer Datenbank die speziellen Bedürfnisse der Fachhochschu-

le und des Ausbildungszentrums stufenweise zu berücksichtigen. Die im aufgegebe-

nen Projekt investierte Arbeit ermöglichte eine passgenaue Benennung der vom 

Softwareentwickler zu erfüllenden Anforderungen.  

Das Softwareprogramm „Untis“ hat sich im Jahr 2013 bei der Erstellung und Verwal-

tung des Stundenplans sowohl im Fachbereich Rechtspflege als auch im Fachbe-

reich Strafvollzug etabliert. 

Die Evaluationssoftware „EvaSys“ wurde im Jahr 2013 sowohl bei der Evaluation der 

Lehrveranstaltungen im Studienbetrieb als auch seit Mitte 2013 in der Evaluation der 

Fortbildungsveranstaltungen und insofern ausschließlich eingesetzt. 
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15. 

Forschungsprojekte, Veröffentlichungen 
 

15.1 

Forschungsprojekte 

 

15.1.1 

Qualitätssicherung in der Justizfachangestelltenausbildung 

„Qualitätssicherung in der Justizfachangestelltenausbildung“ ist das Ziel einer Grup-

pe verschiedener Akteure der Ausbildung im OLG-Bezirk Köln, die sich erstmals zu 

einem Workshop am 19. und 20.09.2013 in der Nebenstelle des Ausbildungszent-

rums der Justiz NRW in Monschau trafen. Herr Justizoberamtsrat Dipl. Rpfl. (FH) 

Ralf Pannen M.A. hielt im Rahmen dieser Veranstaltung ein Impulsreferat zu folgen-

den Themen: 

 

1. Was ist Qualität in der Ausbildung – wer definiert das – wie ist sie messbar? 

2. Qualitätssicherung in der Berufs(aus)bildung? 

3. Qualitätsmanagementsysteme in der Berufsbildung? 

4. Umsetzung von QS und QM, Kriterien, Handlungsfelder, Ansatzpunkte 

 

Die im weiteren Verlauf der Veranstaltung erarbeiteten Handlungsfelder sollen 

Grundlage für Absprachen, Definition von Standards und Entwicklung von Instrumen-

ten für ein dauerhaftes Qualitätsmanagement in der Justizfachangestelltenausbil-

dung sein. Dabei werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Evaluation der 

JFA-Ausbildung“ (2004 – 2008) eine wertvolle Hilfe bieten. Herr Pannen wird als Ver-

treter der Fachhochschule und des Ausbildungszentrums das Projekt betreuen und 

fachlich begleiten. 

 

15.1.2 

Public Service Motivation 

Als Mitglied der Expertengruppe „Evaluation und Qualität der Hochschulen für den 

Öffentlichen Dienst“ betreute Frau Regierungsdirektorin Dipl.-Psych. Beate Nolte-

Gehlen auch im Jahr 2013 das Forschungsprojekt „Public Service Motivation“ an der 
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Fachhochschule für Rechtspflege. Die Expertengruppe hat über den Stand (Ende 

2013) des Forschungsprojektes berichtet, der auszugsweise wie folgt wiedergegeben 

wird: 

 

Die Expertengruppe „Evaluation und Qualität der Hochschulen für den Öffentlichen 

Dienst“ untersuchte 2012 die Frage, ob eine „Public Service Motivation - PSM“, eine 

spezielle Motivationsstruktur für eine Beschäftigung im nicht gewinnorientierten Be-

reich, bei Studierenden an Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst beim Studi-

eneinstieg nachweisbar ist und in welchem Ausmaß sie vorhanden ist. Public Service 

Motivation - PSM -als mehrdimensionales, motivationales Konstrukt ist nicht direkt 

beobachtbar, es ist nur erschließbar. Ihm wird eine gewisse Konstanz über Zeiträu-

me und Situationen zugeschrieben. Erfasst wird es derzeit ausschließlich über 

Selbstauskünfte im Rahmen einer standardisierten Befragung.  

 

Mittels eines aufwendig erarbeiteten Fragebogens wurden im Herbst 2012 die Stu-

dierenden des ersten Studienabschnittes folgender Fachhochschulen befragt: 

 

1. Hochschule für öffentliche Verwaltung Bremen/Hochschule Bremen  

Studierende im Studiengang Polizeivollzugsdienst  

Studierende im Studiengang „Public Administration“ 

2. Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung  

Studierende im Fachbereich Verwaltung 

3. Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  

Studierende im Studiengang Rechtspflege/Strafvollzug (Justiz) 

4. Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Schleswig-Holstein  

Studierende in den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung, Polizei, Renten-

versicherung und Steuerverwaltung 

 

Bei dieser Befragung handelt es sich um eine Totalerhebung in den Studiengängen 

am Anfang des ersten Semester/Studienabschnittes (September/Oktober 2012). Um 

eine Veränderungsmessung der erhobenen PSM Werte im Sinne einer follow-up 

Studie zu ermöglichen, sind drei Messzeitpunkte geplant: 
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1. Studienbeginn 2012,  

2. Studienende 2015 und  

3. nach drei Jahren Berufspraxis 2018.  

 

Die Ergebnisse des ersten Messzeitpunktes, dem Studienbeginn 2012, liegen vor. 

Insgesamt wurden 444 Studierende befragt. Die soziodemografische Verteilung der 

Befragten entspricht dem üblichen Verhältnis eines Studienjahrgangs zu Beginn des 

Studiums in den jeweiligen Fachhochschulen. Hinsichtlich der feststellbaren Ausprä-

gungen einer möglichen PMS bei den untersuchten Studierenden ergab sich Folgen-

des: 

 hohe Zustimmungswerte im Bereich der Dimensionen Soziales Mitgefühl und 

Uneigennützigkeit,  

 persönliche Betroffenheit, wenn Menschen in Not sind, und anderen zu helfen 

– gewöhnlich den sozialen Berufen zugeschrieben – ist bei Studierenden an 

Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes ein starkes Motiv. 

 Gemeinwohlinteresse, soziales Mitgefühl und Uneigennützigkeit sind deutlich 

ausgeprägt. 

 Die politische Motivation ist im Vergleich der Dimensionen am wenigsten aus-

geprägt. 

Somit konnte in der vorliegenden Untersuchung eine deutlich akzentuierte PSM bei 

Studierenden an Fachhochschulen im öffentlichen Dienst gemessen werden. 

 

Zum Abschluss der Untersuchung PSM 2012 wurden die Untersuchungsergebnisse 

verschiedenen Indikatoren der Berufs- und Arbeitsorientierung gegenübergestellt. 

Hierbei zeigte sich,  

 dass an erster Stelle für Studierende der sichere Arbeitsplatz steht, ein extrin-

sisches Motiv.  

 An zweiter Stelle steht die interessante Tätigkeit und an dritter Stelle steht ei-

ne Tätigkeit, bei der man selbstständig arbeitet, beides intrinsische Motive.  

 Ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann und der für die Gesellschaft 

nützlich ist, wird von jeweils 70% bestätigt. 

 .Aufstiegsmöglichkeiten werden von etwa zwei Drittel der Befragten betont. 
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 Das Einkommen wird von 56% als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt. 

Abschließend ist hierzu noch festzuhalten, dass für Studierende im Studiengang Jus-

tiz der Wunsch, selbständig arbeiten zu können, besonders ausgeprägt ist. Die guten 

Aufstiegsmöglichkeiten sind für Studierende der Verwaltung ebenso wichtig wie das 

selbstständige Arbeiten. Für Studierende im Studiengang Polizei sind altruistische 

Motive im Vergleich der Studiengänge am deutlichsten ausgeprägt. Werden diese 

Ergebnisse zur Arbeitsorientierung in Beziehung gesetzt zu den PSM Ausprägungen, 

ergibt sich folgendes Bild: 

 Hochsignifikante und positive Korrelationen werden zwischen dem PSM-

Gesamtwert und intrinsischen bzw. altruistischen Motiven gemessen. 

 Es zeigt sich eine negative hochsignifikante Korrelation zwischen der Orientie-

rung „hohes Einkommen“ und der Dimension Uneigennützigkeit. 

 Die Dimension Politische Motivation korreliert signifikant mit der Orientierung 

„Aufstiegschancen“ und hochsignifikant mit „interessante Tätigkeit“, sowie „Be-

ruf, der für die Gesellschaft nützlich ist“. 

 In der Dimension Gemeinwohlinteresse zeigen die Korrelationskoeffizienten 

hochsignifikante positive Zusammenhänge mit den intrinsischen und altruisti-

schen Motiven, bis auf die Orientierung „selbständige Arbeit“.  

Abschließend ist festzuhalten, dass PMS zu Beginn des Studiums existiert: Eine poli-

tische Motivation ist nachweisbar. Ein Interesse am Gemeinwohl ist deutlich erkenn-

bar. Was klassischerweise den sozialen Berufen zugeschrieben wird, soziales Mitge-

fühl und Uneigennützigkeit/Altruismus, ist bei Studierenden für den öffentlichen 

Dienst stark ausgeprägt. 

Eine Veröffentlichung des umfassenden Berichts der Expertenrunde ist in der DVP -

Fachzeitschrift für die öffentliche Verwaltung zum Thema „Public Service Motivation 

von Studierenden an Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst" für April 2014 

beabsichtigt. 

 

15.2 

Veröffentlichungen und Vorträge 

Die Professoren, Dozentinnen und Dozenten der Fachhochschule für Rechtspflege 

sind auch im Jahr 2013 mit zahlreichen Veröffentlichungen hervorgetreten. 
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15.2.1 

Internet/Intranet 

 

Dormann, Andreas Die Zukunft von Apache Flex, Ein Ausblick zur Entwicklung von 

Flex und HTML5, http://www.andreas-

dormann.de/wordpress/2013/12, Dezember 2013 

 

 Nur Relational – das war einmal, Einsatzmöglichkeiten von 

NoSQL-Datenbanken, http://www.andreas-

dormann.de/wordpress/2013/11, November 2013 

 

 Das neue Flex SDK 4.10, Web-Artikel, http://www.andreas-

dormann.de/wordpress/2013/08, August 2013 

 

 RASYS-Formularsammlung 2013 (Herausgeber), Formular-

sammlung zum interaktiven Formularsystem RASYS, unter Be-

rücksichtigung des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der 

Zwangsvollstreckung, Homepage der Fachhochschule für Rechts-

pflege Nordrhein-Westfalen 

http://www.fhr.nrw.de/aufgaben/informationstechnik/rasys/index.php, 

Juli 2013 

 

 13. Konferenz der Bundes-AG E-Learning, Web-Artikel, 

http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/06, Juni 2013 

 

 Interaktive Schulungen mit Articulate Storyline, Ein neues Tool 

für E-Learning-Autoren, http://www.andreas-

dormann.de/wordpress/2013/05, Mai 2013 

 

 App-Entwicklung: Die Zukunft ist hybrid, Web-Artikel, 

http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/03, März 2013 

 

 Bildung ist die Weltwährung von morgen, Aktuelles von der 

LEARNTEC 2013, http://www.andreas-

dormann.de/wordpress/2013/01, Januar 2013 

 

Fritsche, Prof. Dr. Ingo „Mietrechtsänderungsgesetz (in Kraft ab 1.5.2013), Artikel in Bür-

ger-Internet der Justiz Nordrhein-Westfalen, 

http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Zivilge

richt/Einzelverfahren/miete_und_nachbarrecht/Mietrechtsaenderung/inde

x.php 

 

Pannen, Ralf 

 

„Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach 

dem Gerichts- und Notarkostengesetz – Allgemeiner Überblick für 

Ausbilderinnen und Ausbilder in der Justizfachangestelltenausbil-

dung in NRW“, www.azj.nrw.de, Oktober 2013 

http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/12
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/12
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/11
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/11
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/08
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/08
http://www.fhr.nrw.de/aufgaben/informationstechnik/rasys/index.php
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/06
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/05
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/05
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/03
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/01
http://www.andreas-dormann.de/wordpress/2013/01
http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Zivilgericht/Einzelverfahren/miete_und_nachbarrecht/Mietrechtsaenderung/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Zivilgericht/Einzelverfahren/miete_und_nachbarrecht/Mietrechtsaenderung/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Zivilgericht/Einzelverfahren/miete_und_nachbarrecht/Mietrechtsaenderung/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Zivilgericht/Einzelverfahren/miete_und_nachbarrecht/Mietrechtsaenderung/index.php
http://www.azj.nrw.de/
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Pannen, Ralf 

(Mitautor) 

 

„E-Learning-Quiz für Justizfachangestellte Ausgabe 2013“, 

www.fhoed.de/fhrnrw/jfaquiz/2013/ 

 

 

15.2.2 

Printmedien 

 

Becker, Prof. 
Dr. Matthias 

Kommentierung von § 16 (Nutzungen, Lasten und Kosten) und 
§ 28 (Wirtschaftsplan, Rechnungslegung) in Bärmann, Woh-
nungseigentumsgesetz, 12. Auflage, München 2013 
 

 Bearbeitung Teil 4 (Änderungen der Gemeinschaftsordnung – 
Änderungsanspruch und Beschlusskompetenzen) in Köhler, An-
waltshandbuch Wohnungseigentumsrecht, 3. Aufl., Köln 2013 
 

 Der absonderungsberechtigte Massegläubiger – Phantom oder 

Wirklichkeit?, ZIP 2013, S. 1554 ff. 

 
 Abschied von der Zwangsversteigerung zur Auseinandersetzung 

einer GbR, ZfIR 2013, S. 314 ff. 
 

 Beitragsforderungen in der Insolvenz des Wohnungseigentümers, 
Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht 2013, S. 6 ff. 
 

 Die Ableitung der Betriebskostenabrechnung aus der Jahresab-
rechnung, Wohnungswirtschaft und Mietrecht 2013, S. 73 ff. 
 

 Mietervorkaufsrecht – Divergenzen zwischen Mietgegenstand und 
Wohnungseigentum, Der Mietrechtsberater 2013, S. 124 ff. 
 

 Antragsrecht eines einzelnen Gesellschafters zur Teilungsverstei-
gerung des Grundstücks einer gekündigten GbR – Anmerkung zu 
BGH, Urt. v. 16.5.2013 – V ZB 198/12, ZfIR 2013, S. 738 ff. 
 

 Keine dingliche Wirkung des Verwertungsvorrechts wohnungsei-
gentumsrechtlicher Ansprüche unabhängig von Zwangsversteige-
rung, Insolvenz oder freihändigem Verkauf – Anmerkung zu BGH, 
Urt. 13.9.2013 – V ZR 209/12, ZfIR 2013, S. 809 ff. 
 

 Wohngeld: Haftung des Wohnungseigentums nach Veräußerung 
durch den Insolvenzverwalter – Besprechung von LG Landau, Urt. 
v. 17.8.2012 – 3 S 11/12, Der Mietrechtsberater 2013, S.121 f. 
 

 Zwangsvollstreckung: Mangelbeseitigungstitel gegen Vermieter 
von Wohnungseigentum – Besprechung von LG Berlin, Beschl. v. 
14.9.2012 – 63 T 169/12, Der Mietrechtsberater 2013, S. 274 
 

Becker, Prof. 
Dr. Matthias / 
Bast, Klaus 

Abschied von § 114 Abs. 3 InsO – ungewollte Folgen für die 
Lohnpfändung, NZI – Neue Zeitschrift für Insolvenzrecht 2013  
Heft 17 – Gastkommentar 
 

http://www.fhoed.de/fhrnrw/jfaquiz/2013/
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Dohmen, Christian /  
Dohmen, Hans-Jürgen 

„Devianz, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter. Ein einfüh-
render Leitfaden in die Jugendsoziologie der Abweichung mit den 
Schwerpunkten Jugendstrafrecht und Kriminalprävention“, 
Band 37 der Schriftenreihe der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel 2013 
 

Els, Prof. Dr. Frank „Ach wär´ ich nur, ein einzig Mal, ein schmucker Prinz im Karne-
val!“ - Anfängerklausur im Zivilprozessrecht, RPflStud 2013,  
S. 92 ff. 
 

       „Der inhaftierte Schuldner im (Verbraucher-) Insolvenzverfahren: 
Praktische Zugriffsmöglichkeiten und deren Abwehr“, VuR 2013, 
S. 208 ff. 
 

Fritsche, Prof. Dr. Ingo Kommentierung der Bestimmungen zum Vormundschaftsrecht 
(§§ 1773-1895 BGB), NOMOS-Kommentar Bd. 4, Familienrecht, 
3. Auflage, Überarbeitung Ende Oktober 2013 mit Korrektur der 
Druckfahnen abgeschlossen. Der Band befindet sich in der Druck-
legung. 
 

Klüsener, 

Prof. Dr. Bernd /  

Walter, Elfriede 

 

Skriptum „Nachlassrecht“, Stand 01.09.2013 (für den Studiengang 
Rechtspflege an der FHR NRW) 

Lamberz, Dr. Markus Die Unterbringung psychisch Kranker – Das Verhältnis der Unter-

bringung nach PsychKG NRW zu anderen Unterbringungsmaß-

nahmen, Dissertation, Boorberg Verlag, Oktober 2013 

 

 Klauselerteilung durch den Urkundsbeamten statt durch den 
Rechtspfleger, Zugleich eine Untersuchung von BGH Rpfleger 
2012, 321 und 638, in: Der Deutsche Rechtspfleger 2013, S. 371-
373 
 

 Anmerkung zu BGH, Beschluss vom 11.04.2013, Az.: I ZB 61/12 

(NJW 2013, 2287), in: NJW 2013, S. 2288 

 

 Buchrezension: Thomas/Putzo, ZPO (33. Auflage 2012), in: Der 

Deutsche Rechtspfleger 2013, S. 59-60 

 

 Skript „Zwangsvollstreckungsrecht“, September 2013 (für den 

Studiengang Rechtspflege an der FHR NRW) 

  

Münster, 

Prof. Dr. Peter 

Wiederentdeckung von Scham und Beschämung in der strafrecht-

lichen Sozialkontrolle; in: Bénédicte Sère / Jörg Wettlaufer (Her-

ausgeber), Shame between punishment and penance. The social 

usage of shame in the Middle-Ages and Early Modern Times / La 

honte entre peine et pénitence. Les usages sociaux de la honte 

au Moyen Age et aux débuts de l’èpoque moderne; Tarvanuzze 

(Firenze, IT) 2013, Micrologus Library, S. 349-367 
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Pannen, Ralf 

 

„Recht und Sozialpsychologie - Anregungen zur Erfassung von 

Recht als Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen, zur Einführung 

in die Sozialpsychologie Erich Fromms und zum Lernen durch 

Reflexion von Erfahrungen“, RpflStud 2013, S. 150 ff. 

 

 Skriptum „Verwaltungssachen - Überblick über die Grundzüge des 

Haushaltsrechts in Nordrhein-Westfalen“, Neufassung des Skrip-

tes für die Ausbildung im mittleren Justizdienst, November  2013, 

Eigendruck des AZJ NRW 

 

 Skriptum „Verwaltungssachen - Anweisungsgeschäfte“, Neufas-

sung des Skriptes für die Ausbildung im mittleren Justizdienst auf-

grund des 2. KostRMoG, November 2013, Eigendruck des AZJ 

NRW 

 

Pannen, Ralf /  

Lamberz, Markus 

„Mündliche Prüfungen im Rechtspflegerstudium“, RpflStud 2013, 

S. 85-91 

 

Ramm, Robert  Kommentierung der §§  727, 728, 747 bis 749, 773, 778-786, 792, 

852, 859, 863 ZPO in: Fachanwaltkommentar Erbrecht, Hrsg. Dr. 

Andreas Frieser, Verlag Luchterhand 

 

Schäfersküpper, 

Michael 

„Beschwerden (Artikel 17 GG) der Gefangenen“, auszugsweise 

Zweitveröffentlichung in: Justiznewsletter der Führungsakademie 

im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges, Jahr-

gang 10, Ausgabe 19, Oktober 2013, S. 12-15 

 

 „Die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen - Grundlagen und 

aktueller Streit“, Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 2013,S.  

446-452 

 

 „Haftarten, Vollzugsgesetze und Föderalismusreform“ in: Ta-

schenbuch für den Strafvollzug, Fachteil, ab Aktualisierung 

2012/III, aktualisiert und erweitert 2013/II, F 216, S. 1-24 

 

 „Haftarten, Vollzugsgesetze und Föderalismusreform“, auszugs-

weise Zweitveröffentlichung in: Justiznewsletter der Führungsaka-

demie im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges, 

Jahrgang 10, Ausgabe 18, April 2013, S. 11-16 

 

 „Wie funktioniert Vollzugsrecht (II)? – Eine Einführung in die 

Grundlagen – Teil 2: Typische Fehler und gerichtliche Entschei-

dung“ in: Taschenbuch für den Strafvollzug, Fachteil, ab Aktuali-

sierung 2013/II, F 217.2, S. 1-10 
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 „Wie funktioniert Vollzugsrecht (III)? – Eine Einführung in die 

Grundlagen – Teil 3: Rechtsbeschwerde, Neubescheid und Voll-

streckung gerichtlicher Entscheidungen durch Zwangsgeld“ in: 

Taschenbuch für den Strafvollzug, Fachteil, ab Aktualisierung 

2013/III, F 217.3, S. 1-9 

 

 „Beschwerden (Art. 17 GG) im Behördenalltag - Da kann ja jeder 
kommen!“ in: Lehmann, Herbert, Aktuelles Waffenrecht, ab Aktua-
lisierung 12/2013, Waff-RR 15/2013, S. 1-16. 
 

Schäfersküpper, 

Michael / Grote, Jens 

„Vollzug der Sicherungsverwahrung - Aktuelle Entwicklungen“, 

Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2013, S. 447-454 

 

Schmidt, Thomas „Kosten- und vollstreckungsrechtliche Hinweise“, in: juris Praxis-
Kommentar BGB, Band 4: Familienrecht, 6. Auflage, Hrsg. Dr. 
Wolfram Viefhues 
 

 „LAWgistic Forderungsberechner“, Anwendung zur Erstellung 

komplexer Forderungsaufstellungen gem. § 367 BGB (LAWgistic – 

Werkzeuge für Juristen, Hückeswagen) 

 

 „LAWgistic Strafkosten“, Anwendung zur Berechnung der Anwalts-

vergütung in Straf- u. Bußgeldsachen nach dem 2. KostRModG 

(LAWgistic – Werkzeuge für Juristen, Hückeswagen) 

 

Schweda, Holger Skriptum „Zivilprozess- und Vollstreckungsrecht", Stand 

01.08.2013 (für den Studiengang Rechtspflege an der FHR NRW) 

 

Schulte-Bunert, 

Prof. Dr. Kai 

„Die Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen nach § 120 

FamFG“, FuR 2013, S. 146-149 

 

     Staats- und Europarecht, Lehr- und Studienbuch, 4. Auflage, 
Bensberg 2013 
 

Steffen, Manfred „Entscheidungsanmerkung: „Bundesgerichtshof“, Beschluss vom 

18.10.2012 - V ZB 13/12, ZfIR 2013, S. 108 

 

 „Zur Frage des Rückgriffs auf ein Einzelmeistgebot im Falle des 

Vorliegens eines nicht zuschlagsfähigen Gesamtmeistgebots“, 

ZfIR 2013, S. 109 ff. 

 

 Klausur: „Die alte Villa Gehrke kommt unter den Hammer",   

RpflStud 2013, S. 58 ff. 

 

Tauberger, Prof. Dr. 
André 

„Bilanzen lesen und verstehen – Teil 1: Grundzüge der Finanz-
buchhaltung“, Band 38 der Schriftenreihe der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel, 2013 
 
 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/lmt/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=SBLU000577613&documentnumber=1&numberofresults=65&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
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Walter, Elfriede Rezension zu „Zimmermann, ‚Die Nachlasspflegschaft‘, FamRZ-
Buch 14“, in RpflStud 2013, S. 194  
 

Wiesel, Margret Skriptum „Kostenrecht“, Stand August 2013 (für den Studiengang 

Rechtspflege an der FHR NRW) 

 

15.2.3 

Vorträge 

 

Becker,  

Prof. Dr. Matthias 

Die „kalte Zwangsverwaltung“ im Vergütungssystem der InsVV, 
Vortrag anlässlich des 4. Kölner Insolvenzverwaltervergütungsgip-
fels am 17.10.2013 
 

 Zwangsversteigerung zur Aufhebung einer Erbengemeinschaft, 
Vortrag anlässlich des Deutschen Nachlasspflegschaftstags am 
08.03.2013 in Düsseldorf 
 

 Wahrnehmung öffentlicher Abgabenpflichten, Vortrag anlässlich 
39. Fachgespräch des Evangelischen Siedlungswerkes in 
Deutschland e.V. am 23.10.2013 in Fischen im Allgäu 
 

Els, Prof. Dr. Frank „Die Behandlung von Sicherungsrechten im Insolvenzverfahren“, 
Vortrag am 29.10.2013, Fachhochschule Aachen 
 

Dormann, Andreas „Blended Learning - Die Verknüpfung klassischer Lernmethoden 
mit neuen Medien und das Design neuer Lernwege“, Vortrag auf 
dem Fortbildungsmarkt der Justizakademie des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 24.07.2013 in Recklinghausen 
 

Münster, 

Prof. Dr. Peter 

„Vollzugsgesetze der Länder im Schwerpunktvergleich. Schnitt-
mengen und Unterschiede am Beispiel von Niedersachsen, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz“, Vortrag im Rahmen der 63. Mitglieder-
versammlung der Landesvereinigung des Höheren Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. (LHV)  
am 12.11.2013 in der Justizvollzugsanstalt Köln 
 

Tauberger,  

Prof. Dr. André 

 

„Bilanzanalyse“, Bundesamt für Justiz, 04.2013 in Bonn 
 

Ramm, Robert „Grundbuchrecht und Zwangsvollstreckung“, Bundesamt für Justiz 
am 10.10.2013 in Bonn 
 

Walter, Elfriede Fortbildungsveranstaltung für den Arbeitskreis mittelfränkischer 
Amtsvormünder am 02.12.2013 in Nürnberg 
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15.2.4 

Schriftenreihe 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen unterhält seit 1991 eine 

eigene Schriftenreihe. Ein vollständiges Verzeichnis ist als Anlage 8 beigefügt. Im 

Jahr 2013 ist die Schriftenreihe um zwei Bände ergänzt worden: 

 

In Band 37 – „Devianz, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter. Ein einführender 

Leitfaden in die Jugendsoziologie der Abweichung mit den Schwerpunkten Jugend-

strafrecht und Kriminalprävention“ – gehen Christian Dohmen und Hans-Jürgen 

Dohmen den Gründen abweichenden Verhaltens junger Menschen nach. Als „Leitfa-

den“ geschrieben richtet sich das Buch sowohl an Studierende als auch an Praktike-

rinnen und Praktiker bei der Polizei, bei der Justiz und in der Sozialen Arbeit. 

 

Band 38 – „Bilanzen lesen und verstehen – Band 1: Grundzüge der Finanzbuchhal-

tung“ – ist der erste Teil einer auf drei Bände angelegten Reihe von Prof. Dr. André 

Tauberger, die dem interessierten Nichtkaufmann den Zugang zu Bilanzinformatio-

nen erleichtern möchte. Im ersten Teil „Grundzüge der Finanzbuchhaltung“ werden 

die Grundlagen der doppelten Buchführung als Fundament handelsrechtlicher Bilan-

zen in verständlicher Sprache erläutert. Die Erklärungen werden durch Übungsfälle 

(inkl. Lösungen) angereichert, um ein Selbststudium mit Ergebniskontrolle zu ermög-

lichen. Ein umfangreiches Glossar mit Kurzerklärungen wichtiger Begriffe zur Fi-

nanzbuchhaltung schließt den Band ab. 
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16.  

Fortbildung und Weiterbildung  

 

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags (§ 3 FHGöD) führt die Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen fachspezifische Fortbildungsveranstaltungen für 

Rechtspfleger, Amtsanwälte und Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwal-

tungsdienstes durch. Trotz eingeschränkter Raumressourcen konnte auch im Jahr 

2013 erfolgreich ein umfangreiches und differenziertes Fortbildungsangebot durchge-

führt werden.  

 

16.1  

Arbeit der Fort- und Weiterbildungskommission  

Die jährliche Festlegung des eigenen Fortbildungsprogramms erfolgt im Rahmen der 

zentralen Programmplanung unter Federführung der Justizakademie des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Die Vorschläge der Fachhochschule werden in die Jahresver-

sammlung der „Fachgruppe fachspezifische Fortbildung der Rechtspfleger des Lan-

des Nordrhein-Westfalen“ eingebracht und dort mit erfahrenen Rechtspflegerinnen 

und Rechtspflegern und Vertreterinnen und Vertreter des Justizministeriums und der 

Justizakademie diskutiert. Nach Verabschiedung des landesweiten Fortbildungspro-

gramms der Justiz folgt die differenzierte inhaltliche Ausgestaltung der Veranstaltun-

gen (Themen, Referenten) im jeweiligen Fachbereich unter Federführung des jewei-

ligen Fach- bzw. Tagungsleiters.  

 

16.2  

Fort- und Weiterbildungstagungen  

Die konkreten Fortbildungsveranstaltungen wurden von der Fachhochschule ausge-

schrieben und über drei Tage und mit bis zu 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

durchgeführt worden. Die Veranstaltungen haben – je nach Bedarf und Auslastung – 

an den drei Standorten der Fachhochschule und des Ausbildungszentrums in Bad 

Münstereifel (Tagungshaus FH II), Langscheid (Nebenstelle) und Monschau (Neben-

stelle) stattgefunden. Das Zentrum für Betriebswirtschaft führte - wie im Vorjahr - 

zwei Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Finanzbuchhaltung und der Bilan-

zierung durch.  
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Die im Vorjahr zum ersten Mal angebotene Fortbildungsveranstaltung des Fachbe-

reichs Strafvollzug zum Thema „Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden“ wurde 

erneut und diesmal - wie erhofft - mit größerem Teilnehmerinteresse angeboten. 

  

Im Bereich der Modullehrgänge wurde unter der Federführung von Herrn Prof. Dr. 

Els das im Vorjahr neu konzipierte Modul anlässlich des Gesetzes zur weiteren Er-

leichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) in weiter entwickelter Form 

durchgeführt. Den zwei einwöchigen Blöcken, die weiterhin thematisch in Schwer-

punkte unterteilt sind, wie Aufsichtsaufgaben, Vergütung und Schlussrechnungsprü-

fung, Rechnungswesen, Arbeits-, Sozial-, Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht, 

ist nun ein Modul A mit dem Schwerpunkt Einführung in das formelle und materielle 

Insolvenzrecht vorgeschaltet.  

 

Die Fortbildungstagungen und Modullehrgänge haben bei den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern eine gute bis sehr gute Kritik erfahren. Ab September 2013 wurde die 

Evaluation der Veranstaltungen mit Hilfe der Evaluationssoftware „EvaSys“ durchge-

führt. Die Auswertung ermöglicht dem einzelnen Referenten eine schnelle und über-

sichtliche Rückmeldung. Auch im Jahr 2013 konnte eine kostengünstige Seminarab-

wicklung erreicht werden, indem die Fortbildungen in eigenen Räumen der Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen stattfanden und Konzeption, Ta-

gungsleitung und Vorträge überwiegend von ihren eigenen Lehrkräften übernommen 

worden sind. Eine Gesamtübersicht aller Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

ergibt sich aus den Anlagen 9 und 10. 
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17. 

Internationale Kontakte 

 

17.1 

„Europa - Gegenwart und Zukunft“ - Studierende der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen besuchen das Europäische Parlament  

Am Mittwoch, dem 27. November 2013 besuchte eine Gruppe Studierender der 

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen das Europäische Parlament 

in Brüssel und informierte sich über seine Arbeit. 

 

Empfangen und eingeführt in die Arbeit des EU-Parlaments wurden die Studierenden 

durch den Politikwissenschaftler Johannes Uhl. Als nahezu Gleichaltriger betrachtete 

er Europa aus dem Blickwinkel der jungen Generation und stellte zugleich Beziehun-

gen zu den leidvollen Erfahrungen seiner eigenen Familie aufgrund von Kriegsereig-

nissen dar. Der hohe Wert des Friedens in Europa und seine Fragilität wurden unmit-

telbar deutlich. Die Studierenden erfuhren auch, dass das EU-Parlament seit 1988 

den Sacharow-Preis für geistige Freiheit verleiht und mit ihm in diesem Jahr, genau 

eine Woche vor ihrem Besuch, Malala Yousafzaï für ihren mutigen Einsatz für das 

Recht auf Bildung geehrt hat. Die 16-jährige Pakistanerin setzt sich für den Schulbe-

such von Mädchen in Pakistan ein und hatte im Oktober 2012 einen Mordanschlag 

radikalislamistischer Taliban überlebt. 
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Zahlreiche weitere Informationen über die Arbeit des Europäischen Parlaments und 

das Europäische Recht erhielten die Studierenden im „Parlamentarium“, dem Besu-

cherzentrum des Europäischen Parlaments im Herzen des Brüsseler Europaviertels. 

Im Focus der aktuellen Ausstellung standen hier die Europawahlen im Mai 2014. 

Aber auch die Hinweise auf die vielfältigen medialen Informationsmöglichkeiten, die 

auch die Gesetzesanwendung durch den Rechtspfleger erleichtern, stießen bei den 

Studierenden auf großes Interesse. Die freiwillige Exkursion wurde schließlich durch 

einen Bummel durch die bereits weihnachtlich geschmückte Brüsseler Altstadt abge-

rundet. 

 

17.2 

Studienfahrten 

Nahezu alle Studierenden des Einstellungsjahrgangs 2012 haben im 14. Ausbil-

dungsmonat – im September 2013 – gemeinsam mit ihren Studiengruppenleitern 

Studienreisen ins europäische Ausland unternommen. Die Studienfahrten führten in 

diesem Jahr nach Dublin, Krakau, Lissabon, Rom und Wien, wo Orte juristischen und 

kulturellen Interesses besucht wurden. 

Die gemeinsamen Studienreisen bedeuten für die Studierenden eine willkommene 

und zugleich lehrreiche Auflockerung ihrer dreijährigen Ausbildung. Drei bzw. fünf 

Monate nach Abschluss des ersten Studienabschnitts haben sie sich bei dieser Ge-

legenheit aber auch erstmals über ihre vielfältigen ersten Erfahrungen in der gericht-

lichen bzw. vollzuglichen Praxis austauschen können. Es ist zu wünschen, dass die 

Einschätzung eines Begleiters zutrifft, wonach „die zahlreichen unvergesslichen Be-

gegnungen und Eindrücke ausreichende Energien für die Bewältigung der Reststudi-

enzeit und des Examens freigesetzt haben dürften." 

 

Besucht wurden von den Studierenden u.a. 

 

in Dublin: 

- das irisches Parlament 

- die deutsche Botschaft 

- das Gefängnis Kilmainham Gaol 

- die Trinity-Universität 
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in Krakau: 

- die Justizvollzugsanstalt Krakau (Gefängnis Montelupich) 

- das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 

- das Jüdische Viertel in Krakau 

 

in Lissabon: 

- der Oberste Gerichtshof Portugals 

- die deutsche Botschaft 

- die Anwaltskammer 

- die Deutsch-Portugiesische Internationale Handelskammer  

- das Centro de Estudos Judiciàrios (Ausbildungszentrum der Justiz für Richter 

und Staatsanwälte) 

- die Niederlassung von Amnesty International 

- die portugiesische öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalt RTP 

 

in Rom: 

- der Kassationsgerichtshof nebst der Zentralbibliothek des Kassationsgerichts-

hofs 

- die Deutsche Botschaft 

- das Pantheon 

 

Wien: 

- das Parlament der Republik Österreich 
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Dublin 

 

 
Lissabon 
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Wien 

 

 
Lissabon 
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Rom 

 

 
Lissabon 
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Krakau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „Gruß an die Heimat“: Bad Münstereifel in Lissabon 
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18. 

Mitwirkung der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-West-

falen in Verbänden und Arbeitsgruppen 

 

18.1 

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst 

Im Jahr 2013 nahm die Leiterin der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen, Dr. Corinna Dylla-Krebs, an einer Rektorenkonferenz der Fachhochschu-

len für den öffentlichen Dienst teil. 

 

Auf ihrer Herbstsitzung vom 16. bis 18. Oktober 2013 in der Hochschule der Deut-

schen Bundesbank in Hachenburg befassten sich die Rektorinnen und Rektoren 

schwerpunktmäßig mit der Einbeziehung der Praxis in die Entwicklung von Verwal-

tungsstudiengängen. Aus der Tagungsordnung: 

 

 „Vorstellung der Hochschule der Bundesbank“, Referat von Prof. Dr. Erich Keller, 

Hachenburg 

 Neuwahl des Präsidiums der Rektorenkonferenz 

 Vorstellung der Studentensprecherkonferenz, Referat von Herrn Benjamin Lange, 

Student FHSV Meißen 

 „Einbeziehung der Praxis in die Entwicklung von Verwaltungsstudiengängen“, 

Referat von Herrn Prof. Dr. Jürgen Stember, Hochschule Harz. 

 

18.2 

Kanzlertagung der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst 

Vom 24. bis 26. April 2013 hat die 27. Dienstbesprechung der Kanzlerinnen und 

Kanzler, Ltd. Verwaltungsbeamtinnen und -beamten an der FHPolizei Sachsen-

Anhalt in Aschersleben stattgefunden. Von insgesamt 34 Fachhochschulen, die in 

der Ausbildung des öffentlichen Dienstes tätig sind, haben 14 Vertreter/innen an dem 

Austausch teilgenommen.  

 

Neben einem Erfahrungsaustausch zur aktuellen Situation an den einzelnen Hoch-

schulen wurden schwerpunktmäßig folgende Themen besprochen: 
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- Entwicklungen an den FHöD 2012/2013 

- Reakkreditierungsverfahren 

- Hochschuldidaktik (Fortbildung der Dozentinnen und Dozenten) 

- Urheberrecht bei Veröffentlichungen und Verwertung von Werken in den Lehr-

veranstaltungen 

- Organisation der Studierendenvertretung 

- Bemessung der Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren 

- Personalmarketing (insbs. Nutzung der sog. „Social Media“) 

- IT-Sicherheitskonzepte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

18.3 

Fachausschuss Rechtspflegerausbildung 

Im Jahresrhythmus und am jährlich wechselnden Ort einer Fachhochschule findet 

eine Sitzung von Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche Rechtspflege aller 

deutschen Fachhochschulen für (Verwaltung und) Rechtspflege statt (Fachaus-

schuss Rechtspflegerausbildung). Gastgeber der Tagung vom 06. bis 08. Mai 2013 

war die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Die Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen wurde durch den Sprecher des Fachbereichs Rechtspflege, 

Herrn Prof. Dr. Kai Schulte-Bunert, vertreten. 

  

 (Quelle: Pressstelle der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt) 
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Die Tagungsordnungspunkte lauteten: 

 

TOP 1  Aktuelle Entwicklungen an den Fachhochschulen/Fachbereichen  

TOP 2 Erfahrungen mit dem 24/12-Modell 

TOP 3  Anzahl und zeitlicher Umfang der Klausuren 

TOP 4  Vergleich der Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden am Beispiel der 

Lehrgebiete Grundbuchwesen (bzw. Sachenrecht und Grundbuchver-

fahrensrecht) und Nachlasswesen 

TOP 5  Vor- und Nachteile der Anfertigung von Diplomarbeiten  

TOP 6  Prüfungswesen: Nutzen und Aufwand von Zwischenprüfungen; Vorbe-

reitung der Studierenden auf mündliche und schriftliche Prüfungen; Prü-

ferfortbildung; Zusammensetzung der Prüfungskommission; Verfahren 

bei Abweichungen zwischen Erst- und Zweitkorrektur 

TOP 7 Umgang mit leistungsschwachen Studierenden; Zulässigkeit und Reali-

sierbarkeit von fachspezifischen Zusatzveranstaltungen (Nachhilfe); 

Notwendigkeit und Realisierbarkeit von Lehrveranstaltungen zur Förde-

rung der Grundlagenkompetenzen 

TOP 8  Qualitätssicherung in der Lehre 

TOP 9  Gewinnung von haupt- und nebenamtlichen Dozenten 

TOP 10 Auslandskontakte der Fachhochschulen/Fachbereiche 

TOP 11 Fachpraktische Studienphase: inhaltliche Gestaltung von Lehrplänen; 

Organisation Begleitunterricht/Arbeitsgemeinschaften; Bestellung eines 

Praxiskoordinators seitens der FH; Verantwortlichkeiten für Erstellung 

und Korrektur von Klausuren 

TOP 12  Einsatz von IT-Fachanwendungen während des Studiums 

TOP 13 Verschiedenes:  

- Bereitstellung von Internetzugängen in den Lehrsälen 

- Etablierung des Erfahrungsaustausches der Dozierenden 

- Übernahmechancen der Absolventen 

- Umgang mit studentischen Fehlzeiten, insbesondere im unmittelbaren 

Umfeld von Klausurterminen 
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18.4 

Sonstiges 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist Mitglied der „Bundes-

arbeitsgemeinschaft E-Learning der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst in 

Deutschland“, einem Kooperationsverbund, der sich die Modernisierung und multi-

mediale Erweiterung der Lehre zum Ziel gesetzt hat. 

 

Des Weiteren ist die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen, vertre-

ten durch Frau Regierungsdirektorin Diplom-Psychologin Nolte-Gehlen, Mitglied der 

Expertengruppe „Evaluation und Qualität“. Diese Expertengruppe ist im Jahr 2000 

von dem Benchmarking-Club für die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst mit 

dem Ziel der Sicherung der Leistungsfähigkeit der Evaluation an den in ihm vertrete-

nen Hochschulen gegründet worden. Seit der Auflösung des Benchmarking-Clubs 

erhält sie ihre Aufträge unmittelbar von der Fachhochschulrektorenkonferenz. Die 

Expertengruppe hat anhand vorliegender Forschungsergebnisse und Praxiserfah-

rungen verschiedene Instrumente der Evaluation entwickelt und im Rahmen einer 

großangelegten Pilotstudie überprüft. Zudem erarbeitet und veröffentlicht sie regel-

mäßig ergänzende Empfehlungen für den Einsatz der Evaluation und die Nutzung 

der Befragungsergebnisse. Wegen des Projekts „Public Service Motivation“ wird auf 

die Kapitel 15.1 und 15.1.2 Bezug genommen. 
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19. 

Veranstaltungen in der Fachhochschule für Rechtspflege Nord-

rhein-Westfalen  

 

19.1 

2. Amtsanwaltssymposium 

Zum zweiten Mal führte die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

am 28. Februar 2013 ein Amtsanwaltssymposium durch. Mehr als 130 Gäste, weit 

überwiegend aus dem Bereich der Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft, unter 

ihnen der Hauptvorstand des Deutschen Amtsanwaltsvereins, der seine Jahresta-

gung in Bad Münstereifel erneut mit dem Amtsanwaltssymposium verbunden hatte, 

sowie 60 Amtsanwaltsanwärterinnen und -anwärter aus sieben Bundesländern, fan-

den sich in der Aula der Fachhochschule ein. Für die Landesregierung richtete Herr 

Ministerialdirigent Peter Kamp in Vertretung von Herrn Justizstaatssekretär Karl 

Heinz Krems ein Grußwort an die Anwesenden (Anlage 4). Darin hob er hervor, dass 

von den Amtsanwältinnen und Amtsanwälten jedes Jahr – ob Diebstahl, Betrug oder 

Trunkenheitsfahrt, ob Körperverletzung oder Beleidigung – mehr als eine halbe Milli-

on Ermittlungsverfahren bewältigt werden: „Sie kümmern sich also um den sprich-

wörtlichen ‚Otto Normalverbraucher‘, wenn er es mit der Strafjustiz zu tun bekommt.“ 

Zur Verstärkung des Amtsanwaltsdienstes seien daher in Nordrhein-Westfalen mit 

den Haushalten 2011 und 2012 insgesamt 50 zusätzliche Einstellungsermächtigun-

gen für Rechtspflegeranwärterinnen und -anwärter etatisiert worden. Mit den für 2014 

und 2015 vorgesehenen Stellenverstärkungen werde es gelingen, in der Berufsgrup-

pe der Amtsanwälte in etwa die Belastungsquote des gehobenen Justizdienstes in 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei den Staatsanwaltschaften zu erreichen. Herr 

Kamp: „Angesichts der schwierigen Haushaltssituation lassen diese Verbesserungen 

die besondere Wertschätzung für den Amtsanwaltsdienst erkennen.“ Sodann widme-

ten sich die Gäste den anregenden Vorträgen. Im Einzelnen trugen vor: 

 

 der Abteilungsleiter 4 (Spionageabwehr) des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz, Herr Direktor beim Bundesamt für Verfassungsschutz Dr. Burkhard Even, 

zu dem Thema „Wirtschaftsspionage als aktuelle Bedrohung in Deutsch-

land“, 
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 die Leiterin der Gruppe „Wirtschafts-, Finanz- und Eigentumskriminalität" des 

Bundeskriminalamtes, Frau Leitende Kriminaldirektorin Martina Link, zu dem 

Thema „Lage und Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität aus Sicht des 

Bundeskriminalamtes", 

 der Polizeipräsident Köln, Herr Wolfgang Albers, zu dem Thema „Aggressions-

fahrer sind nicht harmlos!“ sowie 

 der Leiter der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main, Herr Oberstaatsanwalt  

Manfred Oswald, zu dem Thema „Einzug der elektronischen Akte in den 

amtsanwaltschaftlichen Bereich“. 

 

Mit dem „Amtsanwaltssymposium“ will die Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen die besondere Aufmerksamkeit auf den Berufsstand des Amts-

anwalts lenken, den Berufsträgern ein Forum bieten, sich auszutauschen und die 

Anwärterinnen und Anwärter in ihren neuen Berufskreis einführen. 

 

Das nächste Amtsanwaltssymposium ist geplant für Donnerstag, den 26. Februar 

2015. 
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19.2 

Lesung Joe Bausch: „Knast“ 

Mehr als zwei Stunden nahm sich Anstaltsarzt und Schauspieler Joe Bausch am 

Mittwoch, dem 13. März 2013, Zeit, um in der voll besetzten Aula der Fachhochschu-

le für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen vor Studierenden und Angehörigen der 

Fachhochschule sowie Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Münstereifel aus sei-

nem Buch „Knast“ zu lesen und Fragen zu beantworten. Die Lesung entwickelte sich 

zu einem intensiven Bericht über seinen Berufsalltag als Arzt in der Justizvollzugsan-

stalt Werl, in der 900 Gefangene aus 47 Nationen, die z.T. lebenslange Haftstrafen 

verbüßen, zusammenleben und medizinisch versorgt werden müssen. Die Belusti-

gung des Publikums – etwa über den Chinesen, der kaum des Deutschen mächtig 

für den anderen Chinesen das Patientengespräch dolmetscht oder den Gefangenen, 

der unter Ankündigung anwaltlicher Hilfe um ein zweites Kopfkissen kämpft – wech-

selte ab mit Erschütterung – z.B. über den notorischen Betrüger, der in Haft sterben 

wollte, oder den Kindersoldaten, der zum Morden und Misshandeln gezwungen wor-

den war – und Ernüchterung angesichts von Gewalt, Lügen und Denunziation unter 

den Gefangenen. In seinen Erzählungen bekannte sich Joe Bausch intensiv zu den 

Grundsätzen von Humanität und Menschenwürde im modernen Justizvollzug. 
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Nicht nur die vollzählig erschienenen Studierenden des Studiengangs „Strafvollzug“ 

waren von der Erkenntnis beeindruckt, dass und warum Joe Bausch auch nach 

26 Berufsjahren als „Hausarzt von Mördern, Totschlägern, Vergewaltigern etc.“ noch 

so eine große Befriedigung aus seiner Arbeit zieht: „Knast ist“ – wie er sagt – „mehr 

als nur ein Platz, an dem ein Straffälliger sicher weggesperrt werden kann. Ein mo-

derner Strafvollzug bietet den Häftlingen auch Hilfestellungen und eröffnet ihnen 

Chancen. … Auch der Beitrag, den die Medizin im Knast leistet ist enorm. …Welchen 

Stellenwert Humanität und Menschenwürde in einer Gesellschaft einnehmen, und 

wie viel sie bereit ist, auszuhalten, um diesen Prinzipien gerecht zu werden, lässt 

sich in vielen alltäglichen Situationen beobachten. Manchmal muss man dafür erst 

einen Blick in den Knast werfen“ (S. 283/284). 

 

 

 

19.3 

Fotoausstellung Thea Weires:  „KNAST“ 

Im Rahmen der Lesung von Joe Bausch wurde zugleich für die Zeit vom 13. März bis 

zum  12. April 2013 in der Fachhochschule für Rechtspflege die Fotoausstellung 

„KNAST“ der Künstlerin Thea Weires aus Düsseldorf eröffnet. 
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Frau Thea Weires hatte im Jahr 2010 in der Justiz-

vollzuganstalt Düsseldorf Bedienstete und Insassen 

fotografiert und aus den Fotografien eine beein-

druckende Reihe großformatiger Kunstwerke ge-

schaffen: Aus der Reihe konnten sechs 1,50 m x 

2,00 m große sowie 31 kleinere schwarz-weiße Ein-

zelportraits von Männern gezeigt werden, die dem 

Betrachter das Rätsel aufgaben: Gefangener oder 

Bediensteter? Die Rätsel blieben ungelöst.  Auf je-

den Fall Mensch und würdig. 

 

 

 

 

 

19.4 

Lesung Michael Skirl: „Wegsperren!? – Ein Gefängnisdirektor über Sinn und 

Unsinn der Sicherungsverwahrung“ 

Der Veranstaltungskomplex „Justizvollzug“ im Frühjahr 2013 wurde am 22. März 

2013 durch eine Lesung des Leiters der Justizvollzugsanstalt Werl, Herrn Michael 

Skirl, vervollständigt. Dieser las aus seinem Buch „Wegsperren!? – Ein Gefängnisdi-

rektor über Sinn und Unsinn der Sicherungsverwahrung“, in  dem er sich intensiv mit 

der Entwicklungsgeschichte der Sicherungsverwahrung befasst und sie mit konkre-

ten Fällen aus der vollzuglichen Praxis verwebt. Dem interessierten Fachpublikum – 

u.a. knapp 80 Studierende des Studiengangs Strafvollzug der Fachhochschule für 

Rechtspflege sowie Lehrende und Gäste – stellte Herr Skirl anschaulich dar, vor 

welch großen Anforderungen Gesetzgeber und Justizvollzugsanstalten nach dem 

„Tsunami aus Karlsruhe“ standen und stehen: Mit Urteil vom 4. Mai 2011 hatte das 
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Bundesverfassungsgericht sämtliche Vorschriften zur Anordnung von Sicherungs-

verwahrung für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgegeben, die Si-

cherungsverwahrung bis zum 31. Mai 2013 vollständig neu und verfassungskonform 

zu regeln. Umzusetzen waren die neuen Regelungen binnen gleicher Frist u.a. durch 

Justizvollzugsanstalten wie die in Werl.  

 

  

 

Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass die Sicherungsverwahrung keine 

Straf- sondern Präventivfunktion hat und daher in jeder Hinsicht einen deutlichem 

Abstand zum Strafvollzug halten muss, sind beeindruckend, angefangen bei den 

baulichen Anforderungen, über die Zahl der Bediensteten bis hin zu den intensiven 

psychotherapeutischen Maßnahmen, die den Insassen anzubieten sind. 

 

 
 

v.l.n.r.: Der Leiter der JVA Rheinbach Binnenbruck, die stellvertretende Leiterin der FHR 
Cürten, die Leiterin der FHR Dr. Dylla-Krebs und der Leiter der JVA Werl Skirl 
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19.5 

Gemäldeausstellung Andreas Strick 

„Kunst  wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ (Pablo Picasso) 

Vom 13. Mai bis zum 28. Juni 2013 zeigte die Fachhochschule 

für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen Gemälde des Kollegen 

und Künstlers Andreas Strick. Zu sehen waren 16 Gemälde, 

überwiegend von Tieren, die sich durch ihre besondere Farb-

pracht auszeichneten. 

 

 

 

 

 

Herr Andreas Strick, geb. 1975 in Köln, legte nach dem Studium an der Fachhoch-

schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 1999 das Rechtspfleger-Examen ab. 

Nach Stationen bei dem Amtsgericht Wuppertal (1999-2001), dem Oberlandesgericht 

Düsseldorf (2001-2005) und dem Amtsgericht Düsseldorf (2005-2008) ist er seit 2008 

im Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Während der Schwer-

punkt seines künstlerischen Wirkens zunächst im zeichnerischen Bereich lag, widmet 

er sich seit 2010 verstärkt der Malerei; zumeist arbeitet er mit Acryl auf Leinwand.  
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19.6 

Plakatausstellung „Wir wollen freie Menschen sein - Der DDR-Volksaufstand 

vom 17. Juni 1953“ 

 

Vom 01. bis zum 30. August 2013 zeigte die Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

die Plakatausstellung „Wir wollen freie Menschen 

sein! - Der DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953“.  

 

 

Zwanzig großformatige Plakate erzählten die Ge-

schichte des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 

1953. In jenen Tagen gingen in mehr als 

700 Städten und Gemeinden der DDR eine Million 

Menschen auf die Straße um zu protestieren. Was 

als sozialer Protest begann, entwickelte sich rasch 

zu einer politischen Manifestation für Freiheit, De-

mokratie und deutsche Einheit. Von 1954 bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 

war daher der 17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ der Nationalfeiertag der Bun-

desrepublik Deutschland. Die Ausstellung, die von der Bundesstiftung zur Aufarbei-

tung der SED-Diktatur konzipiert und produziert wurde, zeigte auf, wie der Protest 

Berliner Bauarbeiter zum Auslöser republikweiter Massendemonstrationen wurde, 

stellte die Niederschlagung des Aufstandes dar und berichtete über seine Opfer. 
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20. 

Sport 

 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen konnte ihren Studieren-

den und Gästen unter Leitung von Herrn Justizoberamtsrat Thomas Schmidt auch im 

Jahr 2013 ein umfangreiches Sportprogramm anbieten. Es wurde in hohem Maße 

angenommen. Für die Studierenden stellt der Sport ein wichtiges Mittel zum Aus-

gleich der geistigen Belastungen dar. Mit den steigenden Anwärterzahlen nahmen 

auch die Teilnehmerzahlen bei den sportlichen Aktivitäten deutlich zu. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Allen Studierenden und Gästen der FHR  
werden die folgenden Sportmöglichkeiten angeboten: 
 
Sportart Ort Wochentag Uhrzeit Ansprech- 

partner 
Stud.-
Gr. 

Fußball Mimi-Reno-Halle 
 

Montag 20.30 - 22.00 Frau Bedra R 102 

Volleyball /  
Basketball 

Mimi-Reno-Halle 
 

Mittwoch 16.30 - 18.00 Frau Bedra 
Frau Schäfer 

R 102 
S 202 

Badminton Mimi-Reno-Halle Donnerstag 15.30 - 17:00 Herr Koloska R 107 
Yoga Dachgeschoss-

raum hinter der 
Aula hoch FHR 1 

Donnerstag 19.30 Frau Buchholz  
Angebot nach 
Absprache 

 

Kraftraum FH II, Haus 1, Un-
tergeschoss, 
Kraftraum 

Ständiger Zu-
gang (Schlüssel 
Verw. FH II) 

   

Lauftreff Treffp.: Sportplatz Dienstag 16.00 Herr Pannen 
(auch Anfänger) 

Doz. 
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Sportart Ort Wochentag Uhrzeit Ansprech-
partner 

Stud.-
Gr. 

Offener 
Spieleabend 
(Dart, Skat, 
Kicker, Poker 
…) 

Mensa FH II Mittwoch 20.15   

Tischtennis FHR II, Wohnheim 
1 im Unterge-
schoss 

Ständiger Zu-
gang (Geräte 
und Schlüssel in 
d. Verw. FH II) 

   

Zumba (ggf. 
auch mit 
Hipp-Hopp) 

FHR 1 Raum C11 Dienstag  16.00 - 17.00 Herr Seland R106 

Tennis-Treff 
FHR 

Tennishalle BME - 
offen für jeden -  
4 € für. 2 Std. 

Montag 14.00 - 16.00   

 

 

Den Studierenden konnte erneut Yoga als interner Kurs angeboten, insbesondere 

auch mit dem Schwerpunkt auf Entspannung, Umgang mit Stresssituationen u.ä.. 

Dieses Angebot wurde wieder erfreulich gut angenommen. Es fanden ein Grundkurs 

und auch ein Fortgeschrittenenkurs statt. Unter Leitung eines Studenten wird auch 

ein Zumba-Kurs durchgeführt mit sehr starker Beteiligung der Studierenden. Erstmals 

konnte in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Tennishallenbetreiber eine Sonderzeit 

mit Studententarifen angeboten werden. Dieses Angebot wird zunehmend genutzt. 

 

Beim alljährlichen Sportfest im September 2013, dem Höhepunkt des Sportjahres, 

ermittelten in zahlreichen Sportarten Studentenschaft, Professoren und Dozierende 

die Siegerinnen und Sieger unter sich. Die Mannschaft der Studiengruppe R 205 

konnte sich hier unter Mobilisierung aller Kräfte behaupten. 
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Das FHR-Team 2013 v.l.n.r. hintere Reihe: Dennis Dibbern, Thomas 
Schmidt (Betreuer), Lucas Schrigten, David Große, Louis Funke, 
Tobias Beuker, Thilo Bruns, vordere Reihe: Rouven Schreyer, Flo-
rian Beging, Yannik Dreser, Jan Glaß, Thomas Tebbe 

Die Studierenden nahmen 

im Juli 2013 mit einer 

Mannschaft an den inoffi-

ziellen Deutschen Fußball-

Meisterschaften der Fach-

hochschulen für Rechts-

pflege - einem Einladungs-

turnier der Fachhochschu-

le für Rechtspflege in 

Schwetzingen - teil.  

 

Die Herrenmannschaft konnte wieder an die fußballerischen Erfolge der Vorjahre an-

knüpfen und wurde unangefochten Sieger. 

 

Bei dem Volleyballturnier der Fach-

hochschulen für Rechtspflege, ausge-

richtet durch die Fachhochschule in 

Güstrow, konnte die Fachhochschule 

für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  

eine durch Herrn Richter am Landge-

richt Tim Thavisin begleitete Studieren-

denmannschaft stellen, die den Sieg 

erringen konnte. 

hintere Reihe: v.l. Tim Thavisin, Martin 
Schlagowsky, Oliver Fritsch, Tobias Beuker 
vordere Reihe: v.l. Jonathan Casper, Steffi 
Bedra, Paulin Braune 

 

 

 
Die Siegespreise für die internen Veranstaltungen stellte dankenswerterweise - wie 

auch in den Vorjahren - der Förderverein der Fachhochschule für Rechtspflege. Des-

sen Unterstützung ist in vielerlei Hinsicht für das Sportleben an der Fachhochschule 

für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen unverzichtbar. Viele Aktivitäten könnten ohne 
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den Förderverein nicht in dieser Form durchgeführt werden. Zudem unterstützt er bei 

der Beschaffung von Geräten und Trikots.  

 

Mit den weiter steigenden Studierendenzahlen und dem hinzugetretenen Ausbil-

dungszentrum nahmen auch die Teilnehmerzahlen bei den sportlichen Aktivitäten 

wieder deutlich zu. Die Fachhochschule ist damit dem Auftrag der Studienordnung, 

den Sport in ihrem Bereich (§ 15 der Studienordnung) zu fördern, erfolgreich nach-

gekommen. 
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21. 

Verein der „Freunde und Förderer der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen e.V.“ 

 

Der Verein der „Freunde und Förderer der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen e.V.“ hat auch im Jahr 2013 verschiedene Veranstaltungen für 

die Studierenden gefördert bzw. organisiert.  

 

 

Größtes Projekt im Jahr 2013 war die Errichtung einer Grillhütte, die - veranlasst 

durch eine großzügige Spende – u.a. mit tatkräftiger Unterstützung von Studierenden 

entstand und im Spätsommer in Betrieb genommen werden konnte.  

 

Darüber hinaus wurden die bereits traditionellen Fahrten zum Weihnachtsmarkt in 

Bonn und ins Weinanbaugebiet der Ahr angeboten, die von den Studierenden auch 

in diesem Jahr wieder in großer Zahl wahrgenommen wurden. 
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Das Angebot von Merchandising Artikeln der Fachhochschule, die vom Förderverein 

zur Verfügung gestellt werden, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. 

 

 

 

Verschiedene - vor allem sportliche - Freizeitaktivitäten der Studierenden wurden 

unterstützt (Startgebühren bei Turnieren, Preise, Ausstattung mit Sportgeräten etc.). 

Darüber hinaus wurden Abendveranstaltungen der Studierenden, z.B. die jährliche 

Karnevalsfeier, finanziell oder durch die Bereitstellung eines DJs bzw. einer Band 

gefördert.  
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22. 

Verschiedenes 

 

22.1 

Neufassung der Grundordnung der FHR NRW 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat sich am 16. Juli 2013 

eine neue Grundordnung gegeben. Die Neufassung trägt insbesondere dem Um-

stand Rechnung,  dass die Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen Auswärtigen 

Dienstes schon länger nicht mehr in der Fachhochschule für Rechtspflege ausgebil-

det werden; im Übrigen waren an der einen oder anderen Stelle redaktionelle Ände-

rungen erforderlich. 

 

 

Grundordnung 
für die Fachhochschule für Rechts-

pflege Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung des Senatsbeschlusses 

vom 16. Juli 2013 
 

 
§ 1 

Aufgaben der Fachhochschule 
 
(1) Die Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen hat die in § 3 des 
Gesetzes über die Fachhochschulen für 
den öffentlichen Dienst im Lande 
Nordrhein-Westfalen (FHGöD) genannten 
Aufgaben. 
 
(2) Die Fachhochschule führt aufgrund 
besonderer Vereinbarungen zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und ande-
ren Bundesländern auch Anwärterinnen 
und Anwärter sowie Aufstiegsbeamtinnen 
und Aufstiegsbeamte aus diesen Bundes-
ländern zur Laufbahnprüfung bzw. zur 
Aufstiegsprüfung, sofern für die Genann-
ten eine Fachhochschulausbildung vorge-
schrieben ist und die Ausbildungsvor-
schriften der anderen Bundesländer denen 
von Nordrhein-Westfalen vergleichbar 
sind. Soweit die Voraussetzungen des 
Satzes 1 nicht vorliegen, übernimmt die 
Fachhochschule die theoretische Ausbil-
dung. 

§ 2 
Gliederung der Fachhochschule 

 
Die Fachhochschule gliedert sich in die 
Fachbereiche „Rechtspflege“ und „Straf-
vollzug“. 
 

§ 3 
Mitglieder und Angehörige der  

Fachhochschule 
 
(1) Mitglieder der Fachhochschule im Sin-
ne dieser Grundordnung sind 
1. die Leiterin oder der Leiter der Fach-
hochschule und die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter 
2. die Professorinnen und Professoren 
sowie die Dozentinnen und Dozenten 
3. die hauptberuflichen sonstigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte) 
4. die Studierenden. 
 
(2) Angehörige der Fachhochschule sind, 
soweit sie nicht Mitglieder sind, die in § 6 
Abs. 2 FHGöD und die in § 20 Abs. 4 
FHGöD genannten Personen. Sie nehmen 
an den Wahlen zum Senat und zum Fach-
bereichsrat nicht teil. Im Übrigen haben 
sie, soweit sich aus dem FHGöD und der 
Grundordnung nichts anderes ergibt, die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die Mit-
glieder. § 7 Abs. 5 FHGöD gilt nicht. 
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(3) Studierende sind die in § 3 Abs. 1 Satz 
3 1. Halbs. FHGöD und in § 1 Abs. 2 Ge-
nannten. 
 

§ 4 
Organe der Fachhochschule 

 
Organe der Fachhochschule sind 
1. die Leiterin oder der Leiter (Leitung) der 
Fachhochschule 
2. der Senat 
3. die Fachbereichsräte. 
 

§ 5 
Leitung der Fachhochschule 

 
Die Leitung der Fachhochschule hat die in 
§ 9 Abs. 1 und 2 FHGöD genannten Auf-
gaben. 
 

§ 6 
Senat 

 
(1) Dem Senat gehören an 
1. die Leiterin/der Leiter der Fachhoch-
schule als Vorsitzende/Vorsitzender oder 
im Falle der Verhinderung die Stellvertre-
terin/der Stellvertreter 
2. insgesamt 10 Vertreterinnen/Vertreter 
der Gruppe der Professorin-
nen/Professoren und Dozentin-
nen/Dozenten 
3. zwei Vertreterinnen/Vertreter der Grup-
pe der hauptberuflichen sonstigen Be-
schäftigten 
4. sechs Vertreterinnen/Vertreter der Stu-
dierenden 
5. mit beratender Stimme 
a) je ein von den Spitzenorganisationen 
der zuständigen Gewerkschaften und Be-
rufsverbände (§ 94 Abs. 3 Satz 1 LBG) zu 
bestimmendes Mitglied 
b) ein vom Justizministerium zu bestim-
mendes Mitglied 
c) die Stellvertreterin/der Stellvertreter der 
Leitung der Fachhochschule und die 
Fachbereichssprecherinnen/Fach-
bereichssprecher, soweit sie nicht stimm-
berechtigte Mitglieder gemäß Nr. 1 oder 2 
sind 
d) die Gleichstellungsbeauftragte oder im 
Falle der Verhinderung ihre Stellvertrete-
rin. 
 

(2) Der Senat nimmt die Aufgaben und 
Befugnisse des § 10 FHGöD nach Maß-
gabe der als Anlage beigefügten Ge-
schäftsordnung wahr, die Bestandteil die-
ser Grundordnung ist. 
 
(3) Der Senat ist von der Leitung der 
Fachhochschule über Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung zu unterrichten. Er 
kann von der Leitung der Fachhochschule 
jederzeit Auskunft über diejenigen Ange-
legenheiten der Fachhochschule verlan-
gen, die für die Wahrnehmung seiner Auf-
gaben von Bedeutung sind. 
 

§ 7 
Fachbereichsrat 

 
(1) Dem Fachbereichsrat gehören an 
1. sechs Vertreterinnen/Vertreter der 
Gruppe der Professorinnen/Professoren 
und Dozentinnen/Dozenten 
2. eine vom Justizministerium zu bestim-
mende, bei den Ausbildungskörperschaf-
ten als Ausbildungsleite-
rin/Ausbildungsleiter oder Ausbilde-
rin/Ausbilder tätige Person 
3. eine Vertreterin/ein Vertreter der Grup-
pe der Lehrbeauftragten 
4. drei Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe 
der Studierenden. 
 
(2) Die Professorinnen und Professoren 
sowie die Dozentinnen und Dozenten ei-
nes Fachbereichs sind Mitglieder des 
Fachbereichsrats, sofern ihre Zahl insge-
samt sechs nicht übersteigt. In diesem 
Falle beträgt die Zahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe der Studieren-
den 50 v. H. der Zahl der Gruppe der Pro-
fessorinnen und Professoren sowie der 
Dozentinnen und Dozenten am Tage der 
Wahlausschreibung; bei ungerader Zahl 
berechnet sich die Zahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Studierenden nach der 
nächsthöheren geraden Zahl der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Professorinnen 
und Professoren sowie Dozentinnen und 
Dozenten. 
 
(3) Stellt die Gruppe der Lehrbeauftragten 
keine Vertreterin und keinen Vertreter, 
erhöht sich die Zahl der Vertreterinnen 
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und Vertreter der Gruppe der Studieren-
den um eins. 
 
(4) Der Fachbereichsrat nimmt die Aufga-
ben des § 13 FHGöD wahr. Er gibt sich 
eine Geschäftsordnung, die der rechtsauf-
sichtlichen Genehmigung der Leitung der 
Fachhochschule bedarf. 
 

§ 8 
Wahlen zum Senat und zum  

Fachbereichsrat 
 
(1) Die ordentlichen Wahlen zum Senat 
und zum Fachbereichsrat finden alle zwei 
Jahre im Monat Dezember beginnend mit 
dem Jahr 1986 nach Maßgabe des § 15 
FHGöD statt. Die Vertretung der Gruppen 
wird in unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl gewählt. 
Liegt für eine Wahl und Gruppe nur ein 
gültiger Wahlvorschlag vor, wird nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
Dasselbe gilt, wenn nur eine Vertreterin 
oder ein Vertreter einer Gruppe zu wählen 
ist. 
 
(2) Im Senat soll jeder Fachbereich ent-
sprechend seiner Mitgliederzahl, mindes-
tens jedoch mit je einem Mitglied aus der 
Gruppe der Professorinnen und Professo-
ren sowie Dozentinnen und Dozenten so-
wie aus der Gruppe der Studierenden ver-
treten sein. 
 
(3) Das Mandat der gewählten Mitglieder 
beginnt mit ihrer Benachrichtigung durch 
den Wahlvorstand, frühestens jedoch mit 
Ablauf der letzten Wahlperiode. Die neuen 
Gremien treten unverzüglich, spätestens 
einen Monat nach Ablauf der Wahl, zu 
ihren konstituierenden Sitzungen zusam-
men. 
 
(4) Die Mitgliedschaft eines gewählten 
Mitglieds erlischt vorzeitig durch 
a) Ausscheiden aus der Fachhochschule 
b) Rücktritt 
c) Ausscheiden aus der Gruppe, die das 
Mitglied gewählt hat. 
(5) In den Fällen des vorzeitigen Er-
löschens der Mitgliedschaft tritt ein Er-
satzmitglied ein; § 15 Abs. 2 FHGöD bleibt 

unberührt. Das Ersatzmitglied bestimmt 
sich aus den nicht Gewählten derjenigen 
Liste, der das zu ersetzende Mitglied ent-
stammt, und zwar in der Reihenfolge der 
nächsthöheren Stimmenzahl. Enthält die-
se Liste keine Bewerbung, auf die gültige 
Stimmen entfallen sind, ist das Ersatzmit-
glied aus den übrigen Listen derselben 
Gruppe in der Reihenfolge der nächsten 
Höchstzahl zu ermitteln. Kann das Er-
satzmitglied so nicht bestimmt werden, 
findet eine Nachwahl statt. Die Amtszeit 
des Ersatzmitgliedes endet mit dem Zeit-
punkt, in dem die ordentliche Amtszeit 
desjenigen Mitglieds geendet hätte, für 
das es eingetreten ist. Die Amtszeit eines 
nachgewählten Mitglieds endet mit der 
ordentlichen Wahlperiode. 
 
(6) Das Nähere regelt die Wahlordnung. 
 
(7) Jede wahlberechtigte Person kann 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntga-
be des Wahlergebnisses gegen die Gül-
tigkeit der Wahlen Einspruch erheben. Der 
Einspruch ist schriftlich beim Wahlvorstand 
einzureichen und zu begründen. Der Ein-
spruch ist nur zulässig, wenn aufgrund des 
behaupteten Sachverhalts Auswirkungen 
auf die Sitzverteilung nicht ausgeschlos-
sen werden können. Über Einsprüche ent-
scheidet der Wahlvorstand. Wird die Fest-
stellung des Wahlergebnisses für ungültig 
erachtet, ist sie aufzuheben und eine Neu-
feststellung anzuordnen. Ist eine solche 
nicht möglich, ist die angefochtene Wahl 
zu wiederholen. 
 
(8) Ist in einem Fachbereich nur eine lehr-
beauftragte Person tätig, gehört sie ohne 
Wahl dem Fachbereichsrat an. Sonst wird 
die Vertretung der Lehrbeauftragten ge-
mäß § 15 Abs. 1 Satz 4 FHGöD vom Se-
nat mit den Stimmen der Mehrheit seiner 
Mitglieder gewählt. Wird die vorgeschla-
gene Person nicht gewählt, hat die Leitung 
der Fachhochschule einen neuen Vor-
schlag zu unterbreiten. Erreicht keine der 
vorgeschlagenen Personen die erforderli-
che Mehrheit, findet unter allen Vorge-
schlagenen eine Stichwahl statt. Gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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§ 9 
Fachbereichssprecherin oder  

Fachbereichssprecher 
 
(1) Der Fachbereichsrat wählt nach Maß-
gabe des § 14 Abs. 4 FHGöD die Fachbe-
reichssprecherin oder den Fachbereichs-
sprecher und die Stellvertreterin oder den 
Stellvertreter. 
 
(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der 
Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichs-
rats auf sich vereinigt. Wird diese Mehrheit 
in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so ist 
gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang 
die meisten Stimmen der anwesenden 
Mitglieder erhält; bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
 
(3) Das lebensälteste Mitglied aus der 
Gruppe der Professorinnen und Professo-
ren sowie Dozentinnen und Dozenten des 
Fachbereichsrats beruft die konstituieren-
de Sitzung ein und leitet sie bis zur Wahl 
der Fachbereichssprecherin oder des 
Fachbereichssprechers. 
 
(4) Im Übrigen gilt Teil II der Wahlordnung. 
 

§ 10 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 
Aufgaben der Frauenförderung im Rah-
men von § 17b FHGöD wahr. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte und 
ihre Stellvertreterin werden auf Vorschlag 
des Senats von der Leitung der Fach-
hochschule für die Dauer von zwei Jahren 
bestellt. 
 

§ 11 
Vertretung der Studierenden 

 
(1) Die Vertretung der Studierenden be-
steht aus den Sprecherinnen und Spre-
chern der Studiengruppen aller Fachberei-
che. Sie nimmt die in § 25 FHGöD ge-
nannten Belange wahr. Aus der Mitte der 
Vertretung der Studierenden wird ein 
Sprecherrat gebildet. Der Sprecherrat be-
ruft die Sitzungen der Vertretung der Stu-
dierenden ein und führt deren Geschäfte. 

Jedes Studium entsendet in den Sprecher-
rat eine von den Studiengruppenspreche-
rinnen und Studiengruppensprechern des 
jeweiligen Studiums gewählte Person. 
 
(2) Die Studiengruppen wählen ihre Spre-
cherin oder ihren Sprecher und die Stell-
vertreterin oder den Stellvertreter in ge-
heimer Abstimmung in getrennten Wahl-
gängen. Unmittelbar danach wählen die 
Studiengruppensprecherinnen und Studi-
engruppensprecher eines Studiums die in 
den Sprecherrat zu entsendende Person 
und deren Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Die Wahlen finden im Studium I nach 
Ablauf von drei Wochen, in den Studien II 
und III nach Ablauf einer Woche seit Be-
ginn des jeweiligen Studiums statt. 
 
(3) Die Vertretung der Studierenden tritt 
erstmalig zusammen einen Monat nach 
Inkrafttreten der Grundordnung. Sie gibt 
sich binnen eines halben Jahres nach der 
konstituierenden Sitzung eine Geschäfts-
ordnung, die der rechtsaufsichtlichen Ge-
nehmigung der Leitung der Fachhoch-
schule bedarf. 
 
(4) Die von einem Studium in den Spre-
cherrat entsandte Person behält ihr Amt 
auch während der fachpraktischen Ausbil-
dung der Studierenden dieses Studiums. 
Es endet mit der gem. Abs. 2 zu Beginn 
des nächsten fachwissenschaftlichen Stu-
diums durchgeführten Wahl. Während der 
fachpraktischen Ausbildung wirkt die von 
diesem Studium in den Sprecherrat ent-
sandte Person mit bei Fragen, die die in 
der fachpraktischen Ausbildung befindli-
chen Studierenden dieses Studiums be-
rühren. Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung. 
 

§ 12 
Änderung der Grund- und Wahlordnung 
 
Eine Änderung der Grundordnung und der 
Wahlordnung bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder des Senats. 
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§ 13 
Veröffentlichungen 

 
Die Ordnungen und Satzungen der Fach-
hochschule werden im Justizministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
veröffentlicht. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Die Grundordnung tritt am 1. Dezember 
2013 in Kraft. 
 
 

 

22.2 

Neufassung der Geschäftsordnung der FHR NRW 

Der Senat der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat sich am 

16. Juli 2013 eine neue Geschäftsordnung gegeben. Die Neufassung trägt insbeson-

dere Neuerungen in der (elektronischen) Kommunikation Rechnung; überdies waren 

an verschiedenen Stellen redaktionelle Änderungen erforderlich. 

 

 

Geschäftsordnung für den Senat 
der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung des Senatsbeschlusses 

vom 16. Juli 2013 
 
 

§ 1 
Einberufung des Senats 

 
(1) Die Leiterin oder der Leiter (Leitung) 
der Fachhochschule beruft den Senat zu 
seiner konstituierenden Sitzung und im 
Übrigen nach Bedarf ein. Die Leitung hat 
ihn einzuberufen, wenn die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder oder wenigs-
tens fünf stimmberechtigte Mitglieder aus 
zumindest zwei Gruppen dies unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes verlan-
gen. 
 
(2) Die Einberufung bedarf keiner be-
stimmten Form und kann insbesondere 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. Zwi-
schen Abgang der Ladung und dem Sit-
zungstermin müssen mindestens 10 Tage 
liegen. 
 
(3) In dringenden Fällen kann die Leitung 
der Fachhochschule den Senat auch ohne 
Einhaltung einer Frist einberufen. 
 

§ 2 
Tagesordnung 

 
(1) Der Ladung sind die Tagesordnung 
und die zur Erörterung der Tagesord-
nungspunkte notwendigen Unterlagen 
beizufügen. In die Tagesordnung sind 
auch die Punkte aufzunehmen, die von 
einem Mitglied bis zwei Wochen vor der 
Sitzung bei der Leitung der Fachhoch-
schule schriftlich oder elektronisch mit 
Begründung eingebracht sind. 
 
(2) Über Gegenstände, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, darf beschlossen 
werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. 
Andernfalls darf über sie nur beraten wer-
den. 
 
(3) Der Senat kann die Reihenfolge der 
Tagesordnung ändern; er kann Gegen-
stände von der Tagesordnung absetzen, 
wenn kein Widerspruch erfolgt. Er kann 
die Sitzung auch vor Erledigung der Ta-
gesordnung schließen; nicht abgeschlos-
sene Tagesordnungspunkte und Bera-
tungsgegenstände im Sinne von Abs. 2 
eröffnen die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung. 
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§ 3 
Öffentlichkeit, Verhandlungsleitung 

 
(1) Der Senat verhandelt und beschließt 
hochschulöffentlich.  
 
(2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlich-
keit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung 
begründet, beraten und entschieden wer-
den. Personal- und Prüfungsangelegen-
heiten werden in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt. 
 
(3) Die Leitung der Fachhochschule kann 
Personen, die nicht Mitglieder der Fach-
hochschule sind, die Teilnahme an der 
Sitzung gestatten, sofern diese Personen 
ein dienstliches Interesse daran haben. 
 
(4) Die Sitzung wird im Fall der Verhinde-
rung der Leiterin oder des Leiters der 
Fachhochschule und der Stellvertreterin 
oder des Stellvertreters von dem lebensäl-
testen Mitglied aus der Gruppe der Pro-
fessorinnen und Professoren sowie Do-
zentinnen und Dozenten geleitet. 
 

§ 4 
Durchführung der Sitzung 

 
(1) Die vorsitzführende Person eröffnet, 
leitet und schließt die Sitzung. Sie ruft die 
einzelnen Tagesordnungspunkte auf und 
erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. Mit Zustimmung der 
Rednerin oder des Redners  lässt sie  
Zwischenfragen zu. Sie selbst kann jeder-
zeit zur Sache sprechen. 
 
(2) Der Senat kann auf Antrag eine Rede-
zeitbegrenzung für die Dauer der Sitzung 
festsetzen und Personen im Sinne von § 3 
Abs. 3 das Rederecht einräumen. 
 
(3) Zur Geschäftsordnung ist das Wort zu 
erteilen, sofern nicht bereits einer anderen 
Person das Wort erteilt oder eine Abstim-
mung eingeleitet wurde. Solange noch 
Wortmeldungen vorliegen, kann den An-
trag auf Schluss der Beratung nicht stel-
len, wer sich bereits zur Sache erklärt hat. 
Zu einem Antrag auf Geschäftsordnung ist 
nur je einer Person für und gegen den 
Antrag das Wort zu erteilen. 

(4) Die vorsitzführende Person ruft Redne-
rinnen  oder Redner, die vom Verhand-
lungsgegenstand abweichen, zur Sache. 
Sie kann nach ausdrücklicher Mahnung 
das Wort entziehen; über die Wortentzie-
hung entscheidet auf Antrag der Senat. 
 
(5) Stört ein Mitglied des Senats oder eine 
gemäß § 3 Abs. 3 zugelassene Person 
durch unsachliche oder beleidigende Äu-
ßerungen oder in sonstiger Weise wäh-
rend einer Sitzung, so kann die vorsitzfüh-
rende Person zur Unterlassung auffordern. 
Wird die Störung fortgesetzt, so kann der 
Senat die Störerin oder den Störer von der 
weiteren Teilnahme an der Sitzung aus-
schließen. 
 
(6) Bei hochschulöffentlichen Senatssit-
zungen können störende Zuhörerinnen 
und Zuhörer von der vorsitzführenden 
Person zur Ordnung gerufen und im Wi-
derholungsfalle ausgeschlossen werden. 
 
(7) Die vorsitzführende Person unterbricht 
die Sitzung in angemessenen Zeitabstän-
den durch Pausen. Sie hat die Sitzung zu 
unterbrechen, wenn dies ein Drittel der 
anwesenden Mitglieder des Senats ver-
langt. 
 

§ 5 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, 

Form der Abstimmung 
 
(1) Der Senat ist beschlussfähig, wenn die 
Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. 
 
(2) Der Senat gilt als beschlussfähig, so-
lange seine Beschlussunfähigkeit nicht auf 
Antrag festgestellt worden ist. 
 
(3) Wird der Senat wegen Beschlussunfä-
higkeit innerhalb eines Monats zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand 
erneut einberufen, so ist er ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. Bei der zweiten Einberufung 
muss auf diese Bestimmung ausdrücklich 
hingewiesen werden. 
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(4) Beschlüsse werden, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, mit der einfachen 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder gefasst, auch sofern sie sich 
der Stimme enthalten. Jedes überstimmte 
Mitglied kann binnen einer Frist von zwei 
Wochen einen abweichenden Standpunkt 
in einem schriftlichen Sondervotum darle-
gen, sofern dieses in der Sitzung vorbe-
halten worden ist. Das Sondervotum ist 
zur Niederschrift zu nehmen. Beschlüssen, 
die anderen Stellen vorzulegen sind, ist 
das Sondervotum beizufügen. 
 
(5) Abgestimmt wird durch Handzeichen, 
sofern nicht von einem Mitglied die gehei-
me Abstimmung verlangt wird. Entschei-
dungen in Personalangelegenheiten erfol-
gen in geheimer Abstimmung. 
 
(6) Änderungsanträge kommen vor dem 
Hauptantrag zur Abstimmung. Liegen 
mehrere Anträge vor, so ist über denjeni-
gen, der am weitesten geht, zuerst abzu-
stimmen. Die Reihenfolge ist vor Beginn 
der Abstimmung bekanntzugeben. Auf 
Verlangen ist jeder Antrag vor der Ab-
stimmung noch einmal zu verlesen. 
 
(7) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist 
sofort nach der Geschäftsordnungsdebatte 
abzustimmen. Ein Antrag auf Vertagung 
geht einem Antrag auf Schluss der Debat-
te vor. 
 
(8) Der Senat kann in Ausnahmefällen 
schriftlich Beschluss fassen. Das Verfah-
ren ist zulässig, falls ihm nicht mehr als 
fünf stimmberechtigte oder alle nicht 
stimmberechtigten Mitglieder widerspre-
chen. Schriftliche Beschlüsse werden mit 
der Mehrheit der stimmberechtigten Mit-
glieder gefasst. 
 
(9) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, 
in denen ein Beschluss nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann, entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Senats. Das 
gilt nicht für Wahlen. Die oder der Vorsit-
zende des Senats hat dem Senat unver-
züglich die Gründe für die getroffene Ent-
scheidung und die Art der Erledigung mit-
zuteilen. 
 

§ 6 
Stimmrecht und besondere Mehrheiten 

in Angelegenheiten von Forschung, 
Lehre oder der Berufung von Professo-
rinnen und Professoren sowie der Be-
rufung oder Bestellung von Dozentin-

nen und Dozenten 
 
Bei Entscheidungen, die Forschung, Leh-
re, die Berufung von Professorinnen und 
Professoren sowie die Berufung oder Be-
stellung von Dozentinnen und Dozenten 
unmittelbar berühren, ist gemäß § 16 Abs. 
5 FHGöD i. V. mit § 10 Abs. 1 und 2 FHG 
zu verfahren. 
 

§ 7 
Ausschluss von der  
Mitwirkungsbefugnis 

 
Mitglieder dürfen an der Beratung von An-
gelegenheiten und an der Abstimmung 
über Angelegenheiten nicht teilnehmen, 
die ihnen selbst oder nahen Angehörigen 
persönliche Vor- oder Nachteile bringen 
könnten. Im Einzelnen gilt § 16 Abs. 5 
FHGöD i. V. mit § 11 Abs. 5 FHG. 
 

§ 8 
Protokoll 

 
(1) Über die Sitzung des Senats wird ein 
Protokoll gefertigt, das von der vorsitzfüh-
renden Person und einem weiteren Mit-
glied des Senats, in der Regel der Proto-
kollführerin oder dem Protokollführer, zu 
unterzeichnen ist. Die Protokollführerin 
oder der Protokollführer wird zu Beginn 
der Sitzung auf Vorschlag der vorsitzfüh-
renden Person vom Senat aus seiner Mitte 
gewählt. Die Wahl kann nur aus wichtigem 
Grund abgelehnt werden. 
 
(2) Das Protokoll enthält insbesondere 
Angaben über 
 
a) Ort und Tag der Sitzung 
b) die Anwesenheit der Mitglieder 
c) Beschlussfähigkeit i. S. von § 5  
 Abs. 1 und Feststellungen nach § 5  
 Abs. 2 
d) Ausschluss der Öffentlichkeit 
e) die behandelten Gegenstände 
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f) Beratungsergebnisse, Beschlussfas-
sung und Ergebnisse von Wahlen un-
ter Angabe der Stimmenverhältnisse. 

 
(3) Jedes Mitglied des Senats erhält eine 
beglaubigte Abschrift des Protokolls. Über 
evtl. Berichtigungen ist in der nächsten 
Sitzung zu beschließen. 
 

§ 9 
Kommissionen 

 
(1) Bei der Bildung von Kommissionen 
gemäß § 10 Abs. 2 FHGöD bestimmt der 
Senat bei der Wahl der Mitglieder zugleich 
die vorsitzführende und die stellvertreten-
de Person. 
 
(2) Die Sitzungen der Kommissionen sind 
nicht öffentlich. 
Die Leitung der Fachhochschule kann an 
den Kommissionssitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen. 
 
(3) Die vorsitzführende Person lädt die 
Kommissionsmitglieder schriftlich oder 
elektronisch zu den Sitzungen ein. Zwi-
schen Ladung und Sitzungstermin müssen 
mindestens sieben Tage liegen. Form und 
Frist der Ladung können für jede Kommis-
sion von den Kommissionsmitgliedern ein-
vernehmlich auf Dauer oder von Fall zu 
Fall anderweitig geregelt werden. Die Lei-
tung der Fachhochschule ist über Ort und 
Zeit jeder Sitzung zu unterrichten 
 

§ 10 
Bekanntmachungen, Informationen 

 
(1) Die Tagesordnung einschließlich Ort 
und Zeit der Sitzung und das Protokoll 
sind in der für amtliche Mitteilungen an die 
Studierenden vorgesehenen Weise, z.B. 
an einer Aushangtafel der Fachhochschu-
le, zu veröffentlichen. Der Aushang der 
Tagesordnung soll – außer im Fall des § 1 
Abs. 3 – 10 Tage vor dem Sitzungstermin, 
der Aushang des Protokolls unverzüglich 
nach Fertigstellung für einen Zeitraum von 
10 Tagen erfolgen. 
 
(2) Im Fall nichtöffentlicher Verhandlung 
wird das Protokoll insoweit weder ausge-
hängt noch auf andere Weise Nichtmit-

gliedern des Senats zugänglich gemacht. 
In das für die Veröffentlichung vorgesehe-
ne Exemplar des Protokolls wird an den 
einschlägigen Stellen lediglich der Ver-
merk „nichtöffentliche Sitzung“ eingerückt; 
letzteres gilt nicht für Beschlüsse. 
 

§ 11 
 Änderung der Geschäftsordnung 

 
Eine Änderung der Geschäftsordnung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder des Senats. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am 
1. Dezember 2013 in Kraft. 
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22.3 

Umsetzung der Evaluationsordnung 

Am 1. August 2013 ist die Evaluationsordnung der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Aufbauend auf den Vorarbeiten der Evaluati-

onskommission hatte der Senat vorab neue standardisierte Fragebögen für die Eva-

luation der Lehrveranstaltungen und der Fortbildungsveranstaltungen erarbeitet, die 

seit dem 1. August 2013 zum Einsatz kommen; vgl. Anlage 7. 

 

22.4 

Umsetzung der Leistungszulagenverordnung FHR NRW 

Erstmals 2013 sind in Anwendung der Verordnung über die Gewährung von Leis-

tungsbezügen an Professorinnen und Professoren der Fachhochschule für Rechts-

pflege Nordrhein-Westfalen (FHRLeistBVO) Professoren der Besoldungsgruppe W2 

Leistungsbezüge gewährt worden. Gemäß § 5 Abs. 1 FHRLeistBVO können Profes-

soren der Besoldungsgruppe W2 an der FHR NRW für besondere Leistungen im 

Sinne des § 12 Abs. 2 LBesG, die in der Regel über mehrere Jahre erbracht worden 

sind, besondere Leistungsbezüge gewährt werden. Neben den Leistungen im 

Hauptamt sind nur unentgeltliche Nebentätigkeiten zu berücksichtigen, die auf Ver-

langen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten ausgeübt werden oder 

an deren Übernahme der Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse anerkannt hat. 

Einen nicht abschließenden Katalog besonderer Leistungen im Sinne des § 12 Abs. 

2 LBesG enthält § 5 Abs. 2 FHRLeistBVO. 

 

In Erweiterung des Katalogs des § 5 Abs. 2 FHRLeistBVO und in Anlehnung an ähn-

liche Kataloge anderer Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst wurde bei der 

Bemessung der Leistungsbezüge auf die nachfolgenden Kriterien zurückgegriffen. 

Den Besonderheiten der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

Rechnung tragend wurde „gute Lehre“ bei Gewährung und Bemessung der Leis-

tungszulagen in den Vordergrund gestellt. Hinweise auf „besondere Leistungen“ in 

Lehre, Forschung und sonstigen Angelegenheiten konnten zum Beispiel sein:  
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Lehre: 

Qualität 

- Evaluationsergebnisse von Lehrveranstaltungen 

- Evaluationsergebnisse von Fortbildungsveranstaltungen 

- Breite des Lehrangebots 

 

Quantität 

- über die Lehrverpflichtung hinaus geleistete und auf diese nicht angerech-

nete Lehrtätigkeiten 

- besondere Belastung durch Prüfungen und Korrekturen, sofern nicht durch 

das Lehrdeputat abgegolten und sofern nicht im Nebenamt geleistet 

 

Innovation 

- besonderes Engagement bei der Entwicklung und/oder Einführung 

o neuer Lehr- und Lernformen, 

o neuer Lehr- und Lernprodukte (z.B. Skripte, E-Learning), 

o neuer Lehrinhalte 

- Lehrpublikationen 

- besonderes Engagement bei der Entwicklung von Fortbildungsangeboten 

- eigene Fort- und Weiterbildung für eine Verbesserung der Lehre (z.B. me-

thodisch-didaktisches Seminar, Hospitationen in der Praxis) 

 

Forschung: 

- Art und Umfang von Publikationen 

- Aufbau und Leitung von Forschungsvorhaben 

- Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen 

- Herausgabe und redaktionelle Betreuung von Fachpublikationen 

- Ergebnisse von Forschungsevaluationen gemäß Evaluationsordnung FHR 

- Organisation von Fachtagungen, Symposien etc. 

- Vorträge auf fachwissenschaftlichen Tagungen 

- Gutachtertätigkeiten 

- Einwerbung von Drittmitteln 

- Auszeichnungen und Preise 
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Sonstiges: 

- besonderes Engagement in der Fachbereichsleitung 

- besonderes Engagement in der Lehrplanarbeit 

- besonderer Einsatz für die Belange der Studierenden 

- besonderes Engagement in Hochschulgremien 

- besonderes Engagement bei der sozialen oder kulturellen Förderung der 

Studierenden  

- besonderes Engagement bei der Außendarstellung der FHR 

- besonderes Engagement Zusammenarbeit der FHR mit anderen Hoch-

schulen oder Organisationen (national und international) 

- Sonderaufträge 

- Auszeichnungen und Preise. 

 

22.5 

Neubau eines Personenaufzugs in der FH I 

Nach mehr als dreijähriger Planung wurde von No-

vember 2012 bis Mitte April 2013 hinter dem Studien-

gruppengebäude der Fachhochschule I ein Personen-

aufzug errichtet. Die Arbeiten mussten unter schweren 

Witterungsverhältnissen durchgeführt werden, gelan-

gen aber zur vollen Zufriedenheit. 

 

Endlich sind nun die Aula der Fachhochschule in der 

ersten sowie die Hauptbibliothek in der zweiten Etage 

des Fachhochschulgebäudes in der Schleidtalstraße 

nun auch für Menschen mit Gehbehinderungen prob-

lemlos erreichbar.  

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme gelang dank großzügiger Baukostenzuschüsse 

der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen. 
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22.6 

Modellbehörde „EPOS.NRW“ 

Mit dem Programm EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur 

Outputorientierten Steuerung - Neues RechnungsWesen) hat die Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen eine grundlegende Reform des Haushalts- und 

Rechnungswesens angestoßen. Im Bereich der Landesverwaltung soll die Res-

sourcenverantwortung stärker dezentralisiert, die Fach- und Ressourcenverwal-

tung soll integriert werden. Für alle Verwaltungsbereiche soll das Rechnungs-

wesen auf eine Finanz- und Anlagenbuchhaltung, eine Kosten- und Leistungs-

rechnung sowie eine Finanzrechnung umgestellt werden. Alle buchhalterisch 

erfassten Geschäftsvorgänge (Verwaltungshandlungen) sollen automatisch an 

die Kosten- und Leistungsrechnung weitergeleitet werden und sodann Informa-

tionen für die Wirtschaftlichkeitssteuerung liefern, indem sie den Verwaltungs-

leistungen (Output) sogleich den Mitteleinsatz (Ressourcenverbrauch) gegen-

überstellen. Das neue Programm ist zugleich Ausgangsbasis für eine produkt-

orientierte Darstellung im Haushaltsplan (s. https://www.epos.nrw.de/). 

 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist seit mehreren 

Jahren Modell- bzw. Pilotbehörde in Sachen Reform des Haushalts- und Rech-

nungswesens. Zusammen mit den beiden anderen Ausbildungseinrichtungen 

der Justiz Nordrhein-Westfalen – der Justizakademie Nordrhein-Westfalen in 

Recklinghausen und der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen in Wupper-

tal – sowie der Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit wird sie daher auch als 

eine der ersten Justizeinrichtungen außerhalb des Justizvollzugs EPOS.NRW 

einführen. Die sog. „Rollout-Phase“ hat am 1. Oktober 2013 begonnen. Im 

https://www.epos.nrw.de/
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Rahmen des Projekts wurden fünf Arbeitsgruppen gebildet, in denen die Fach-

hochschule für Rechtspflege vertreten ist, was aufgrund der Vielzahl von Ar-

beitsgruppensitzungen in kurzen Zeitabständen in hohem Maße personelle Ka-

pazitäten bindet. Aufgabe der projektspezifischen Workshops ist, die sog. Del-

tas zwischen den Anforderungen der einzelnen Budget(unter)einheit und dem 

seitens des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegten 

Landesmasters bei den Stammdaten und Wahlmerkmalen festzustellen. Die 

ersten Versionen der Delta-Konzepte sollen im Frühjahr 2014 fertiggestellt wer-

den. 
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23. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

23.1 

Pressemitteilungen 

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat die Öffentlichkeit 

auch im Jahr 2013 mit Hilfe von Pressemitteilungen über ihre Tätigkeit informiert 

(http://www.fhr.nrw.de/beh_aktuelles/presse/index.php). Die Pressemitteilungen wer-

den nachfolgend auszugsweise wiedergegeben. 

 

3. Januar 2013 
Neuer Professor an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen: Staatsanwalt Dr. Frank Els zum Professor ernannt 

 
Herr Staatsanwalt Dr. Frank Els, ist am 18. Dezember 2012 zum Professor (W 2) an 
der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ernannt worden. Herr 
Prof. Dr. Els ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. 
 
 

 

3. Januar 2013 
Studienbeginn im Amtsanwaltslehrgang 2013/14: 33 Anwärterin-
nen und Anwärter aus sieben Bundesländern 

 
33 Anwärterinnen und Anwärter aus sieben Bundesländern haben am 
2. Januar 2013 an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen in Bad Münstereifel das fachwissenschaftliche Studium für 

den Amtsanwaltsdienst aufgenommen. Sie wurden am selben Tag von ihren künftigen Dozenten und 
der Direktorin der Fachhochschule begrüßt. 

 
 

4. Februar 2013 
Joe Bausch, „Knast“: Lesung in der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen 
 
Am Mittwoch, dem 13. März 2013, 16.00 Uhr, wird der Anstaltsarzt und Schauspie-
ler Joe Bausch, in der Aula der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen aus seinem Buch "Knast" lesen. 
 
 

 
  

http://www.fhr.nrw.de/beh_aktuelles/presse/index.php
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4. Februar 2013 
„KNAST“ von Thea Weires: Fotoausstellung in der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
 
Vom 13. März bis zum 12. April 2013 zeigt die Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen einen Teil der - in jeder Hinsicht großartigen - Fotoausstellung 
"KNAST" der Fotokünstlerin Thea Weires.  
 

 
 
13. Februar 2013 
„Schöner Streifling – Friends in Concert“: Live-Musik in der Fachhochschule 
für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
 
Die Musiker Hannes Schöner und Jens Streifling - Freunde und Kollegen, beide 
bekannt als Mitglieder der Kölner Kultband "Höhner" - werden am 3. April 2013 um 
20.00 Uhr in der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel ein Konzert 
geben. 
 

 

20. Februar 2013 
Michael Skirl, "Wegsperren!? - Ein Gefängnisdirektor über Sinn und Unsinn 
der Sicherungsverwahrung": Lesung in der Fachhochschule für Rechts-
pflege Nordrhein-Westfalen 
 
Am Mittwoch, dem 20. März 2013, 16.00 Uhr, wird der Leiter der Justizvollzugs-
anstalt Werl, Michael Skirl, in der Aula der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen aus seinem Buch "Wegsperren!? - Ein Gefängnisdirektor  
über Sinn und Unsinn der Sicherungsverwahrung" lesen. 

 

 

6. März 2013 
"Otto Normalverbraucher" und "wahrhaft 'dicke Bretter'": 
2. Amtsanwaltssymposium der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen 
 
Am 28. Februar 2013 führte die Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel zum zweiten Mal ein Amts-

anwaltssymposium durch. Die Direktorin der Fachhochschule, Dr. Corinna Dylla-Krebs, und - in Ver-
tretung von Herrn Justizstaatssekretär Krems - Herr Ministerialdirigent Peter Kamp konnten mehr als 
130 Gäste begrüßen. 

 
 

18. März 2013 
Humanität und Menschenwürde: Joe Bausch liest aus seinem 
Buch „Knast“, Thea Weires eröffnet die gleichnamige Fotoausstel-
lung in der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
 
Mehr als zwei Stunden nahm sich Anstaltsarzt und Schauspieler Joe 
Bausch am Mittwoch, dem 13. März 2013, Zeit, um in der voll besetzten 
Aula der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen vor 

Studierenden und Angehörigen der Fachhochschule sowie Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad 
Münstereifel aus seinem Buch "Knast" zu lesen und Fragen zu beantworten. 
Im Rahmen der Lesung wurde zugleich die in jeder Hinsicht großartige Fotoausstellung der Künstlerin 
Thea Weires eröffnet, die im Jahr 2010 in der Justizvollzuganstalt Düsseldorf fotografiert und eine 

beeindruckende Reihe großformatiger Kunstwerke geschaffen hat. 
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25. März 2013 
„Tsunami aus Karlsruhe“: Der Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Werl trägt über rechtliche Grundlagen und Praxis der Siche-
rungsverwahrung vor 
 
Michael Skirl, Leiter der Justizvollzugsanstalt Werl, hat am 20. März 
2013 in der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
aus seinem Buch "Wegsperren!? - Ein Gefängnisdirektor über Sinn 

und Unsinn der Sicherungsverwahrung" gelesen. Darin befasst er sich intensiv mit der Entwicklungs-
geschichte der Sicherungsverwahrung und verwebt sie mit konkreten Fällen aus der vollzuglichen 
Praxis. 

 

15. Mai 2013 
"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele" (Pablo Pi-
casso): Gemäldeausstellung von Andreas Strick in der Fach-
hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
 
Vom 13. Mai bis zum 28. Juni 2013 zeigt die Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen Gemälde des Kollegen und Künst-
lers Andreas Strick. Zu sehen sind 16 Gemälde, überwiegend von  

              Tieren, die sich durch ihre besondere Farbpracht auszeichnen. 
 

 
 

28. Mai 2013 
Tag der offenen Tür im Amtsgericht Düren: Fachhochschule für 
Rechtspflege beteiligt sich 
 
Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat sich am 
Samstag, dem 25. Mai 2013, mit einem eigenen Stand am Tag der 
offenen Tür im Amtsgericht Düren beteiligt. Angehörige der Fachhoch-
schule stellten die Diplom-Studiengänge Rechtspflege und Strafvollzug 
vor und beantworteten Fragen interessierter Besucherinnen und Besu- 

               cher. 
 
 

 
 
28. Juni 2013 
Freiwillig und erfolgreich: Neue Webmaster der Justiz 2013 
 
Zum sechsten Mal in Folge haben Studierende der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen freiwillig und erfolgreich einen Kurs 
zum "Webbetreuer der Justiz" absolviert und sind nunmehr in der Lage, 
die Justiz Nordrhein-Westfalens bei ihren zahlreichen Internet- und 
Intranet-Auftritten zu unterstützen: sei es bei den verschiedenen Pro-

jekten von Justiz-Online - allen voran "Justiz intern" für den beruflichen Wiedereinstieg oder Wechsel - 
oder bei der Pflege der Homepages der rund 300 Justizeinrichtungen Nordrhein-Westfalens. 

 

 

 

 

http://www.fhr.nrw.de/beh_aktuelles/presse/neuesraumgefuehl/?showBody=false&show_id=7
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12. Juli 2013 
Alle Jahre neu: Jahresbericht der Fachhochschule für Rechts-
pflege Nordrhein-Westfalen 2012 
 
Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen hat ihren 
Jahresbericht für das Jahr 2012 vorgelegt. Auch dieses Jahr wurde 

durch hohe Anwärterzahlen geprägt: In den verschiedenen Studiengängen und Studienabschnitten 
durchliefen 784 Studierende die Ausbildung in Bad Münstereifel sowie - unter dem Dach des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel und Monschau - weitere 288 An-
wärterinnen und Anwärter. 

 

29. Juli 2013 
"Wir wollen freie Menschen sein! – Der DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 
1953": Plakatausstellung in der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen 

 
Vom 1. bis zum 30. August 2013 zeigt die Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen die Plakatausstellung "Wir wollen freie Menschen sein! - Der 

DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953". 

Zwanzig großformatige Plakate erzählen die Geschichte des DDR-

Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. In mehr als 700 Städten und Gemeinden der DDR ging in jenen 

Tagen eine Million Menschen auf die Straße. Was als sozialer Protest begann, entwickelte sich zu 

einer politischen Manifestation für Freiheit und Demokratie und auch für die deutsche Einheit. Als "Tag 

der deutschen Einheit" war der 17. Juni fortan von 1954 bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 

Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland. 

 
 
     

2. August 2013 
Der neue Jahrgang: 153 neue Rechtspflegeranwärterinnen und -
anwärter in der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen begrüßt 
 
Die einen gehen, die anderen kommen: Kaum hatten die 155 Exa-
menskandidaten 2013 nach ihrer letzten Klausur am 31. Juli die Fach-

hochschule verlassen, traten am 1. August 2013 auch schon wieder 153 neue Studierende in Bad 
Münstereifel das Studium der Rechtspflege an. Dass nun schon zum sechsten Mal in Folge die magi-
sche Zahl von 100 Studienanfängern weit überschritten wird, ist natürlich ein Grund zur Freude, stellt 
die Fachhochschule aber auch weiterhin vor anspruchsvolle organisatorische Aufgaben. 

 
 

2. August 2013 
Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen ist inoffi-
zieller Deutscher Fußball-Meister der Fachhochschulen für 
Rechtspflege 2013: Knapp aber verdient 
 
Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  nahm mit 
einer Damen- und einer Herrenmannschaft an dem Turnier in Schwet-
zingen teil. Während die Damen einen achtbaren vierten Platz erreich-

ten, waren die Herren siegreich. Hier standen sich zehn Justizmannschaften u.a. mit den Vertretungen 
der Fachhochschulen aus Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg  und Nordrhein-Westfalen 
gegenüber. 

 
 

http://www.fhr.nrw.de/beh_aktuelles/presse/handwerkermarkt/?showBody=false&show_id=3
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4. September 2013 
34 neue Studierende für den Fachbereich Strafvollzug: Anwärte-
rinnen und Anwärter aus 7 Bundesländern 
 
Am 1. September 2013 haben an der Fachhochschule für Rechts-
pflege in Bad Münstereifel 34 Anwärterinnen und Anwärter das Stu-
dium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) bzw. zum Diplom-
Verwaltungswirt (FH) aufgenommen. Anders als ihre Kommilitonin-

nen und Kommilitonen im Fachbereich Rechtspflege stammen sie nicht nur aus Nordrhein-Westfalen 
(10), sondern auch aus Hessen (9), Mecklenburg-Vorpommern (2), Rheinland-Pfalz (6), Sachsen (3), 
Sachsen-Anhalt (3) und Thüringen (1). 

 
 

17. September 2013 
26. Deutschen Waldlaufmeisterschaft der Justiz: Dozent der Fachhochschu-
le für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen erzielt einen 3. Platz 
 
Bei der 26. Deutschen Waldlaufmeisterschaft der Justiz belegte Ralf Pannen, 
Dozent an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen, am 
14.09.2013 den 3. Platz in der Altersklasse "Senioren M 50" sowie den 17. Platz 
in der Gesamtwertung. 
 
 
 

 

9. Oktober 2013 
4. Kunst- und Handwerkermarkt an der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen: ...und vor der Tür ein kleiner Bauernmarkt 

 
Am letzten Sonntag im Oktober, dem 27. Oktober 2013, von 10.00 Uhr bis 

18.00 Uhr, findet zum 4. Mal ein Kunst- und Handwerkermarkt in der Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel statt. 

Zum 2. Mal wird vor der Fachhochschule ein kleiner Bauernmarkt mit Produkten 

aus der Region ausgerichtet werden. 

 
 

9. Oktober 2013 
Zwei Neuerscheinungen in der Schriftenreihe der Fachhochschule 
für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen: Band 37: Dohmen/Dohmen 
"Devianz, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter"; Band 38: 
Tauberger, "Bilanzen lesen und verstehen" 

 
Die Schriftenreihe der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen ist um zwei Bände reicher geworden: 

In Band 37 - "Devianz, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter. Ein einführender Leitfaden in die 

Jugendsoziologie der Abweichung mit den Schwerpunkten Jugendstrafrecht und Kriminalprävention" - 

gehen Christian Dohmen und Hans-Jürgen Dohmen den Gründen abweichenden Verhaltens junger 

Menschen nach. Als "Leitfaden" geschrieben richtet sich das Buch sowohl an Studierende als auch an 

Praktikerinnen und Praktiker bei der Polizei, bei der Justiz und in der Sozialen Arbeit. 

Band 38 - "Bilanzen lesen und verstehen - Band 1: Grundzüge der Finanzbuchhaltung" - ist der erste 
Teil einer auf drei Bände angelegten Reihe von Prof. Dr. André Tauberger, die dem interessierten 
Nichtkaufmann den Zugang zu Bilanzinformationen erleichtern möchte. 
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9. Oktober 2013 
Fachhochschule für Rechtspflege und Ausbildungszentrum der 
Justiz mit neuer Internetseite: Websites nach neuem Webdesign 

 
Die Fachhochschule für Rechtspflege und das Ausbildungszentrum 

der Justiz präsentieren sich mit neuen Internetauftritten. Beide Seiten 

erscheinen ab sofort in einem zeitgemäßen und modernen Design. 

Die barrierefreien Auftritte wurden zunächst äußerlich vollständig 

überarbeitet. Bilder nehmen im Internet immer mehr an Bedeutung zu. Dies spiegelt sich auch in den 

neuen Websites, insbesondere in den Bildleisten, wider. 

 
 

23. Oktober 2013 
Studienfahrten 2013: Energien für die Bewältigung der Reststudi-
enzeit und des Examens freigesetzt 
 
Nahezu alle Studierenden des Einstellungsjahrgangs 2012 haben im 
14. Ausbildungsmonat - im September 2013 - gemeinsam mit ihren 
Studiengruppenleitern Studienreisen ins europäische Ausland unter-
nommen. Die Studienfahrten führten in diesem Jahr nach Dublin, Kra-
kau, Lissabon, Rom und Wien, wo Orte juristischen und kulturellen  

               Interesses besucht wurden. 

 

29. Oktober 2013 
4. Kunst- und Handwerkermarkt an der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen: 1500 zufriedene Gäste 
 
Am Sonntag, dem 27. Oktober 2013, fand zum vierten Mal an der 
Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen der nunmehr 
traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt statt, der auch in diesem 
Jahr durch einen kleinen Bauernmarkt ergänzt wurde. 

 

29. November 2013 
Wenn aus Kommilitonen Kollegen werden – Diplomierungsfeier 
2013 
 
Am Donnerstag, dem 28. November 2013, fand in Bad Münstereifel 
die diesjährige Diplomierungsveranstaltung der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen statt. Zu Ehren der erfolgreichen 
138 Diplomandinnen und Diplomanden des Studiengangs Rechts-

pflege und der 40 Diplomandinnen und Diplomanden des Studiengangs Strafvollzug hielt die General-
staatsanwältin von Köln, Elisabeth Auchter-Mainz, einen viel beachteten Festvortrag. 
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9. Dezember 2013 
„Europa – Gegenwart und Zukunft“ – Studierende der 
Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
besuchen das europäische Parlament in Brüssel 

 
Am Mittwoch, dem 27. November 2013 besuchte eine Gruppe 

Studierender der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen das Europäische Parlament 

in Brüssel und informierte sich über seine Arbeit. 

Empfangen und eingeführt in die Arbeit des EU-Parlaments wurden die Studierenden durch den Poli-

tikwissenschaftler Johannes Uhl. Als nahezu Gleichaltriger betrachtete er Europa aus dem Blickwinkel 

der jungen Generation und stellte zugleich Beziehungen zu den leidvollen Erfahrungen seiner eigenen 

Familie aufgrund von Kriegsereignissen dar. 

 
 

16. Dezember 2013 
Die gute Tat – Blutspende-Aktion an der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

 
Mit einer wirklich guten Tat haben sich die Studierenden der Fach-

hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen (fast schon) in die 

Weihnachtslehrpause verabschiedet: 106 Angehörige der Fachhoch-

schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen - weit überwiegend 

Studierende - sind am 16. Dezember 2013 in der Aula der Fachhochschule in Bad Münstereifel zu 

einer Blutspende bei dem Deutschen Roten Kreuz (www.blutspendedienst-west.de) erschienen, da-

runter 48 Neuspender. 79 Blutkonserven konnten entnommen werden. 

 
 

16. Dezember 2013 
„‘Furchtbare Juristen‘ oder ‚Das Strafvereitelungskartell‘“ – Vortrag von 
Prof. Dr. Ingo Müller in der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen 
 
Am Dienstag, dem 4. Februar 2014, um 15.30 Uhr wird Herr Professor Dr. Ingo 
Müller in der Aula der Fachhochschule einen Vortrag über Juristen im Staats-
dienst der Bundesrepublik Deutschland halten, denen es gelang, ihre Nazi-
Vergangenheit zu verschleiern und zu beschönigen und im Nachkriegs-
deutschland Karriere zu machen. 

 

 
 

20. Dezember 2013 
Abschied von Bad Münstereifel – Direktorin wechselt zum Landesjustiz-
prüfungsamt 
 
Justizminister Thomas Kutschaty hat heute (20. Dezember 2013) die Direktorin 
der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen, Dr. Corinna Dylla-
Krebs, zur Leitenden Ministerialrätin in der Funktion der geschäftsführenden 
Vertreterin des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes Nordrhein-
Westfalen ernannt. Das Landesjustizprüfungsamt ist dem Justizministerium 
Nordrhein-Westfalen angegliedert und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Da das 
Landesjustizprüfungsamt u.a. die Examensprüfungen für die Studiengänge 
Rechtspflege und Strafvollzug und für den Amtsanwaltslehrgang abnimmt, wird  

              Frau Dr. Dylla-Krebs der Fachhochschule verbunden bleiben. 
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23.2 

Pressespiegel 

 

 
Rheinische Post vom 16. März 2013 
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Kölner Stadtanzeiger vom 16./17. März 2013 
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Kölnische Rundschau vom 15. März 2013 

 
 
 
 
 

 
Kölnische Rundschau vom 23. März 2013 
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Kölnische Rundschau vom 2. April 2013 
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Kölnische Rundschau vom 2. November 2013 
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Bad Münstereifel - 18.12.2013 
BLUTSPENDE IN BAD MÜNSTEREIFEL 

 

Lehrer und Studenten zur Ader gelassen 

 
Blutspende 
Foto: Schumann (Symbolbild) 

106 Angehörige der Bad Münstereifeler Fachhochschule für Rechtspfle-
ge, überwiegend Studierende, aber auch Mitarbeiter und Dozenten, ha-
ben in der Aula für das Deutsche Rote Kreuz Blut gespendet. Die Aktion 
soll im Sommer wiederholt werden. 

Mit einer guten Tat endet das Jahr in der Fachhochschule für Rechtspflege. 106 An-
gehörige der Einrichtung, überwiegend Studierende, aber auch Mitarbeiter und Do-
zenten, haben in der Aula für das Deutsche Rote Kreuz Blut gespendet.  

Die beiden Blutspende-Beauftragten des DRK-Ortsvereins, Wilfried Simon und Winf-
ried Klippel, sowie FH-Direktorin Dr. Corinna Dylla-Krebs, seien restlos begeistert 
gewesen. „Die Studenten haben aktive Nächstenliebe praktiziert“, sagte die Direkto-
rin, die die Idee zu der Aktion hatte. Erster Spender war Hausmeister Rolf Behrend.  

„Ich hatte anfangs ein wenig Bammel, am Ende war es aber nur ein kleiner Pieks“, 
sagte Angela Sidiki aus Euskirchen. Die Aktion soll im Sommer wiederholt werden. 
(ksta) 

Artikel URL: http://www.ksta.de/bad-muenstereifel/blutspende-in-bad-muenstereifel-lehrer-und-studenten-zur-ader-
gelassen,15189142,25659752.html 
 

 
 

  

http://www.ksta.de/bad-muenstereifel/blutspende-in-bad-muenstereifel-lehrer-und-studenten-zur-ader-gelassen,15189142,25659752.html
http://www.ksta.de/bad-muenstereifel/blutspende-in-bad-muenstereifel-lehrer-und-studenten-zur-ader-gelassen,15189142,25659752.html


 

130 

 

 

 
 
  



 

131 

 

Anlage 1: 
 

Professoren, Dozentinnen und Dozenten  
(Stand: 31. Dezember 2013) 

 

Name Vorname Dienstbezeichnung 

 

Schwerpunkte der Lehrtätigkeit bzw. 
sonstigen Aufgaben 

Achenbach 
 

Kai Justizamtmann FHR und/oder AZJ: 
SVR, KOR, ZVR 
 
IT-Aufgaben 
 

Bannert 
(seit dem 01.08.2013) 

Beate Justizoberinspektorin FHR und/oder AZJ: 
SVR, GBR, ÖDR, StR, GSO 
 

Bast 
 

Klaus Richter  
am Amtsgericht  

FHR: 
BGB I–III, FAR, ZPR 
 

Dr. Becker Matthias Professor FHR: 
BGB I–III, FAR, NLR, IPR, ZPR, VIR 
 

Birx 
 

Michael Oberregierungsrat FHR: 
BWL, KLR, Rechnungswesen, Investiti-
onsrechnung, EPOS.NRW 
 

Buttgereit 
 

Elke Justizamtsrätin FHR und/oder AZJ: 
FAR, HRR, NLR, ÖDR 
 

Dr. Cassone 
(seit dem 10.09.2013) 

Stefan Oberregierungsrat FHR: 
ZR, VR 
 
 

Cürten Ulrike Leitende  
Regierungsdirektorin 
 
Ständige Vertreterin 
der Direktorin der FHR 
und stellvertretende 
Leiterin des AZJ 
 

FHR: 
VR, StVerwR, StR, BGB I, II 
 
FHR und AZJ: 
Leitungsaufgaben 

Dappozzo 
 

Barbara Justizamtsrätin FHR und/oder AZJ: 
VWS, GBR, ZPR, InsO, ZVR, VIR 
 
Verfahrenspflegestelle Mobiliarvollstre-
ckung 
 

Dohmen 
(bis 31.08.2013) 

Hans  
Jürgen 
 

Oberstaatsanwalt 
 

FHR: 
StR, StPO, ZPR, StVR 
 
Leitung des fachwissenschaftlichen 
Studiums für den Amtsanwaltsdienst, 
Leiter des Zentrums für empirische For-
schung 
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Dormann Andreas Regierungsrat 
 

FHR: 
Leiter des IT-Zentrums 
 
Leitung der Verfahrenspflegestellen 
„IT-ZVG“ und „RASYS“, der Bundesar-
beitsgemeinschaft E-Learning der Fach-
hochschulen für den öffentlichen Dienst 
in Deutschland  
 

Dr. Ehlers 
 

Thorsten Richter  
am Amtsgericht 

FHR: 
BGB I-IV, ZPR 
 

Dr. Els 
 

Frank Professor FHR: 
StR, StPO, BGB I-III, FAR, ZPR, VIR 
 

Fischer 
 

Dagmar Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
HRR, WBK, ZVR, NLR 
 

Dr. Fritsche 
 

Ingo Professor FHR: 
BGB II und III, NLR, WPR 
 
IT-Aufgaben 
 

Dr. Fuhrmann 
(seit dem 01.08.2013) 

Sebastian Richter  
 

FHR: 
ABR, ZPR 
 
AZJ: 
FAR 
 

Gutschmidt 
 

Bernhard Oberregierungsrat  FHR: 
HRR, ZPR, SVR 
 

Henderson Michael Richter FHR: 
BGB I–III, FAR, ZPR 
 

Dr. Jacobi 
 

Knut Professor 
 
 

FHR: 
BGB I-V, IPR, WPR, StR, StPO 

Jenisch 
(seit dem 01.12.2013) 

Oliver Staatsanwalt FHR: 
StPO,  StVR 
 

Dr. Kathstede 
(seit dem 01.08.2013) 

Gerd Richter 
am Amtsgericht 

FHR: 
BGB I-II, ZPR I-II, FAR 
 

Kerkmann 
 

Astrid Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
KOR, ÖDR, ZPR, FAR, VWS 
 

Kerkmann 
 

Heinz-
Georg 

Amtsanwalt FHR und/oder AZJ: 
StR, SVR, StVR, ÖDR 
 

Klos Hans  
Dieter 

Justizoberamtsrat FHR und/oder AZJ: 
KOR, ZVR, InsO 
 

Knabenschuh 
 

Christiane Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
KOR, ÖDR, StR, GSO 
 

Koep 
 

Marika Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
KOR, ÖDR, VWS 
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Kremer Ralf Richter  
am Oberlandesgericht  

FHR: 
BGB I–III, FAR, StR 
 

Lamberz 
(bis 31.12.2013) 

Markus Richter 
am Amtsgericht 

FHR: 
BGB I-III, ZPR, FAR, IPR, StR, StPO 
 

Lechner-Jonas 
 

Almut Regierungsrätin FHR: 
PSYCH, KOM 
 

Lenze-Müller 
 

Stefanie Justizoberinspektorin FHR und/oder AZJ: 
GBR, KOR, ÖR, GSO 
 

Dr. Münster Peter  
 

Professor FHR: 
StVerwR, StR, VR 
 

Dr. Neukirchen 
 

Christoph Professor FHR: 
BGB I-III, FAR, NLR, IPR, StR, StPO, 
 
Leitung des fachwissenschaftlichen 
Studiums für den Amtsanwaltsdienst 
 

Nolte-Gehlen 
 

Beate Regierungsdirektorin FHR: 
PSYCH, KRIM, KOM 
 
Studienberatung 
 

Pannen 
 

Ralf Justizoberamtsrat 
 

FHR und/oder AZJ: 
HRR, ÖR, ÖDR, VWS, WBK, Gerichts-
organisation 
 
- Organisationsaufgaben AZJ 
- Beauftragter für pädagogisch- 
  didaktische Angelegenheiten 
 

Ramm 
 

Robert Oberregierungsrat  FHR: 
GBR, ZPR, VIR 
 

Dr. Roentgen Frederik Professor 
 

FHR: 
BWL, KLR, Rechnungswesen, Investiti-
onsrechnung 
 
Sprecher des Fachbereichsrats 
Strafvollzug 
 

Rokitta-Liedmann 
 

Marlies Oberregierungsrätin FHR: 
ZVR, ZPR, NLR 
 

Rybarczyk 
(bis 31.07.2013) 

 

Jennifer Oberregierungsrätin FHR: 
VR, StVerwR, StR, BGB I, II 
 

Schäfersküpper 
 

Michael Regierungs-
oberamtsrat 

FHR: 
PV, AV, Soziale Sicherung, Vollstre-
ckung, Datenschutz 
 

Dr. Schlüter 
(seit dem 15.08.2013) 

 

Roland Richter 
 
 
 
 

FHR: 
ABR, ZPR 
 
AZJ: 
FAR 
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Schmidt Thomas Justizoberamtsrat  FHR und/oder AZJ: 
KOR, HRR 
 
Leitung „Justiz-Online Webauftritte“ und 
„Justiz intern“, Verfahrenspflegestelle 
Mobiliarvollstreckung 

I    

Schröder 
 

Bernhard Justizoberamtsrat FHR und/oder AZJ: 
VWS, GBR, ZVR 
 

Dr. Schulte-Bunert Kai Professor 
Richter 
 am Amtsgericht  
 

FHR: 
BGB I–V, ZPR, ÖR, IPR 
 
Sprecher des Fachbereichsrats 
Rechtspflege 

 

Schweda 
 

Holger Richter  
am Landgericht 

FHR: 
BGB I–V, ZPR, ÖR, ÖDR, WPR, 
StR, StPO, VIR 
 

Simon 
 

Stefanie Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
ÖDR, KOR, FAR,VWS, ZVR 
 

Steffen 
 

Manfred Justizoberamtsrat FHR und/oder AZJ: 
GBR, ZVR, NLR, FAR 
 

Stieve 
 

Sonja Justizoberinspektorin FHR und/oder AZJ: 
ZVR, NLR, KOR, HRR, StR 
 

Stürmann 
 

Simone Justizamtfrau  FHR und/oder AZJ: 
SVR, VWS, KOR, InsO, ÖR, GSO 
 

Dr. Tauberger André Professor 
 

FHR: 
BWL, WBK, Strategisches und operati-
ves Controlling, KLR, Investitionsrech-
nung, Organisation und Organisations-
entwicklung 
 
Leiter des Zentrums für Betriebswirt-
schaft 
 

Thavisin 
(bis 31.08.2013) 
 

Tim Richter  
am Landgericht 

FHR: 
BGB I–III, FAR, ZPR, StR 
 

Theißen-Fuß 
 

Aloisia Justizamtfrau FHR und/oder AZJ: 
HRR 
 

Thimm Ulrich Oberregierungsrat 
 
 

FHR: 
PV, VV, HHR 
 
Stellvertretender Sprecher des 
Fachbereichsrats Strafvollzug 
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Walter 
 

Elfriede Oberregierungsrätin 
 
 

FHR: 
NLR, VIR, KOR 
 
FHR und AZJ: 
Organisation der Lehre 
 
Stellvertretende Sprecherin des 
Fachbereichsrats Rechtspflege 
 

Wiesel 
 

Margret Oberregierungsrätin 
 
 

FHR: 
KOR, NLR 
 
Gleichstellungsbeauftragte 
 

Zimmermann Alexandra Justizoberamtsrätin  FHR und AZJ: 
SVR, GBR 
 

Zielezny 
 

Christof Regierungs-
oberinspektor 

FHR: 
PV, AV, VV 
 

 
 
 
 
 
Abkürzungen: 

ABR - Allgemeines Bürgerliches Recht 
AV -Arbeitsverwaltunhg 
BGB - Bürgerliches Gesetzbuch 
BWL - Betriebswirtschaftslehre 
FAR - Familienrecht 
GBR - Grundbuchrecht 
GSO - Geschäftsordnung 
HR – Haushaltsrecht 
HRR - Handelsregisterrecht 
InsO - Insolvenzrecht 
IPR - Internationales Privatrecht 
KLR - Kosten- und Leistungsrechnung 
KOM - Kommunikation 
KOR - Kostenrecht 
KRIM - Kriminologie 
NLR - Nachlassrecht 
ÖDR - Öffentliches Dienstrecht 
ÖR - Öffentliches Recht 

 
PSYCH - Psychologie 
PV - Personalverwaltung 
RASYS - Rechtsantragstellensystem 
StPO - Strafprozessordnung 
StR - Strafrecht 
StVerwR - Staats- und Verwaltungsrecht 
StVR - Straßenverkehrsrecht 
StR – Strafrecht 
SVR - Strafvollstreckungsrecht 
VIR - Vollstreckungs- und Insolvenzrecht 
VR - Vollzugsrecht 
VV - Vollzugsverwaltung 
VWS - Verwaltungssachen 
WBK - Wirtschafts- und Bilanzkunde 
WPR - Wertpapierrecht 
ZPR – Zivilprozessrecht 
ZVG - Zwangsversteigerungsgesetz 
ZVR – Zwangsversteigerungsrecht 
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Anlage 2: 
 
 

Hauptberufliche sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
(Stand: 31. Dezember 2013) 

 
 

Name Vorname Dienstbezeichnung Aufgabenfeld 

Romeike Heike Regierungsrätin Geschäftsleiterin 

Arends Margret Justizbeschäftigte Kanzlei und Allgemeine 

Verwaltungsaufgaben 

Cerniglia Gina Justizbeschäftigte Geschäftsstelle 

Duell Albert Justizamtsinspektor Allgemeine Verwaltungsauf-

gaben - Sachbearbeitung 

Glos Gabriele Justizbeschäftigte IT-Aufgaben 

Groß Elke Justizamtsinspektorin Allgemeine Verwaltungsauf-

gaben - Sachbearbeitung 

Heck Claudia Justizbeschäftigte Kanzlei  

Heck Heinz Justizamtsinspektor IT-Sachbearbeitung;  

Koordination der Systembe-

treuung der IT-Anlagen 

Hein Angelika Justizbeschäftigte Vorzimmer  

Jungmann Marion Justizbeschäftigte Kanzlei  

Krämer Carmen Justizbeschäftigte Kanzlei und Allgemeine 

Verwaltungsaufgaben 

Müller Timo Justizvollzugsobersekretär Allgemeine Verwaltungsauf-

gaben - Sachbearbeitung 

Pape-

Schlich 

Roswitha Justizbeschäftigte IT-Aufgaben 

Schmitz Marlene Justizbeschäftigte Bücherei 

Schneider Ralf Justizamtsinspektor Allgemeine Verwaltungsauf-

gaben - Sachbearbeitung 

Sigel Astrid Justizamtsinspektorin Allgemeine Verwaltungsauf-

gaben – Sachbearbeitung 

Stenshorn Sonja Justizamtsinspektorin Allgemeine Verwaltungs-

aufgaben - Sachbearbeitung 
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Truckenbrodt 
(seit dem 

01.10.2013) 

Michael Justizamtmann Stellvertretender 

Geschäftsleiter 

Ulrich Bernd Justizbeschäftigter Systembetreuung der  

IT-Anlagen 

Vogel Margarete Justizbeschäftigte Allgemeine  

Verwaltungsaufgaben 

Behrend Rolf Justizbeschäftigter Haus- und Hofdienst 

Lückerath  Walter Justizbeschäftigter Haus- und Hofdienst 

Marschollek  Theo Justizbeschäftigter Haus- und Hofdienst 

Mörsch Karl-Heinz Justizbeschäftigter Haus- und Hofdienst 

Barion Brigitte Justizbeschäftigte Reinigungsdienst 

Battaglioli Stefanie Justizbeschäftigte Reinigungsdienst 

Blindert  Waltraud Justizbeschäftigte Reinigungsdienst 

Gassen Brigitte Justizbeschäftigte Reinigungsdienst 

Hurtz  Josepha Justizbeschäftigte Reinigungsdienst 
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Anlage 3: 

 

 

 

Grußwort 

von 

Frau Generalstaatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz 

 

auf der 

Diplomierungsfeier 2013 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Frau Dr. Dylla – Krebs,  

sehr geehrte, liebe Diplomandinnen und Diplomanden,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

jeder Mensch braucht Zeiten und Tage, die seinen Alltag unterbrechen, Tage, die im 

Fluss der Zeit etwas Besonderes sind.  

Im Wochenrhythmus  ist dies das Wochenende bzw. der Sonntag. Im Jahresrhyth-

mus sind es die gesetzlichen Feiertage, Geburtstage, die Ferien, traditionelle Feste 

im Familien- oder Freundeskreis.  

Und auch in jedem Lebensverlauf gibt es einige ganz besondere Tage, z. B. die Ein-

schulung, der Schulabschluss, die Hochzeit.  

 

Diese ganz besonderen Tage markieren unser Leben in ein Vorher und ein Nachher. 

Es sind die Tage, an die man sich immer wird erinnern können.  

Und einen solchen Tag erleben Sie, liebe Diplomandinnen und Diplomanden, heute!  

 

Es ist wunderbar, dass die heutige Diplomierungsfeier hier in einem so festlichen und 

großen Rahmen ausgerichtet wird.  
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Ich freue mich und fühle mich geehrt, hier und heute bei dieser Feier ein Grußwort 

sprechen zu dürfen.   

 

Für Sie – liebe Diplomandinnen und Diplomanden – ist nun heute einer der ganz be-

sonderen Tage! Er wird ihnen Anlass geben zurückzublicken.  

 

Sie haben ihre dreijährige Studienzeit weitgehend hier verbracht. Sie haben in ge-

schützter Atmosphäre und landschaftlich schöner Umgebung ihre Ausbildung absol-

vieren können. Von vielen Besuchen hier in Bad Münstereifel glaube ich zu wissen, 

dass es hier eine besondere Atmosphäre gibt. 

Sie leben nicht anonym, wie heute oft in den großen und vielfach persönliche Kon-

takte nicht unbedingt fördernden Universitäten und anderen Fachhochschulen.  

Sie sind  qualifiziert in kleinen Gruppen ausgebildet worden und haben sowohl zu 

den Dozentinnen und Dozenten als auch untereinander gewiss schnelle und gute 

Kontakte knüpfen können. 

 

Auch wenn jeder Mensch dazu neigt, in der Rückschau vieles einfacher, „rosiger“ zu 

sehen, bin ich mir sicher, dass es bei jedem und jeder von Ihnen sicher auch Zeiten 

während der Ausbildung gegeben hat, in denen sie gezweifelt haben, ob sie die rich-

tige Entscheidung getroffen haben, in denen Ihnen der Lehrstoff über den Kopf ge-

wachsen ist, in denen Sie vielleicht sogar an einen Abbruch der Ausbildung gedacht 

haben. 

 

Aber dies ist jetzt vorbei! Mit Erfolg haben Sie alle Ihre Ausbildung abgeschlossen. 

Und ich bin sicher, dass es Ihnen wie so vielen Ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger 

gehen wird:  

Wenn sie später von Bad Münstereifel erzählen, bekommen sie glänzende Augen.  

Auch Ihnen wird es so gehen; Sie werden sich immer gerne an die Zeit hier erinnern 

und die hier geknüpften Verbindungen und Freundschaften werden Sie ihr weiteres 

Berufs – und Privatleben begleiten.  
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Aber diese ganz besonderen Tage in einem Leben lassen einen nicht nur zurückbli-

cken. Sie geben auch Anlass nach vorne zu blicken. Für Sie ist es der Wechsel von 

der Kommilitonin/dem Kommilitonen zur Kollegin/zum Kollegen!   

 

Wodurch zeichnet sich dieser Wechsel aus? 

Auch wenn Sie alle in den fachpraktischen Ausbildungsabschnitten den Alltag einer 

Behörde schon phasenweise kennen gelernt haben, so sind Sie jetzt in einer ande-

ren, neuen  Situation: 

Jetzt werden Sie eine andere Stellung haben, Sie sind nicht mehr die Anwärterin 

oder der Anwärter sein. Sie werden zur Kollegin oder zum  Kollege. Und was bedeu-

tet das? Das Wort Kollege hat lateinische Wurzel und setzt sich ursprünglich zu-

sammen aus den lateinischen Worten con und lex, legis, was so viel bedeutet „wie 

gemeinsam unter einem Gesetz stehen“. 

 

Daraus ist das Wort Kollege entstanden: Gemeinsam unter einem Gesetz stehen!  

Gemeint sind hiermit wohl nicht die für alle gleichermaßen geltenden Gesetze. Ge-

meint sind hier vielmehr die Gesetzmäßigkeiten oder die Ordnungen einer Behörde.  

 

Auch der Begriff Kommilitone hat im Übrigen lateinische Wurzeln und bedeutet so 

viel wie „Mitsoldat“, wobei ich nicht glaube, dass es in Ihrer Ausbildung militärisch 

zugegangen ist.   

 

Gemeinsam unter einem Gesetz stehen:  

Das ist für Kolleginnen und Kollegen in einer Behörde zum einen die rein organisato-

rische Seite, jede und jeder hat nach der Geschäftsverteilung ein zugeschriebenes 

Pensum, bekommt durch Vertretungspläne zu wissen, wer wann in welchem Umfang 

zu vertreten ist, wer sie oder ihn im Falle  von Urlaub, Fortbildung oder Krankheit ver-

treten wird. 

Jede und jeder weiß, was ihre und seine Aufgabe ist,…… und auf Sie werden vielfäl-

tige Aufgaben zukommen.  

Sie werden in Gerichten, Staatsanwaltschaften und Vollzugsanstalten mit komplexen 

und verantwortungsvollen Aufgaben befasst werden.  
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Ich könnte jetzt hier alle Ihre vielfältigen Arbeitsgebiete in den Gerichten im Grund-

buch, im Familiengericht, im Nachlass, in der Strafvollstreckung in Jugendsachen, 

bei den Staatsanwaltschaften in dem großen Bereich der Strafvollstreckung gegen 

Erwachsen oder Heranwachsende, soweit diese nach dem allgemeinen Strafrecht 

verurteilt oder aus der Vollstreckung nach dem Jugendgerichtsgesetz herausge-

nommen worden sind, sowie in den Vollzugsanstalten im gehobenen Vollzugs- und 

Verwaltungsdienst im Einzelnen darstellen.  

 

Exemplarisch möchte ich – vor dem Hintergrund meines eigenen beruflichen Werde-

ganges als langjährige Dezernentin bei der Staatsanwaltschaft in einer Jugendabtei-

lung, als Sonderdezernentin zur Verfolgung von Sexualdelikten sowie der organisier-

ten Kriminalität – hier nur einen Bereich und damit gleichzeitig auch eine Schnittstelle 

zwischen den Diplomandinnen und Diplomanden der Rechtspflege und denen des 

gehobenen Vollzugs – und Verwaltungsdienstes herausgreifen: 

Es ist der Bereich der Strafvollstreckung. Hier sind Sie ganz nah am Menschen.  

Dabei habe ich weniger die Fälle vor Augen, in denen zeitnah zu einer effektiven 

Strafvollstreckung Freiheitsstrafen ohne Strafaussetzung zur Bewährung einzuleiten 

und zu vollstrecken sind. Eher denke ich hier an die Fälle der Vollstreckung von 

Geldstrafen. 

Sie werden hier mit Stundungs- und Ratenzahlungsanträgen konfrontiert werden und 

Sie werden mit Augenmaß eine effektive Strafverfolgung einerseits, aber anderer-

seits auch soziale Gesichtspunkte berücksichtigen müssen.  

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich die relativ junge Allgemein Verfügung des Jus-

tizministeriums Nordrhein-Westfalen zur Abwendung von der Ersatzfreiheitsstrafe 

durch freie Arbeit anführen. Danach soll in Fällen, in denen eine rechtskräftig erkann-

te Geldstrafe nicht gezahlt wird oder gezahlt werden kann, die Vollstreckung von Er-

satzfreiheitsstrafen ultima ratio sein. Es sollen – verkürzt gesagt – vor der Vollstre-

ckung alle Mittel durch enge Einbindung auch des ambulanten sozialen Dienstes der 

Justiz ausgeschöpft werden, um die Vollstreckung zu vermeiden, oder - sollte eine 

Vollstreckung angeordnet worden sein – noch im Vollzug nach Möglichkeiten der 

Abwendung bzw. der Verkürzung gesucht werden.  
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Diese und viele andere verantwortungsvolle Aufgaben werden auf sie zukommen, 

aber dafür haben sie hier das notwendige Handwerkszeug erhalten und durch Ihr 

Examen bewiesen, dass Sie es gut beherrschen.  

 

Aber was erwartet Sie als Kollegin, als Kollege noch? Das sind die so wichtigen un-

geschriebenen Gesetze einer Behörde. Das ist das nähere und weitere Arbeitsum-

feld, es sind die anderen Kolleginnen und Kollegen! Wie finde ich mich in diesen 

Kreis ein? Wie erkenne ich die ungeschriebenen Gesetze?  

 

Diese erkennt man nicht sofort, und sie sind auch in jeder Behörde anders. Es gibt 

mit Gewissheit kein Patentrezept für den Weg, in einer Behörde heimisch zu werden, 

sich wohl zufühlen und gute Arbeit zu leisten. Aber gestatten Sie mir – und ich bin 

seit über 35 Jahren in verschiedenen Behörden tätig gewesen bzw. tätig - ihnen drei 

Empfehlungen zu geben.  

 

1. 

Eine gute und offene Kollegialität ist Lebensqualität. Der Satz des US –

amerikanischen Journalisten Mulford aus dem 19. Jahrhundert hat nach wie vor Gel-

tung. Er lautet: „In vielen Berufen sind die Kollegen die wirklichen Verwandten, sie 

fühlen sich untereinander weit mehr zu Hause als an dem Ort, den sie ihr Heim nen-

nen, wo sie schlafen, essen und einen öden Sonntag verbringen“. 

Bei diesem Satz fiel mir eine Begebenheit ein, die ich vor einigen Jahren erlebt habe: 

Ich war in einem Büro mit einem Beamten und einer Beamtin. Der Beamte stand 

unmittelbar vor dem Eintritt in den Ruhestand, und er sagte in Beziehung auf seine 

langjährige Kollegin: „Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wenn die (gemeint war die Kol-

legin) morgens ins Büro kommt, merke ich sofort – auch wenn sie noch nichts gesagt 

hat – wie sie an dem Tag „drauf“ ist.“   

Beobachten Sie deshalb ihr Arbeitsumfeld und seien sie offen für ihre Kolleginnen 

und Kollegen aus allen Dienstbereichen. Damit stärken Sie das für jede Behörde so 

wichtige „Wir – Gefühl“.   
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2. 

Suchen Sie sich unter den Kolleginnen und Kollegen vertraute Personen. Personen, 

zu denen sie – und das nicht nur in der Anfangszeit – gehen können, die sie um ei-

nen fachlichen (und vielleicht auch einen persönlichen)  Rat bitten können. Haben 

Sie umkehrt aber auch die wichtigen „Fünf – Minuten“ – auch wenn es manchmal 

länger wird – Zeit für Fragen der Kolleginnen und Kollegen.  

 

3. 

Gehen Sie mit wachen Augen durch die Behörde. Hinterfragen Sie Arbeitsabläufe, 

die Sie nicht verstehen, scheuen Sie sich nicht, neue Idee in guter Weise einzubrin-

gen.  

Denn der alte Beamtengrundsatz: „Das haben wir schon immer so gemacht“, bedarf 

gelegentlich eines neuen Impulses. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die älteren Kol-

leginnen und Kollegen nicht mehr auffallen.  

 

 

Ich wünsche Ihnen allen, dass es Ihnen gut und schnell gelingt, sich zusammen mit 

ihren Kolleginnen und Kollegen in die ungeschriebenen Gesetze der jeweiligen Be-

hörde einzufinden. 

 

Ich wünsche Ihnen ältere Kolleginnen und Kollegen, die Sie auf Ihrem Weg in den 

Behördenalltag in guter Weise begleiten und die Ihnen Vorbilder werden.  

 

Ich wünsche Ihnen den Mut,  berechtigte Anliegen anzusprechen.  

 

Ich wünsche Ihnen auch in Ihrem privaten Bereich alles Gute. Bleiben sie bitte auch 

Privatperson, versuchen sie eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben 

zu finden.  

Pflegen Sie Freundschaften und Hobbys, denn auch wenn der Beruf  - gerade im 

Einstieg – sicher wichtig und fordernd ist, ein ausgeglichenes persönliches Umfeld ist 

wichtig und macht nach einem stressigen Bürotag den Kopf wieder frei. 

Halten Sie sich den vielen sicherlich bekannten Satz von Eugen Roth immer vor Au-

gen: 
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„Ein Mensch sagt – und ist stolz darauf – er geht in seinen Pflichten auf. Bald aber 

nicht mehr ganz so munter, geht er in seinen Pflichten unter“.  

Soweit darf und wird es bei Ihnen nicht kommen!  

 

Ich schließe mit meinen herzlichsten Glückwünschen für sie, liebe Diplomandinnen 

und Diplomanden,  ich  wünsche Ihnen für den Übergang vom Kommilitonen zum 

Kollegen, von der Kommilitonin zur Kollegin alles Gute und für Ihren weiteren berufli-

chen Lebensweg viel Erfolg und das Quäntchen Glück, das jeder von uns braucht.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   
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Anlage  4: 

 
 
 

Grußwort 

von 

Herrn Staatssekretär Karl-Heinz Krems 

- vorgetragen von Ministerialdirigent Peter Kamp - 

 

 zum  

 

2. Amtsanwalts-Symposium 

an der 

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

 

am 28. Februar 2013 in Bad Münstereifel 

 
 

     Es gilt das gesprochene Wort! 
 

 

Anrede, 

 

es ist mir eine besondere Freude, heute dieses Grußwort im Namen der  

Landesregierung an Sie zu richten, auch im Namen von Herrn Justizminister Thomas 

Kutschaty, der Ihnen seine herzlichsten Grüße übermitteln lässt.  

 

Zum zweiten Mal findet dieses Symposium an unserer Fachhochschule für Rechts-

pflege in Nordrhein-Westfalen statt. Das ist nicht nur wegen der aktuellen Themen 

und der hochkarätig besetzten Riege der Referenten ein erfreuliches Ereignis. Er-

freulich ist es auch, weil durch die Veranstaltung der Blick der Öffentlichkeit wieder 

einmal auf die Amtsanwaltschaft gelenkt wird und auf die bedeutende Rolle, die sie 

in der Strafjustiz unseres Landes spielt.  

 

Seit mehr als 100 Jahren ist Ihre Berufsgruppe eine tragende Säule unserer Strafjus-

tiz. Dennoch wissen die wenigsten Bürgerinnen und Bürger, wer in den 19 Staatsan-
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waltschaften im Lande die Last der Strafverfolgung im Bereich der so genannten All-

tagskriminalität tatsächlich schultert. Ob Diebstahl, Betrug oder Trunkenheitsfahrt, ob 

Körperverletzung oder Beleidigung - mehr als eine halbe Million Ermittlungsverfahren 

werden jedes Jahr von unseren Amtsanwältinnen und Amtsanwälten bewältigt. Sie 

sind es auch, die in der schwarzen Robe die Anklage vor dem Amtsgericht vertreten. 

Sie kümmern sich also um den sprichwörtlichen „Otto Normalverbraucher", wenn er 

es mit der Strafjustiz zu tun bekommt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die nicht 

nur fachliches Rüstzeug erfordert, wie es hier an der Fachhochschule den Studie-

renden vermittelt wird. Sie verlangt auch besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang 

mit Menschen.  

 

Im Bereich der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaf-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen stellt der Amtsanwaltsdienst auf der Basis der 

PEBB§Y-Zahlen die am stärksten belastete Laufbahn dar. Zur Verstärkung des 

Amtsanwaltsdienstes sind daher mit den Haushalten 2011 und 2012 insgesamt 50 

zusätzliche Einstellungsermächtigungen für Rechtspflegeranwärterinnen und -

anwärter etatisiert worden. In den kommenden beiden Jahren sollen in entsprechen-

dem Umfang Planstellen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte eingerichtet werden; 

im Jahr 2014 20 Planstellen und 2015 nochmals 30 Planstellen. Mit diesen Stellen-

verstärkungen wird es gelingen, in Ihrer Berufsgruppe in etwa die Belastungsquote 

des gehobenen Justizdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei den 

Staatsanwaltschaften zu erreichen. Angesichts der schwierigen Haushaltssituation 

lassen diese Verbesserungen die besondere Wertschätzung für den Amtsanwalts-

dienst erkennen. 

 

Anrede, 

 

das heutige Symposium wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass unsere zu-

künftigen Amtsanwältinnen und Amtsanwälte auf ihre Aufgabe gut vorbereitet wer-

den. Unsere Anwärterinnen und Anwärter können heute nämlich einen Blick in ihre 

Zukunft werfen. Die elektronische Akte wird kommen und sie wird auch die Arbeits-

organisation der Amtsanwaltschaft vor ganz neue Herausforderungen stellen. Heute 

Nachmittag werden Sie dazu diskutieren können.  
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Auch mit dem Thema „Aggression im Straßenverkehr" ist das Symposium buchstäb-

lich am Puls der Zeit. Erst vor einem Monat hat der Verkehrsgerichtstag in Goslar 

über dieses drängende Problem diskutiert. Unfallforscher gehen davon aus, das eine 

aggressive Fahrweise die Ursache für rund ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todes-

opfern ist. Gefährliche Aggressionsfahrer frühzeitig als solche zu erkennen und „aus 

dem Verkehr zu ziehen", ist eine Aufgabe, die sich gerade in den Verhandlungen vor 

den Amtsgerichten häufig stellt.  

 

Heute Vormittag allerdings geht es um Wirtschaftskriminalität und damit um ein 

rechtspolitisches Thema, das der Landesregierung ganz besonders am Herzen liegt. 

Vielleicht hat ja die eine Amtsanwältin oder der eine Amtsanwalt in spe in diesem 

Feld Ambitionen? In den Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaften - auch in 

den Schwerpunktstaatsanwaltschaften - arbeiten auch Amtsanwälte und Amtsanwäl-

tinnen. Sie können zwar den Sitzungsdienst beim Landgericht nicht wahrnehmen. 

Der Bundesgerichtshof hat ihnen leider auch ein Fragerecht in der Hauptverhandlung 

nicht zubilligen wollen, aber sie sind unverzichtbar bei der Organisation umfangrei-

cher Ermittlungsverfahren, sie planen und leiten Durchsuchungen und Maßnahmen 

der Vermögensabschöpfung.  

 

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ist eine der Zukunftsaufgaben der Straf-

justiz. Über die Hälfte des in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesenen Ge-

samtschadens entfällt auf Wirtschaftsstraftaten. Bedenkt man, dass diese polizeili-

chen Daten das tatsächliche Ausmaß der Wirtschaftskriminalität nur eingeschränkt 

wiedergeben, weil zahlreiche Wirtschaftsstraftaten gar nicht in die polizeiliche Krimi-

nalstatistik eingehen, wird das ganze Ausmaß des volkswirtschaftlichen Schadens 

erkennbar. Sehr spannend ist vor diesem Hintergrund das Thema „Wirtschaftspiona-

ge", dem Sie sich nachher widmen wollen. Hier haben wir es mit Sicherheit mit einem 

großen Dunkelfeld zu tun.  

 

Wir fragen uns im Justizministerium seit geraumer Zeit, wie man mit den Mitteln des 

Rechts in diese Strukturen vordringen kann. Wie kann man das Dunkel aufhellen, 

wie Transparenz befördern und die Wirtschaft zu mehr Verantwortung drängen? Die 

Lösung liegt nach unserer Überzeugung darin, das Unternehmen selbst in die straf-
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rechtliche Haftung zu nehmen. Auf internationaler Ebene wird das seit langem gefor-

dert. Ein Blick über unsere Grenzen zeigt, dass inzwischen in allen unseren Nach-

barstaaten ein modernes Unternehmensstrafrecht eingeführt ist. Nur Deutschland 

steht zurück. Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen arbeitet an ei-

ner Bundesratsinitiative, um das zu ändern.  

 

Wir wollen damit wahrhaft „dicke Bretter bohren". Aber auch ein langer Weg beginnt 

mit dem ersten Schritt, sagen die Chinesen. Und wer weiß - vielleicht wird in ein paar 

Jahren jemand von Ihnen in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Nordrhein-

Westfalen in einem Team von Ermittlerinnen und Ermittlern an dem ersten großen 

Strafverfahren gegen ein Unternehmen beteiligt sein. Der erste Schritt dahin war für 

Sie dann vielleicht die Teilnahme an diesem Symposium.  

 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Veranstaltung jedenfalls „gutes Gelingen", vielfältige An-

regungen und spannende Diskussionen. 
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Anlage 5: 

 

IT-Ausbildung  

im fachwissenschaftlichen Studium der Rechtspflege 

 

Studium I 

Monat(e) Thema/ 
Fachverfahren 

Inhalt Stunden- 
zahl 

Vermittlungs-
methode 

August Lernplattform 
ILIAS 

Allg. Bedienung, Evaluation, 
referatsbegleitende Nutzung 

2 Selbststudium/ 
Informationsblatt 

Januar 
- Mai 

RASYS Grundlagen Antragsentwürfe zu 
ausgewählten Fällen in FAR und 
ZPR 

2 
4 

Selbststudium/ 
Fallbearbeitung am 
(eigenen) PC 

Februar RegisSTAR Grundlagen 4 Unterweisung in 
den IT-Räumen 

März/April IT- und  
Medieneinsatz 

Intranet/Internet, Juristische Re-
cherche, PowerPoint, Präsentati-
onstechniken  
(Vorbereitung auf die Fachrefera-
te) 

4 Unterweisung in 
den IT-Räumen 

Mai/Juni IT-MobiV Grundlagen 4 Unterweisung in 
den IT-Räumen  

Mai/Juni SolumSTAR Grundlagen 4 Unterweisung in 
den IT-Räumen 

 

 

Studium II 

November DS Strafzeit Strafzeitberechnungen  

im Fach SVR 

2 Selbststudium/ 

Fallbearbeitung am 
(eigenen) PC  

Dezember IT-ZVG Grundlagenschulung als Vorbe-
reitung auf die  

fachpraktische Ausbildung in 
Zwangsversteigerungssachen 

10 

(1 Tag) 

Unterweisung in 
den IT-Räumen 
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Anlage 6: 
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Anlage 7: 
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Anlage 8: 

 
Schriftenreihe der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

 
 
Die 1991 aufgelegte Schriftenreihe der Fachhochschule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen (ISSN 1434-3134, Deutsche Bibliothek Frankfurt) umfasst 

bislang 38 Bände. Sie stellt wissenschaftliche Arbeiten der Lehrenden sowie 

Ergebnisse von Forschungsprojekte und Tagungen zusammen. Zu beziehen 

sind die Werke über die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen, 

Schleidtalstraße 3, 53902 Bad Münstereifel, Tel. 02253 318-115, Fax 02253 

318-146 oder per E-Mail poststelle@fhr.nrw.de.  

Band 38 
André Tauberger 
Bilanzen lesen und verstehen 
Teil 1: Grundzüge der Finanzbuchhaltung 
207 Seiten, Preis: 11,00 € 

Band 37 
Christian Dohmen/Hans-Jürgen Dohmen 
Devianz, Delinquenz und Kriminalität im Jugendalter 
245 Seiten, Preis: 12,00 € 

Band 36 
Manfred Steffen 
Auslandsgesellschaften, Untersuchungsergebnisse des Forschungsprojekts 
118 Seiten, kostenlos 

Band 35 
Ralf Pannen, Manfred Steffen 
Evaluation der Justizfachangestelltenausbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen -EVA JFA-, Abschlussbericht 
127 Seiten, kostenlos 

Band 34  
Ralf Pannen 
Einführung in die Grundlagen des Öffentlichen Dienstrechts in Nordrhein-
Westfalen 
2. überarbeitete Auflage 2009, 144 Seiten, 8,00 EUR 

 

mailto:poststelle@fhr.nrw.de
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Band 33 
Peter Dyrchs/Jürgen Dohmen 
ABC des Strafverfahrens - Ein Lehrbuch, 347 Seiten, 15,00 EUR 

Band 32 
Nicole Birkholz 
Einblicke in die Vollzugsverwaltung: Das Arbeitsbetriebswesen in 
nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten 
221 Seiten, 12,00 EUR, vergriffen 

Band 31 
André Tauberger 
Controlling - Managementinstrument für die öffentliche Verwaltung 
305 Seiten, 14,00 EUR 

Band 30 
Nicole Popenda 
Haushaltsrecht in Haushaltsaufstellung und Haushaltsvollzug 
am Beispiel des Justizvollzuges in Nordrhein-Westfalen 
140 Seiten, 8,00 EUR 

Band 29 
Peter Dyrchs 
Briefe an Passionara - Juristische Entdeckungen 
Band IV "Ein Leitfaden zum Halten juristischer Referate und zur Anferti-
gung juristischer Hausarbeiten" 

Band 28 
Holger Schweda 
Staats- und Verfassungsrecht (PDF-Datei zum Download) 
6. Auflage, 2006 

Band 27 
Heribert Blum 
Die Straftaten im Straßenverkehr 
sowie ein Überblick über das Ordnungswidrigkeitenrecht 
2. Auflage, 2009, 853 Seiten, 29,00 EUR 
 
Band 26 
Dieter Leesmeister 
Grundbuchrecht „Keine Angst vor GBR-Klausuren!“, 11,00 EUR 
 
Band 25 
Peter Dyrchs 
Briefe an Passionara - Juristische Entdeckungen 
Band II "Bürgerliches Recht, Allgemeiner Teil" 
15,00 € 
 
 
 

http://www.fhr.nrw.de/publikationen/schriftenreihe/Staats-und_Verfassungsrecht.pdf
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Band 24 
Schlussbericht zum Forschungsprojekt Rechtsanwalts- und 
Notarbefragung 
Projektleitung: Peter Dyrchs, Walter Frey, Beate Nolte-Gehlen, vergriffen  
 
Band 23 
Peter Dyrchs 
Briefe an Passionara - Juristische Entdeckungen 
Die Leiden und Leidenschaften einer Studentin auf ihrem Weg ins Jura-
studium 
Band I "Juristische Methodik, Juristisches Lernen, Juristische Klausuren" 
15,00 EUR 

 
Band 22 
Ingo Fritsche 
Einführung in das Wohnungsmietrecht, 2003 
10,00 EUR 
 
Band 21 
Rudolf Streuer 
Einführung in das Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsrecht 
2002,  5,00 EUR 
 
Band 20 
Schlussbericht zum Forschungsprojekt Bürgerbefragung in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit 
Projektleitung: Peter Dyrchs, Walter Frey, Beate Nolte-Gehlen, vergriffen 
 
Band 19 
25 Jahre Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
mit 17 Beiträgen aus dem Fachbereich Rechtspflege, 2002 
Redaktion: Bernd Klüsener 
kostenlos 
 
Band 18 
Volker Busch 
Einführung in die Grundlagen des Handels-, Gesellschafts- und Register-
rechts 
Hand- und Studienbuch für Handelsregistersachen, 4. ergänzte und überarbei-
tete Auflage, 2007, 20,00 EUR 
 
Band 17 
Peter Dyrchs 
Briefe an Passionara - Juristische Entdeckungen 
Die Leiden und Leidenschaften einer Studentin auf ihrem Weg ins Jura-
studium 
Band II "Juristisches Lernen und Klausurenschreiben" 
ist in Band 23 aufgegangen 
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Band 16 
Hanno Allolio/Udo Hintzen/Peter Metzen 
Insolvenzrecht 
Insolvenzverfahren, Insolvenzplan, Verbraucherinsolvenzverfahren, Rest-
schuldbefreiungsverfahren, 4. überarbeitete und ergänzte Auflage, 2004, 
20,00 EUR; für Studierende: 18,00 EUR, vergriffen 

 
Band 15 
Bernd Klüsener 
Das neue Kindschaftsrecht 
Abstammung, Unterhalt, Elterliche Sorge, Familiengerichtliche 
Genehmigungen, Verfahren in FGG-Familiensachen, 
3. Auflage, 1999, Nachdruck im Skriptformat: 12,00 EUR 
 
Band 14 
Projektgruppe IT-ZVG 
Studie zur informationstechnischen Unterstützung des 
Zwangsversteigerungsverfahrens, 1997 (Band I und II) 
Redaktion: Andreas Dormann, vergriffen  
 
Band 13 
Grundbuch- und Liegenschaftsrecht 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1996 
Redaktion: Dieter Leesmeister, 6,20 EUR 
 
Band 12 
Volker Busch 
Einführung in die Grundlagen der kaufmännischen Buchführung 
sowie der Bilanzerstellung und -analyse, 1996, vergriffen 
 
Band 11 
20 Jahre Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 
mit 25 Beiträgen aus allen Aufgabengebieten des Rechtspflegers, 1996 
Redaktion: Bernd Klüsener, kostenlos 
 

Band 10 
Kindschafts-, Vormundschafts- und Betreuungsrecht 
Entwicklungen, Tendenzen, Reformen, aktuelle Entwicklungen 
der vormundschaftsgerichtlichen Praxis 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1995 
Redaktion: Annette Rodehüser, 6,20 EUR 
 
Band 9 
Helga Hünnekens 
Lehrbuch zur Kostenabwicklung in Zivil- und Familiensachen 
und bei Prozesskostenhilfe, 4. Auflage, Juni 2005, 22,00 EUR; für Studieren-
de: 18,00 EUR 
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Band 8 
Peter Dyrchs 
Eine Einführung in das juristische Lehren und Lernen 
für Dozenten und Studenten, 1995 
vergriffen 
 
Band 7 
Neuere Entwicklungen aus dem Bereich „Handels- und Registerrecht“ 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1994 
Redaktion: Kai Jaspersen, Bernd Gutschmidt, Alfons Triebenecker, 8,20 EUR 
 
Band 6 
Problemauswahl aus dem Bereich der Strafvollstreckung 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1993 
Redaktion: Peter Metzen, Bernd Gutschmidt, 10,30 EUR 
 
Band 5 
Peter Dyrchs 
Briefe an Passionara - Juristische Entdeckungen 
Die Leiden und Leidenschaften einer Studentin auf ihrem Weg ins Jura-
studium, Band III „Strafrecht", 15,00 EUR 
 
Band 4 
Aktuelle Probleme der Rechtsantragstelle und der Beratungshilfe 
vor dem Hintergrund des Forschungsprojekts „Rechtsantragstelle" 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1992 
Redaktion: Reiner Klinkenberg, Bernd Gutschmidt, 8,20 EUR 
 
Band 3 
Forschungsprojekt „Rechtsantragstellenanalyse" 
Endbericht von Peter Baader, Ulrich Höppner, 1992, vergriffen 
 
Band 2 
Die Rechtsantragstelle aus Sicht des Bürgers 
Erwartungen und Erfahrungen, 
7,70 EUR 
 
Band 1 
Materialien und Ergebnisse des Kontaktstudiums 1991 
Schwerpunkt Betreuungsrecht 
7,70 EUR 
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Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen  

der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

- Eigene Veranstaltungen (dreitägig) - 

2013 

Zeitraum Fortbildungsveranstaltung 
Anzahl der  

Tagungsgäste 

18.03. bis 
20.03.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Strafvollstreckungsrecht“ 22 

24.04. bis 
26.04.2013 

Weiterbildungsveranstaltung für Ausbilderin-
nen/Ausbilder der Justizfachangestellten 
„Zwangsvollstreckungssachen“ 

22 

06.05. bis 
08.05.2013 

Weiterbildungsveranstaltung für Ausbilderin-
nen/Ausbilder der Justizfachangestellten „Weiter-
entwicklung des E-Learning-Quiz für Auszubildende” 
(in Monschau) 

7 

27.05. bis 
29.05.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Beratungshilfe” 
(in Monschau) 

13 

03.06. bis 
05.06.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Die Kostenfestsetzung in 
Familiensachen“ 

13 

01.07. bis 
03.07.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Nachlassrecht” 
(in Monschau) 

16 

04.09. bis 
06.09.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Aktuelle praktische und 
rechtliche Probleme der Rechtsantragstelle“ 

12 

09.09. bis 
11.09.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Bearbeitung von Einga-
ben und Beschwerden“ 

16 

16.09. bis 
18.09.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Insolvenzrecht“ 
(in Monschau) 

14 

23.09. bis 
25.09.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Die Kostenfestsetzung in 
Zivilsachen, auch unter Berücksichtigung der Prozess-
kostenhilfe und unter Einbeziehung der Änderungen 
durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz“ 
(in Monschau) 

11 

07.10. bis 
09.10.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Führung – Dienstliche 
Beurteilungen – Stellenbesetzungsverfahren“ 

21 

16.10. bis 
18.10.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Aktuelle strafrechtliche 
Probleme aus dem Bereich der Amtsanwälte“ 

21 

28.10. bis 
30.10.2013 

Seminar für Ausbilderinnen und Ausbilder der Justiz-
fachangestellten mit dem Schwerpunkt: „Kosten in der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ 
(in Monschau) 

21 

06.11. bis 
08.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Handels- und Register-
recht“ 

22 

11.11. bis 
13.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Immobiliarzwangs-
vollstreckung“ 

23 

18.11. bis 
20.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Familiensachen“ 20 

20.11. bis 
22.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Rechtsanwendung im 
Strafvollzug“ 

17 
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25.11. bis 
27.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Kriminologie“ 18 

02.12. bis 
04.12.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Grundbuchrecht, speziell 
Erbbaurecht, Wohnungseigentum, gerichtliche Ge-
nehmigungen und Auslandsgesellschaften“ 

22 

04.12. bis 
06.12.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Arbeit der Gefangenen“ 18 

11.12. bis 
13.12.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Aktuelle Probleme aus 
dem Bereich der Amtsanwälte“ 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Modullehrgänge 

der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen 

2013 

Zeitraum Modullehrgang Anzahl der 
Lehrgangsteil-

nehmer 

14.01. bis 
18.01.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Überregionale Se-
minarreihe anlässlich des Gesetzes zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG)“ 

23 

08.04. bis 
30.04.2013 

Modullehrgang „Lerneinheit 4 – Personalmana-
gement“ 

23 

03.06. bis 
18.06.2013 

Modullehrgang „Lerneinheit 3 – Organisation“ 19 

09.09. bis 
27.09.2013 

Modullehrgang „Lerneinheit 2 b – Controlling/KLR“ 18 

07.10. bis 
17.10.2013 

Modullehrgang „Lerneinheit 2a – Haushalt/Budget“ 23 

21.11. bis 
22.11.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Überregionale Se-
minarreihe anlässlich des Gesetzes zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) – Modul A“ 

11 

09.12. bis 
13.12.2013 

Weiterbildungsveranstaltung „Überregionale Se-
minarreihe anlässlich des Gesetzes zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG)“ 

19 
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Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen  

im Auftrag der Justizakademie Nordrhein-Westfalen 

im Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 

- Nebenstelle Monschau - 

2013 

Zeitraum Fortbildungsveranstaltung Anzahl der  
Tagungsgäste 

21.01.2013 – 
23.01.2013 

IT – Excel – Erweiterungen (alle) 12 
 

28.01.2013 – 
30.01.2013 

IT – Excel Grundlagen (alle) 15 
 

04.02.2013 – 
06.02.2013 

IT – Justiz Auktion (GV) 10 
 

06.02.2013 – 
08.02.2013 

IT – Outlook E-Mail- und Adressverwaltung (MA) 12 
 

13.02.2013 – 
15.02.2013 

IT – Arbeitsplatz d. Sozialdienstes 07 
 

18.02.2013 – 
20.02.2013 

IT – Arbeitsplatz in der  Poststelle (MA) 12 
 

20.02.2013 – 
22.02.2013 

IT – Excel Grundlagen (alle) 12 
 

11.03.2013 – 
13.03.2013 

IT – Justiz Online (gD/mD) 11 
 

13.03.2013 – 
15.03.2013 

IT – Arbeitsplatz in der Verwaltung (gD/mD) 11 
 

18.03.2013 – 
20.03.2013 

IT – Outlook E-Mail und Adressverwaltung 11 
 

20.03.2013 – 
22.02.2013  

IT – Excel Grundlagen 14 
 

25.03.2013 – 
27.03.2013 

IT – Justiz Online 13 
 

03.04.2013 – 
05.04.2013 

IT – Excel Grundlagen (alle) 14 
 

22.04.2013 – 
24.04.2013 

IT – Justiz Auktion (MA) 14 
 

13.05.2013 – 
15.05.2013 

IT – Power-Point 14 
 

15.05.2013 – 
17.05.2013 

IT – Arbeitsplatz in der Verwaltung 14 
 

26.06.2013 – 
28.06.2013 

IT – Outlook 14 
 

10.07.2013 – 
12.07.2013 

IT – Outlook E-Mail und Adressverwaltung (MA) 14 
 

15.07.2013 – 
17.07.2013 

IT – Excel Grundlagen (alle) 12 
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Zeitraum Fortbildungsveranstaltung Anzahl der  
Tagungsgäste 

17.07.2013 – 
19.07.2013 

IT – Power Point Präsentationstechniken –  
Grundlagen (MA) 

10 
 

22.07.2013 – 
24.07.2013 

IT – Justiz Online 13 
 

24.07.2013 – 
26.07.2013 

IT – Justiz-Online Erstellung von Videos  
Podknast (MA)  

17 

31.07.2013 – 
02.08.2013 

IT – Power Point Präsentationstechniken im  
NRW-Design (MA) 

08 
 

05.08.2013 – 
07.08.2013 

IT – Justiz Online: Erstellung bzw. Umstellung von 
Websites (Vollzug) 

07 
 

05.08.2013 – 
09.08.2013 

Grundbuchsachen – Serviceeinheit –  
Grundlagen (SK)  

20 
 

26.08.2013 – 
28.08.2013 

IT – Arbeitsplatz d. Rechtspfleger 09 
 

02.09.2013 – 
04.09.2013 

IT – Arbeitsplatz in der Verwaltung 11 
 

04.09.2013 – 
06.09.2013 

IT – Justiz Auktion 11 
 

09.09.2013 – 
11.09.2013 

IT – Justiz Auktion 09 
 

11.09.2013 – 
13.09.2013 

IT – Power Point Präsentationstechniken  
Grundlagen (MA) 

10 
 

16.09.2013 – 
18.09.2013 

IT – Justiz Online 14 
 

18.09.2013 – 
19.09.2013 

Nachlasssachen – Kostenrecht – Grundlagen (SK) 20 
 

23.09.2013 – 
25.09.2013 

IT – Excel Erweiterungen (WS) 11 
 

30.09.2013 – 
02.10.2013 

ÎT – Power Point (MA) 10 
 

07.10.2013 – 
11.10.2013 

Strafrecht  – Die Hauptverhandlung in Strafsachen 
(Ri/StA) 

21 

21.10.2013 – 
25.10.2013 

Soziales Training Teil 1 28 

28.10.2013 – 
30.10.2013 

IT – Excel Erweiterungen (alle) 13 
 

28.10.2013 – 
30.10.2013 

OEB – Justizvollzug JVA Heinsberg 16 
 

 

  



 

167 

 

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen  

im Auftrag sonstiger Justizbehörden 

im Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 

- Nebenstelle Monschau - 

2013 

Zeitraum Fortbildungsveranstaltung 
Anzahl der  

Tagungsgäste 
07.01.2013 – 
18.01.20.13 

Vorbereitender Kurzlehrgang für Anwärter aus Baden-
Württemberg 

14 

02.01.2013 -  
28.03.2013 

Eignungslehrgang für Justiz(fach)angestellte 06 
 

02.01.2013 -  
28.02.2013 

Lehrgang hessische Vollziehungsbeamte 07 

08.04.2013 – 
10.04.2013 

Schulung für Multiplikatoren zur Reform der Sachauf-
klärung in der Zwangsvollstreckung 

28 

15.04.2013 – 
17.04.2013 

Schulung für Multiplikatoren zur Reform der Sachauf-
klärung in der Zwangsvollstreckung 

30 

17.04.2013 – 
19.04.2013 

Zusammenkunft PAEA 17 
 

02.08.2013 – 
03.08.2013 

Vertiefungslehrgang zur Reform der Sachaufklärung 
in der Zwangsvollstreckung 

50  
 

05.08.2013 – 
06.08.2013  

Workshop des Betreuungsverbundes LG Aachen  19  
 

09.08.2013 – 
10.08.2013 

Vertiefungslehrgang zur Reform der Sachaufklärung 
in der Zwangsvollstreckung  

39 

15.08.2013 – 
16.08.2013 

Multiplikatorenschulung „Sachaufklärung“ 07 
 

15.08.2013 – 
17.08.2013 

Bezirkliche Fortbildung der Gerichtsvollzieher des 
Amtsgerichts Duisburg 

12 

19.08.2013 – 
22.08.2013 

Ökologie Tagung der Bundeswehr 36 

04.09.2013 – 
06.09.2013 

Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft Pädago-
gischer Dienst im Justizvollzug NRW 

26 

09.09.2013 – 
10.09.2013 

Bund der Vollziehungsbeamten  13 

12.09.2013 – 
13.09.2013 

Bund der Vollziehungsbeamten  19 

18.09.2013 – 
20.09.2013 

Multiplikatorenschulung „Sachaufklärung“ 10 
 

19.09.2013 – 
20.09.2013  

Qualitätssicherung i.d. Ausbildung der Justizfachan-
gestellten   

15 
 

26.09.2013 – 
27.09.2013 

Workshop  mit den Gerichtspräsidenten/Direktoren 
OLG- Bezirk Köln  

46 

14.10.2013 – 
15.10.2013 

Multiplikatorenschulung „Sachaufklärung“ 10 

14.10.2013 – 
16.10.2013 

Fachtagung der Verwaltungsgerichtsbarkeit des  
Landes NRW  „Europarecht“  

22 
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Zeitraum Fortbildungsveranstaltung 
Anzahl der  

Tagungsgäste 
21.10.2013 – 
25.10.2013 

Fachpraktische Woche – Eigensicherung und  
Deeskalation  

16 

25.10.2013 – 
26.10.2013 

Workshop der Justizwachtmeister des Amtsgerichts 
Köln  

48  
 

09.12.2013 – 
13.12.2013 

Kurz-Repetitorium für GV-Anwärter aus Baden-
Württemberg 

15 
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Anhang: 

 

Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 

 

1. 

Organisation 

 

Der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen angegliedert ist seit dem 

1. Dezember 2003 das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen. Es hat 

seinen Sitz in Bad Münstereifel und eine Nebenstelle in Monschau. Leiterin des Aus-

bildungszentrums ist die Direktorin der Fachhochschule. Die Nebenstelle des Ausbil-

dungszentrums in Monschau verfügt über elf Bedienstete, von denen einige nur zu 

einem Teil der regulären Arbeitskraft tätig sind.  

 

Organigramm 
(Stand: 20. Dezember 2013) 

 
Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 

 
Schleidtalstraße 3 

53902 Bad Münstereifel 
Telefon: 02253 / 318 – 0 

 

 
Nebenstelle Monschau 

Walter-Scheibler-Str. 4 – 8 
52156 Monschau 

Telefon: 02472 / 80911 
 

  

Leitung 

Leiterin des AZJ 
Dr. Dylla-Krebs 

Stellvertreterin 
Leitende  

Regierungsdirektorin Cürten 

  

 

Gleichstellungsbeauftragte 
ORR´in Wiesel 

  

  

 

 

 

 
 

     

 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
Lehrgang 

Gerichtsvollzieher 
 

Lehrgangsleiter 
JOAR Coenen 

 

  
Lehrgang 

Justizfachwirte 
 

Lehrgangsleiterin 
LRD´in Cürten 

  
Lehrgang 

Justizwachtmeister 
 

Lehrgangsleiter 
JOAR Coenen 

  
Verwaltung 

 
Geschäftsleitung 
JOAR Coenen 

 
Für den Standort 

Bad Münstereifel werden 
die Aufgaben von der FHR 
NRW in eigener Zustän-
digkeit wahrgenommen. 
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Die hauptamtlichen Dozentinnen und Dozenten der Fachhochschule für Rechtspfle-

ge Nordrhein-Westfalen sind zu einem Teil ihrer Arbeitskraft als Lehrkräfte an das 

Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen abgeordnet. Im Übrigen werden 

nebenamtliche Kräfte aus dem Richter-, Rechtspfleger-, Gerichtsvollzieher- und Jus-

tizwachtmeisterdienst herangezogen. 

 

Dem Personalrat des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen gehörten 

im Jahr 2013 Herr Oberregierungsrat Bernhard Gutschmidt als Vorsitzender, Herr 

Amtsanwalt Heinz Georg Kerkmann, Frau Justizamtfrau Simone Stürmann, Frau 

Justizbeschäftigte Gertrud Goffart und Frau Justizbeschäftigte Elisabeth Lennertz an. 

Schwerpunkte der Personalratsarbeit waren auch im Jahr 2013 die Personalsituation 

des Ausbildungszentrums bei konstant hohem Arbeitsanfall sowie Fragen der Aus-

lastung durch schwankende Anwärterzahlen und hohe Tagungsbelegungen. 

 

 

 

 

2. 

Zuständigkeiten 

 

Das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen ist nach Maßgabe der je-

weiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen zuständig für die Gestaltung und 

Durchführung der fachtheoretischen Lehrgänge im Rahmen der Ausbildungsgänge 

für den Gerichtsvollzieherdienst, den mittleren Justizdienst und den Justizwachtmeis-

terdienst sowie im Rahmen der gelegentlich durchgeführten prüfungserleichterten 

Aufstiegslehrgänge vom einfachen in den mittleren sowie vom mittleren in den geho-

benen Justizdienst. Es nimmt ferner Aufgaben im Zusammenhang mit der Gestaltung 

und Durchführung begleitender Lehrveranstaltungen zur praktischen Ausbildung, 

insbesondere im Gerichtsvollzieherdienst, und im Aufstiegslehrgang vom einfachen 

in den mittleren Justizdienst, wahr. Ihm obliegt namentlich auch die Konzeptionierung 
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der Lehrinhalte in der Gerichtsvollzieherausbildung, etwa bezüglich der neuen Aus-

bildungsangebote zu Themen „Eigensicherung“ und „Deeskalation“. 

 

Der Lehrgangsleiter des Gemeinsamen Gerichtsvollzieherlehrgangs, Herr Justiz-

oberamtsrat Norbert Coenen, steht zudem in ständigem Kontakt und Erfahrungsaus-

tausch mit der Ausbildungspraxis, den in den begleitenden Lehrveranstaltungen zur 

Praxisausbildung eingesetzten Lehrkräften sowie den zuständigen Justizbehörden in 

allen beteiligten Ländern. 

 

Das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen stellt den Anwärterinnen 

und Anwärtern auf die Ausbildung und die Aufgaben des Gerichtsvollzieherdienstes 

zugeschnittene Skripten in Papierform zur Verfügung. Diese werden von den neben-

amtlichen Lehrkräften in großzügiger Weise und ohne Entschädigung erstellt und 

ständig aktualisiert. Der Förderverein  des Ausbildungszentrums verlegt diese Unter-

lagen zusätzlich auf eigene Rechnung als CD-ROM. 

 

 

 

Das Ausbildungszentrum unterstützt in einzelnen Bereichen die Ausbildung der Jus-

tizfachangestellten. So werden z.B. den Ausbilderinnen und Ausbildern bei den Ge-

richten Skripten für die theoretische Ausbildung zur Verfügung gestellt und Seminare 

für Ausbilderinnen und Ausbilder angeboten. 
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Unter der Leitung von Herrn Justizoberamtsrat Coenen ist an dem Ausbildungszent-

rum der Justiz Nordrhein-Westfalen schließlich die „Zentrale Prüfstelle für 

Gerichtsvollzieherbüroprogramme“ eingerichtet. Diese untersucht die von den priva-

ten Wettbewerbern angebotenen Programme bzw. deren Änderungen oder Anpas-

sungen auf Normen- und Verfahrenskonformität und lässt sie (ggf. verändert) für ei-

nen Betrieb in Nordrhein-Westfalen zu. Eventuelle Programmfehler formeller oder 

inhaltlicher Art werden der Prüfstelle von der Praxis zur weiteren Veranlassung vor-

gelegt. 

 

 

3. 

Lehrgänge 

 

Zu den Lehrgängen des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen wer-

den typischerweise nur besonders befähigte Justizbeschäftige, Beamtinnen und Be-

amte zugelassen, die nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisher im Justizdienst – oft 

über Jahre hinweg – gezeigten Leistungen für eine weitere Qualifizierung besonders 

geeignet erscheinen. Mit der strengen Vorauswahl gehen üblicherweise gute Prü-

fungsergebnisse einher. Im Einzelnen stellte sich die Ausbildungs- und Prüfungssitu-

ation im Jahr 2013 wie folgt dar: 

 

3.1 

Verkürzter Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes 

2012/2013 und 2013/2014 

Vom 1. November 2012 bis zum 30. April 2013 wurden in dem Fachlehrgang für den 

verkürzten Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes 

97 Anwärterinnen und Anwärter ausgebildet. 2 von ihnen absolvierten die Ausbildung 

als Beamte des Bundesamtes für Justiz. Für 70 von ihnen fand die Ausbildung zu-

nächst, nämlich vom 2. November 2012 bis zum 31. Dezember 2012, in der Neben-

stelle des Ausbildungszentrums in Monschau statt. Alle Anwärterinnen und Anwärter 

beendeten den Lehrgang in der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. April 2013 in Bad 

Münstereifel und legten sodann die Prüfung ab und bestanden sie wie folgt: 4 

(4,12 %) von ihnen bestanden die Prüfung mit der Note „sehr gut“,  21 (21,64 %) mit 



 

173 

 

der Note „gut“,  32 (32,98 %) mit der Note „vollbefriedigend“,  22 (22,68 %) mit der 

Note „befriedigend“ und  7 (7,21 %) mit der Note „ausreichend“; 11 Teilnehmende 

(11,34 %) bestanden die Prüfung nicht. 

 

Mit  116 Anwärterinnen und Anwärtern begann am 1. November 2013  bereits der 

nachfolgende Fachlehrgang. 66 Anwärterinnen und Anwärter wurden vom 2. No-

vember bis zum 31. Dezember 2013 in der Nebenstelle Monschau ausgebildet. 

 

3.2 

Gemeinsamer Gerichtsvollzieherlehrgang 2012/2013 und 2013/2014 

An dem Gemeinsamen fachtheoretischen Gerichtsvollzieherlehrgang, der in der Ne-

benstelle des Ausbildungszentrums in Monschau durchgeführt wird, beteiligen sich 

regelmäßig außer Nordrhein-Westfalen die Länder Baden-Württemberg, Branden-

burg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.  

 

Vom 1. Januar 2013 bis zum 28. Februar 2013 absolvierten 28 Anwärterinnen und 

Anwärter aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hamburg den zweiten und 

letzten Teil des Lehrgangs. 27 von ihnen bestanden im Sommer des Jahres 2013 in 

ihrem jeweiligen Bundesland die Abschlussprüfung. 50 % von ihnen schlossen mit 

der Note „gut“, 37,5 % mit der Note „befriedigend“ und 10,7 % mit der Note „ausrei-

chend“ ab. Ein Anwärter (3,6 %) hat die Laufbahnprüfung nicht bestanden. Am 01. 

März 2013 begannen 43 Anwärterinnen und Anwärtern aus Baden-Württemberg, 

Rheinland-Pfalz Hessen und Nordrhein-Westfalen in Monschau mit dem ersten Teil 

des neuen Lehrgangs, der bis zum 31. Juli 2013 dauerte. In diesem Lehrgang wur-

den die neu konzeptionierten 42 Unterrichtseinheiten zu den Themen „Eigensiche-

rung“ und „Deeskalation“ zum ersten Mal vermittelt und die fachpraktische Ausbil-

dung um einen einwöchigen Lehrgang, der in der Nebenstelle des Ausbildungszent-

rums durchgeführt wurde, zu den genannten Themen erweitert.  
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3.3 

Vorgeschalteter Eignungslehrgang für die Gerichtsvollzieherlaufbahn  

Vom 1. Januar 2013 bis 31. März 2013 absolvierten 6 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aus dem Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf den Eignungslehrgang für die 

Gerichtsvollzieherlaufbahn. 33,3 % von ihnen schlossen den Lehrgang mit der Note 

„vollbefriedigend", 50 % mit der Note „befriedigend" und 16,7  % mit der Note „aus-

reichend" ab. Die Zeugnisse aller Teilnehmer enthielten die Empfehlung zur Zulas-

sung für die Einführungszeit zum Gerichtsvollzieherdienst. 

 

3.4 

Einführungskurs für hessische Vollziehungsbeamte zur Vorbereitung auf die 

Teilnahme an der Gerichtsvollzieherausbildung 

Vom 1. Januar 2013 bis 28. Februar 2013 absolvierten 5 hessische Vollziehungsbe-

amte erfolgreich einen Vorbereitungskurs für die Teilnahme an der fachtheoretischen 

Gerichtsvollzieherausbildung. 

 

3.5 

Justizwachtmeisterlehrgang 

In der zweiten Jahreshälfte 2013 absolvierten 44 Nachwuchskräfte des Justizwacht-

meisterdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen in Monschau einen achtwöchigen 

Fachlehrgang, den sie zu 9,1 % mit der Note „gut“, zu 29,5 % mit der Note „vollbe-

friedigend“, zu 52,3 % mit der Note „befriedigend“ und zu 9,1 % mit der Note „ausrei-

chend“ abschlossen. 
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4. 

Sonstiges 

 

4.1 

Reform der Sachaufklärung 

Die Lehrkräfte des Gemeinsamen Gerichtsvollzieherlehrgangs engagieren sich seit 

dem Jahre 2011 durch die Erstellung von Lehrunterlagen sowie die Durchführung 

von Fortbildungsveranstaltungen für die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-

her sowie von Prüfungsbeamtinnen und Prüfungsbeamte der beteiligten sieben Bun-

desländer sowie Schleswig-Holsteins und Niedersachsens bei der Implementierung 

der „Sachaufklärung“ in die Mobiliarzwangsvollstreckung. Insgesamt haben sie mehr 

als 70 Seminare durchgeführt, 14 davon im Jahre 2013. Geschult wurden bislang 

rd. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Teil wiederum als Multiplikatoren 

in der Praxis eingesetzt werden. 

 

4.2 

Arbeitsgruppen 

Dem Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen war im Jahr 2013 die Lei-

tung der Arbeitsgruppen „Deregulierung der GVGA und der GVO", „Überarbeitung 

der nordrhein-westfälischen Ergänzungsbestimmungen zur GVGA und GVO" sowie 

„Erstellung eines Ausbildungsleitfadens für die fachpraktische Gerichtsvollzieher-

ausbildung" übertragen. Darüber hinaus war es an der Arbeitsgruppe „Sicherheit der 

Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher“ beteiligt. Die übertragenen Arbeiten 

stehen sämtlich vor einem erfolgreichen Abschluss. 

 

4.3 

Unterstützung der Justizfachangestelltenausbildung 

Auf der Internetseite des Ausbildungszentrums der Justiz werden passwortgeschützt 

Skripte für die Ausbilderinnen und Ausbilder in der Justizfachangestelltenausbildung 

angeboten. Die Skripte werden von Lehrkräften des Ausbildungszentrums der Justiz 

erstellt und - soweit aufgrund neuer Gesetze o.ä. dazu Bedarf besteht - regelmäßig 

aktualisiert; dies war auch im Jahr 2013 der Fall. Zudem bot das Ausbildungszentrum 

– wie in den letzten Jahren – Seminare für Ausbilderinnen und Ausbilder zu den 
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Themenschwerpunkten „Zwangsvollstreckung“, 

„Kosten“ sowie „Inhaltliche Pflege und Erweiterung des 

E-Learning-Quiz für die JFA-Ausbildung – Workshop“ 

an. 

 

 

 

4.4 

Verein der Freunde und Förderer des Ausbildungszentrums der Justiz 

Nordrhein-Westfalen - Nebenstelle Monschau 

 

Der Verein der Freunde und Förderer des Ausbildungszent-

rums der Justiz Nordrhein-Westfalen - Nebenstelle Monschau 

hat auch Jahr 2013 seinem Vereinszweck entsprechend ver-

schiedene Projekte für die Anwärterinnen und Anwärter am Standort Monschau or-

ganisiert bzw. gefördert.  

 

 

5.  

Pressemitteilungen 

 

Das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen hat die Öffentlichkeit auch 

im Jahr 2013 mit Hilfe von Pressemitteilungen über seine Tätigkeit informiert  

(http://www.azj.nrw.de/beh_aktuelles/presse/index.php). Die Pressemitteilungen 

werden nachfolgend auszugsweiseweise wiedergegeben. 

 

 

6. März 2013 
Gemeinsamer Gerichtsvollzieherlehrgang 2012/2013: Abschlussfest 
 
Am 27. Februar 2013 wurden in der Nebenstelle des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-
Westfalen in Monschau feierlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gemeinsamen Gerichts-
vollzieherlehrgangs 2012/2013 verabschiedet. Der Gemeinsame Gerichtsvollzieherlehrgang 
2012/2013 zählte 28 Anwärterinnen und Anwärter: 12 aus Baden-Württemberg, 3 aus Hamburg und 
13 und aus Rheinland-Pfalz. Zahlreich vertreten waren daher erfreulicherweise auch die Justizbehör-
den dieser Länder sowie die Gerichtsvollzieherverbände. 

 

http://www.azj.nrw.de/beh_aktuelles/presse/index.php
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20. Mai 2013 
Weitere Aufgaben und zwei Filme - das Quiz für Justizange-
hörige: Nochmals erweiterte Fassung des JFA-Lernquiz vor-
gestellt 

 
Vor etwa zwei Jahren hat das Ausbildungszentrum der Justiz 

Nordrhein-Westfalen den Auszubildenden in der Justizfachange-

stelltenausbildung ein E-Learning-Quiz zur Verfügung gestellt, mit 

dem sie den Lehrstoff gleichsam spielerisch wiederholen und ver-

tiefen können. Im letzten Jahr ist der Fragenpool auf 240 Fragen, teilweise mit neuen Aufgabentypen, 

sowie mit den neuen Aufgaben zum Schriftverkehr und zur DIN 5008, erweitert worden. In einem 

Workshop im Mai 2013 ist das Quiz nochmals erweitert worden. 

 
 

6.  August 2013 
„Knast“: Lesung von Joe Bausch im Ausbildungszentrum der Justiz Ne-
benstelle Monschau 
 
Am Dienstag, dem 10. September 2013, um 13.45 Uhr wird der Anstaltsarzt und 
Schauspieler Joe Bausch in der Mensa des Ausbildungszentrums der Justiz 
Nordrhein-Westfalen - Nebenstelle Monschau - aus seinem Buch "Knast" lesen. 
Joe Bausch, geb. 1953, ist Regierungsmedizinaldirektor und arbeitet seit über 25 
Jahren als Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. In seinem "zweiten 
Leben" ist er Schauspieler und in der Rolle des Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort 
bekannt geworden. Er ist davon überzeugt dass ihm sein Leben als Schauspieler 
hilft, sich von den menschlichen Abgründen abzugrenzen, denen er als - wie er 

sagt - "Arzt im Knast" sehr nahe kommt, ohne dabei die Fähigkeit zur Empathie zu verlieren. 

 
 

31. Juli 2013 
Gemeinsamer Gerichtsvollzieherlehrgang 2013/2014 feiert 
sein Jahrgangsfest: Ende des ersten fachtheoretischen Aus-
bildungsabschnitts 
 
Die 44 Anwärterinnen und Anwärter des gemeinsamen Gerichts-
vollzieherlehrgangs 2013/2014 feierten am 30. Juli 2013 in der 
Nebenstelle des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-
Westfalen in Monschau ihr Jahrgangsfest, d.h. das Ende des ers-

ten fachtheoretischen Ausbildungsabschnitts. 
Am aktuellen gemeinsamen Gerichtsvollzieherlehrgang nehmen 44 Anwärterinnen und Anwärter aus 
Baden-Württemberg (14), Hessen (16), Nordrhein-Westfalen (7) und Rheinland-Pfalz (7) teil. 
 

 

26. August 2013 
"Wir wollen freie Menschen sein! – Der DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 
1953": Plakatausstellung im Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-
Westfalen – Nebenstelle Monschau – 

 
Vom 4. September bis zum 16. Oktober 2013 zeigt die Nebenstelle Monschau 

des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen die Plakatausstellung 

"Wir wollen freie Menschen sein! - Der DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953". 

Zwanzig großformatige Plakate erzählen die Geschichte des DDR-

Volksaufstandes vom 17. Juni 1953.
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26. August 2013 
Lehrgangsauftakt für 44 Nachwuchskräfte des Justizwacht-
meisterdienstes Nordrhein-Westfalen: Fachtheoretische Aus-
bildung aufgenommen 
 
44 Justizhelferinnen und Justizhelfer haben am 26. August 2013 
ihre fachtheoretische Ausbildung im Ausbildungszentrum der Jus-
tiz Nordrhein-Westfalen Nebenstelle Monschau aufgenommen. 
Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer wurden 

in Monschau von dem Geschäftsleiter des Ausbildungszentrums, Norbert Coenen, begrüßt und lern-
ten sodann ihre Kolleginnen und Kollegen kennen, mit denen zusammen sie die nächsten acht Wo-
chen den umfangreichen fachtheoretischen Lernstoff erarbeiten werden.  

 
 

11. September 2013 
"Knast" – Lesung von Joe Bausch im Ausbildungszentrum der 
Justiz Nebenstelle Monschau 
 
Am Dienstag, 10. September 2013, hat der Anstaltsarzt und 
Schauspieler Joe Bausch im  Ausbildungszentrum der Justiz 
Nordrhein-Westfalen - Nebenstelle Monschau - vor einem überaus 
interessierten und - wie sich aus vielfältigen Fragestellungen ergab 
- engagierten Publikum aus seinem Buch "Knast" gelesen. 
 

 
 

9. Oktober 2013 
Fachhochschule für Rechtspflege und Ausbildungszentrum 
der Justiz mit neuer Internetseite: Websites nach neuem Web-
design 

 
Die Fachhochschule für Rechtspflege und das Ausbildungszentrum 
der Justiz präsentieren sich mit neuen Internetauftritten. Beide 
Seiten erscheinen ab sofort in einem zeitgemäßen und modernen 
Design. 

Die barrierefreien Auftritte wurden zunächst äußerlich vollständig überarbeitet. Bilder nehmen im In-
ternet immer mehr an Bedeutung zu. Dies spiegelt sich auch in den neuen Websites, insbesondere in 
den Bildleisten, wider. 

 
 

20. August 2013 
Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen präsentiert die 
Plakatausstellung "Flix - Da war mal was...": Nebenstelle Monschau 
erinnert „an die Zeit, als Deutschland noch geteilt war und in Berlin 
eine Mauer stand" 
 

20 Episoden aus der deutsch-deutschen Geschichte und dem Alltag in der 

DDR präsentiert das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen 

vom 21. Oktober bis zum 29. November 2013 in Monschau. Die Plakataus-

stellung "Da war mal was..." des Cartoonisten Flix war im Vorjahr bereits in der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel zu sehen. 
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29. Oktober 2013 
Vorführzelle und Schuldnerwohnung: Neue Übungsräume für 
die Ausbildung der Nachwuchskräfte des Justizwachtmeister- 
und Gerichtsvollzieherdienstes eingeweiht 

 
Dank zwei neuer Übungsräume kann das Ausbildungszentrum der 

Justiz Nordrhein-Westfalen in seiner Nebenstelle in Monschau die 

Ausbildung der Nachwuchskräfte für den Justizwachtmeisterdienst 

und den Gerichtsvollzieherdienst nun noch praxisnäher gestalten. 

 

 
 

5. November 2013 
Lehrgangsauftakt "Justizfachwirtin/Justizfachwirt": 116 An-
wärterinnen und Anwärter nehmen die Ausbildung für den 
mittleren Justizdienst auf 

 
Am 4. November 2013 haben bei dem Ausbildungszentrum der 

Justiz Nordrhein-Westfalen 116 Anwärterinnen und Anwärter den 

verkürzten Vorbereitungsdienst für den mittleren Justizdienst an-

getreten. Die 92 Damen und 24 Herren sind bislang als Justiz-

fachangestellte oder (vereinzelt) als Justizwachtmeisterinnen und -wachtmeister bei Gerichten und 

Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen tätig gewesen. Gemeinsam werden sie nun in Bad 

Münstereifel und Monschau einen sechsmonatigen Fachlehrgang absolvieren und sich im April und 

Juli 2014 der anspruchsvollen Prüfung zum mittleren Justizdienst unterziehen. 

 
                      


